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Z U S A M M E N FA S S U N G

U M FA S S E N D E R  A N S P R U C H  D E S  G AT S

In der 1994 abgeschlossenen Uruguay-Runde wurde mit dem Dienstleistungsab-

kommen GATS (General Agreement on Trade in Services) ein Rahmenwerk für die

fortschreitende Liberalisierung des internationalen Handels mit Dienstleistungen

geschaffen. Zugleich wurde eine Neuverhandlung dieses Abkommens festgelegt,

die im Februar 2000 im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) begann und

sich erwartungsgemäß über mehrere Jahre erstrecken wird. Mit der vorliegenden

Vorstudie wird versucht, potenzielle Auswirkungen der GATS-Verhandlungen auf

die Beschäftigten im Dienstleistungssektor Deutschlands zu skizzieren. Dazu wer-

den die wesentlichen Bestimmungen des GATS sowie das Verhandlungsprozede-

re dargestellt und exemplarisch einzelne Problemlagen identifiziert.Damit soll eine

Grundlage für vertiefende Analysen geschaffen werden.

Für eine Beurteilung der Auswirkungen des GATS ist es nötig, die verschiedenen

Ebenen der Liberalisierung von Dienstleistungen zu berücksichtigen.Für den deut-

schen Dienstleistungssektor sind dabei die Regelungen des Europäischen Binnen-

marktes besonders relevant. Daher wurden die wesentlichen Schwerpunkte des

europäischen Binnenmarktprogramms hinsichtlich der Liberalisierung von Dienst-

leistungen aufgearbeitet und ergänzend die für die öffentlichen Dienste wichtigen

EU-Bestimmungen zu so genannten Leistungen der Daseinsvorsorge kritisch

durchgesehen. Die sehr wenigen empirischen Auswertungen der Binnenmarkt-

liberalisierung ergeben allerdings noch ein unklares Bild über die Liberalisie-

rungsfolgen, vor allem hinsichtlich möglicher Beschäftigungswirkungen.

In der anschließenden Darstellung der wichtigsten Regelungen des GATS-

Abkommens wird deutlich, dass zum einen jede Erbringungsart und fast jeder

Dienstleistungsbereich in dessen Geltungsbereich fällt. Zum anderen greift das

GATS sehr weit in innerstaatliche Regulierungsbereiche hinein. Aufgrund der

unklaren GATS-Definition »hoheitlicher« Aufgaben, sind zudem weite Bereiche

des öffentlichen Dienstleistungssektors nicht grundsätzlich von den GATS-Be-

stimmungen ausgenommen. Eine Verankerung internationaler Arbeits- und So-

zialnormen fehlt hingegen. Als zukünftige Probleme können sich GATS-Rege-

lungen zum öffentlichen Beschaffungswesen, zu Subventionen sowie Rah-

menrichtlinien für technische Normen, Qualifikationen und Lizenzierungsver-
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fahren erweisen. Die Durchsicht der europäischen Liste spezifischer GATS-Ver-

pflichtungen zeigt zudem, dass bereits in zahlreichen Dienstleistungsberei-

chen Verpflichtungen zur Marktöffnung und Inländerbehandlung übernom-

men wurden. Ziel der aktuellen GATS-2000-Verhandlungen ist es denn auch,

das Niveau dieser Verpflichtungen im Sinne fortschreitender Liberalisierung

anzuheben.

U N E I N D E U T I G E  W O H L FA H R T S E F F E K T E  V O N  H A N D E L S -

L I B E R A L I S I E R U N G E N

In den Wirtschaftswissenschaften besteht mittlerweile allgemein Konsens, dass

Freihandel auch im Bereich der Dienstleistungen wohlfahrtssteigernd wirkt. Die-

sen Konsens teilen die zentralen Verhandlungsführer für Deutschland in der der-

zeitigen GATS-Runde, und zwar sowohl im Wirtschaftsministerium als auch in der

Europäischen Kommission. Eine genauere Aufarbeitung der wirtschaftswissen-

schaftlichen Debatte zur Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs ergibt je-

doch, dass die Vorteile einer Liberalisierung nicht so eindeutig ausfallen wie allge-

mein propagiert. Sowohl in theoretischer als auch in empirischer Hinsicht sind

Zweifel an der generellen Annahme von liberalisierungsbedingten Wohlfahrtsef-

fekten berechtigt, und zwar nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für die

Gesamtwirtschaft.

Laut der Theorie der komparativen Kostenvorteile führt die Liberalisierung des

Dienstleistungsverkehrs zur effizienteren Ressourcenallokation und wirkt deshalb

wohlfahrtssteigernd. Allerdings werden sich gemäß dieser Theorie die Faktorprei-

se angleichen. Dies bedeutet, dass sich die Löhne der geringqualifizierten Arbeits-

kräfte in den bisherigen Hochlohnländern nach unten in Richtung des Lohnni-

veaus in den Ländern bewegen werden, wo geringqualifizierte Arbeitskraft reich-

lich angeboten wird. Mithin würden jene Beschäftigungsgruppen am stärksten be-

troffen werden, die traditionell am ehesten gewerkschaftlichen Schutz bedürfen.

Die Übertragung der Theorie der komparativen Kostenvorteile auf den Dienstleis-

tungsverkehr steht allerdings vor denselben Problemen wie beim Warenhandel

zwischen entwickelten Marktökonomien. Auch die Erbringung von Dienstleistun-

gen ist von steigenden Skalenerträgen, Lernkurven und externen Effekten geprägt.

Die erbrachten Leistungen sind in der Regel noch weniger standardisiert als Indus-

trieprodukte im Warenhandel. Die Berücksichtigung dieser von der Theorie der

komparativen Kostenvorteile abweichenden Annahmen kann unter bestimmten
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Bedingungen zu dem Ergebnis führen, dass Handelsbarrieren fürs eigene Land

wohlfahrtssteigernd wirken.

Die empirische Forschung zu den Auswirkungen der Liberalisierung des

Dienstleistungsverkehrs steckt noch in den Anfängen. Erschwert wird solche

Forschung nicht zuletzt durch eine lückenhafte Datenlage und durch die Pro-

bleme bei der Quantifizierung von Handelsbarrieren im Bereich der Dienstleis-

tungen. Eine Literaturstudie im Auftrag der WTO ergab ein sehr gemischtes

Bild. In dem am meisten erforschten Sektor, den Finanzdienstleistungen, stand

Effizienzgewinnen das erhöhte Risiko makroökonomischer Instabilität ge-

genüber. In den anderen Sektoren konnten die Auswirkungen technologischer

Innovationen nicht klar von denen der Deregulierung und Marktöffnung ab-

gegrenzt werden.

Die begrenzte Aussagekraft von außenhandelspolitischen Prognosen wurde

am Beispiel der im Verlauf zur Errichtung der nordamerikanischen Freihan-

delszone (NAFTA) abgegebenen Voraussagen hinsichtlich deren Beschäfti-

gungswirkungen deutlich. Die diesen Prognosen zu Grunde liegenden Model-

le berücksichtigen zum einen nicht währungspolitische Entwicklungen. Zum

anderen sind sie entweder unterkomplex, weil sie einfach bisherige Trends

fortschreiben, oder sie sind so komplex, dass sie sich einer Nachprüfung ent-

ziehen.

U N E I N D E U T I G E  W O H L FA H R T S E F F E K T E  V O N  

D E R E G U L I E R U N G S M A S S N A H M E N

Da die in den GATS-Verhandlungen anvisierten Liberalisierungsschritte nicht nur

die Marktzutrittsmöglichkeiten für ausländische Anbieter, sondern auch von po-

tenziellen inländischen Anbietern betreffen, bedarf es zur Abschätzung ihrer Aus-

wirkungen zudem der Auswertung der Deregulierungsliteratur. Auch hier wird

deutlich, dass die unter Ökonomen und politischen Entscheidungsträgern weit

verbreitete Vorstellung der wohlfahrtssteigernden Auswirkungen von Deregulie-

rungs- und Privatisierungsmaßnahmen weder theoretisch noch empirisch auf 

sicherem Grund steht.

Die theoriegeschichtliche Analyse der Regulierungsdebatte zeigt auf, dass sich

die Versuche eines modelltheoretisch exakten Nachweises für das neoklassische

Duality-Theorem, das eine Identität von Pareto-Optimum und konkurrenzwirt-

schaftlichem Gleichgewicht postuliert, als kontraproduktiv erwiesen haben. Wird
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nämlich die restriktive Annahme von konvexen, stetigen Kostenkurvenverläufen

aufgegeben, d. h. werden die in der Realität vorhandenen Kostendegressionen und

Unteilbarkeiten der Produktionsgüter ebenso anerkannt wie der öffentliche Cha-

rakter der meisten ökonomischen Transaktionen, dann, so wies Bator nach, stellt

Marktversagen die Regel und nicht die Ausnahme dar. Entsprechend nahm die 

Regulierungstheorie in der Folgezeit nicht die »Reine Theorie« zum Maßstab ihrer

Kritik an staatlicher Regulierung, sondern existierende Wettbewerbsmärkte. Aber

auch mit diesem Vergleichsmaßstab konnten in vielen Fällen staatliche Korrektu-

ren des Marktprozesses gerechtfertigt werden. Deshalb haben radikale Befürwor-

ter des Marktes das Hayek'sche Theorem vom »Markt als Entdeckungsprozess« wie-

der aufgegriffen, das auf einen exakten modelltheoretischen Beweis vollkommen

verzichtet: Der Markt ist effizient, weil er letztlich immer effiziente Ergebnisse ge-

liefert hat.

In der Regulierungs-Literatur wird heute vielfach ein pragmatischer Umgang

mit Marktversagen gepflegt, der einerseits dessen Existenz anerkennt und an-

dererseits eklatanten Fällen des Versagens mit möglichst marktkonformen In-

strumenten zu begegnen sucht. Die Eignung eines bestimmten Instrumentes

zur Eindämmung von Marktversagen wird im wesentlichen in Abhängigkeit

von den Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls gesehen. Aus dieser prag-

matischen Herangehensweise folgt im Umkehrschluss, dass die Überlegenheit

der Marktsteuerung nicht per se angenommen werden kann, sondern sich im

Einzelfall erweisen muss.

Der hier nur sehr kursorisch erfolgte Blick auf die zahlreichen empirischen Arbei-

ten zu den Folgen von Deregulierungen ergab gleichfalls ein sehr gemischtes Bild.

Während in einigen Sektoren Effizienzgewinne an die Kunden weitergegeben wor-

den sind, wurden in anderen Bereichen solche Gewinne entweder nicht erzielt

oder aufgrund von Marktmacht für die Kapitalseite vorbehalten. Allgemein ist Kon-

sens, dass in den deregulierten Bereichen der Druck auf gewerkschaftlich organi-

sierte Arbeitskräfte zunahm.

Für eine künftig vertiefende Analyse der möglichen Auswirkungen der Libe-

ralisierung von Dienstleistungsmärkten auf Beschäftigung und Entgelte wird

zu berücksichtigen sein, dass nicht ohne weiteres auf die vorherrschenden

Theorien und Modelle zurückgegriffen werden kann. Eine Aufarbeitung von he-

terodoxen Ansätzen wird erforderlich sein. Die bereits deutlich gewordene

Kontextabhängigkeit der Liberalisierungsfolgen wird es ferner notwendig 

machen, differenziert für die einzelnen Dienstleistungssektoren die jeweiligen

Analysen vorzunehmen.

10



B E S C H R Ä N K T E  W E T T B E W E R B S F Ä H I G K E I T  D E U T S C H E R  

D I E N S T L E I S T U N G S U N T E R N E H M E N

Die Notwendigkeit einer differenzierten Behandlung des Servicesektors wird auch

bei näherer Betrachtung der deutschen Position im internationalen Dienstleis-

tungsverkehr deutlich. Die mit bestimmten Sektoren, wie z. B. unternehmensnahen

oder technischen Diensten, verknüpften Erwartungen hinsichtlich Wachstum und

Beschäftigung lassen sich nicht eindeutig bestätigen. Inwieweit mit einer unter

dem GATS voranschreitenden Liberalisierung des internationalen Dienstleistungs-

verkehrs eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Service-Unterneh-

men einhergehen kann, ist ungewiss. Die verfügbaren Indizien stimmen eher skep-

tisch. Zwar steigt unter dem Strich die Dienstleistungsintensität der deutschen

Ausfuhr, treibende Kraft bleiben aber die Güterexporte.

Allzu optimistische Prognosen zu den liberalisierungsbedingten Beschäfti-

gungswirkungen sind bei sektoraler Betrachtung kaum verifizierbar. Sowohl un-

ternehmensnahe als auch moderne Kommunikationsdienste scheinen durch die

Internationalisierung nur in bescheidenem Ausmaß Beschäftigung zu generieren.

Gründe liegen u. a. in substitutiven Effekten, verstärkten Auslagerungen repetitiver

Dienstleistungstätigkeiten sowie in bisher unausgeschöpften Rationalisierungs-

potenzialen.

Die wenigen verfügbaren Untersuchungen über die Liberalisierungseffekte kon-

zentrieren sich überdies meist auf preisliche Wirkungen. Folgen für die Löhne, die

Beschäftigung, die Qualifikationsstrukturen, die Arbeitsstandards und weiterge-

hende wirtschaftsstrukturelle Effekte bleiben unterbelichtet. Ausgeblendet bleibt

damit auch der durch die Internationalisierung noch verstärkte Trend einer stei-

genden Nachfrage nach Höherqualifizierten und sinkenden Angeboten für nied-

rig qualifizierte Arbeitskräfte. Dieser Trend wird aber auch zukünftig eine große

Herausforderung für die inländische Arbeitsmarktpolitik darstellen. Damit ist an-

dererseits in besonderem Maße der öffentliche Dienstleistungssektor gefordert,

der jedoch ebenfalls durch die GATS-Verhandlungen wie auch durch nationale und

gemeinschaftliche Deregulierungsprozesse zukünftig stärker unter Druck geraten

kann.

Für Gewerkschaften bedarf es des Weiteren einer Auseinandersetzung mit der

im Rahmen des GATS erfolgenden Liberalisierung des grenzüberschreitenden Per-

sonenverkehrs von Dienstleistungserbringern. Hier sind Fragen des Bestands von

Tarifverträgen und Arbeitsnormen angesprochen, aber auch die Interessen von in-

ländischen ArbeitnehmerInnen, die mitunter selbst befristet im Ausland tätig wer-
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den. Eine Auseinandersetzung mit den GATS-Liberalisierungen setzt aber anderer-

seits auch voraus, dass Möglichkeiten einer effektiven Beteiligung an und Einfluss-

nahme auf die entsprechenden Verhandlungsprozesse auf der deutschen, der 

europäischen und der WTO-Ebene geschaffen werden. Eine effektivere Beteiligung

ist besonders vor dem Hintergrund wünschenswert, dass mit dem GATS in Zukunft

Rahmenregelungen für die nationale Regulierung im Bereich der Niederlassungs-

freiheit, des Arbeitsmarktes und der Berufsbildungssysteme entwickelt werden

können.

12



E I N F Ü H R U N G

In der 1994 abgeschlossenen Uruguay-Runde wurde mit dem Dienstleistungsab-

kommen GATS (General Agreement on Trade in Services) ein Rahmenwerk für die

fortschreitende Liberalisierung des internationalen Handels mit Dienstleistungen

geschaffen. Zugleich wurde eine Neuverhandlung dieses Abkommens festgelegt,

die im Februar 2000 im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) begann und

sich erwartungsgemäß über mehrere Jahre erstrecken wird.

Mit der vorliegenden Vorstudie wird angestrebt, die potenziellen Auswirkungen

der GATS-Verhandlungen auf die Beschäftigten im Dienstleistungssektor Deutsch-

lands zu skizzieren. Dazu werden die wesentlichen Bestimmungen des GATS sowie

das Verhandlungsprozedere dargestellt und exemplarisch potenzielle Problem-

lagen identifiziert. Damit soll eine Grundlage für vertiefende Analysen geschaffen

werden.

Folgende Fragen wurden explorativ bearbeitet:

Welche Positionen vertritt die Europäische Kommission, welche Forderungen

stellen ihre Verhandlungspartner und welche Probleme identifizieren Gewerk-

schaften?

Welche deutschen Dienstleistungsbereiche könnten von einem verbesserten

Marktzutritt in anderen Ländern profitieren? Wie beschäftigungswirksam

wären diese potenziellen Exportchancen und auf welche Beschäftigtengrup-

pen würden sich diese verteilen?

Welche Bereiche werden von einer Liberalisierung des Zutritts zum deutschen

Markt betroffen sein? Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die ungeklärte

GATS-Zuständigkeit für öffentliche Dienstleistungen und auf die grenzüber-

schreitenden Personenbewegungen gelegt.

Im ersten Teil der Vorstudie werden die rechtlich-institutionellen Dimensionen des

GATS behandelt. Nach einer knappen Skizzierung des aktuellen Standes der GATS-

Verhandlungen werden die verschiedenen Ebenen der Liberalisierung von Dienst-

leistungen vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf den für den deutschen Dienst-

leistungssektor besonders relevanten Regelungen des Europäischen Binnenmark-

tes. Anschließend werden die wichtigsten Bestimmungen des GATS sowie die im

Rahmen dieses Abkommens von der EU übernommenen Verpflichtungen vorge-

stellt.
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Im zweiten Teil erfolgt eine Annäherung an die wirtschaftlichen Dimensionen des

GATS. Dabei werden zunächst die theoretischen Fundamente sowohl der handels-

als auch der regulierungspolitischen Debatte vorgestellt und kritisch hinterfragt.

Sodann werden erste empirische Studien zu den wirtschaftlichen und beschäfti-

gungsmäßigen Auswirkungen von Handelsliberalisierungen und Deregulierungen

im Dienstleistungssektor ausgewertet.

Im dritten Teil folgt eine Darstellung der Position Deutschlands im internationa-

len Dienstleistungsverkehr und eine exemplarische Abschätzung weiterer Libera-

lisierungen anhand von vier GATS-Sektoren sowie der Erbringungsart grenzüber-

schreitender Personenbewegungen. Anschließend werden die Kernforderungen

von Regierungen, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften gebündelt und ein

Szenario zukünftiger Auswirkungen der GATS-Liberalisierungen auf der national-

staatlichen Ebene entworfen. Abschließend werden mögliche Forschungsfragen

für vertiefende Analysen skizziert.
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1 . R E C H T L I C H - I N S T I T U T I O N E L L E
F R A G E N  D E R  I N T E R N AT I O N A L E N  
D I E N S T L E I S T U N G S L I B E R A L I S I E R U N G

Im Anschluss an die knappe Skizzierung des aktuellen Standes der GATS-Ver-

handlungen sollen die verschiedenen Ebenen der Liberalisierung von Dienstleis-

tungen vorgestellt werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den für den 

deutschen Dienstleistungssektor besonders relevanten Regelungen des Euro-

päischen Binnenmarktes, die eine Liberalisierung des Handels weit über das bisher

im Rahmen von GATS erreichte Niveau vorsehen. Ergänzend werden die für die 

öffentlichen Dienste wichtigen Bestimmungen der Europäischen Union (EU) zu so

genannten Leistungen der Daseinsvorsorge sowie die noch sehr bescheidenen ersten

empirischen Auswertungen der Binnenmarktliberalisierung dargelegt. Ferner wird

ein kurzer Abriss der weiteren relevanten EU-Handelsabkommen gegeben. Im An-

schluss werden der Entstehungshintergrund sowie die wichtigsten Regelungen

des GATS-Abkommens eingehend erläutert. Dabei kommen auch potenziell pro-

blematische Bestimmungen, wie diejenigen zur innerstaatlichen Regulierung oder

zum öffentlichen Beschaffungswesen, zur Sprache. Schließlich werden die von der

EU übernommenen spezifischen GATS-Verpflichtungen grob vorgestellt.

A K T U E L L E R  S TA N D  D E R  G AT S - V E R H A N D L U N G E N

Ende März 2001 wurde in Genf die erste Phase der GATS-Neuverhandlung mit

einer Bestandsaufnahme und der Annahme von Verhandlungsrichtlinien ab-

geschlossen. Derzeit befindet sich der Verhandlungsprozess in einer Zwi-

schenphase bevor die Mitgliedstaaten ihre jeweiligen Liberalisierungsforde-

rungen (sog. »requests«) und -angebote (sog. »offers«) diskutieren. Der weitere

Fahrplan der GATS-Verhandlungen wurde bei der WTO-Ministerkonferenz vom

9.-14. November 2001 in Katar festgelegt, wo es ebenfalls zur Einigung auf eine

neue Welthandelsrunde kam. Demnach sollen die Liberalisierungsforderungen

bis zum 30. Juni 2002 der WTO übermittelt werden, die Angebote bis zum 

31. März 2003 (WTO 2001b).

Im Dienstleistungsbereich werden laut Auskunft des Bundeswirtschaftsministe-

riums gegenwärtig die Marktzugangsforderungen der EU in enger Abstimmung
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mit den Interessenverbänden der Wirtschaft auf nationaler und europäischer

Ebene überarbeitet. In welchen Bereichen die EU-Kommission möglicherweise

Marktöffnungsangebote gegenüber Drittstaaten unterbreitet, sei bisher aber noch

nicht absehbar.

E B E N E N  D E R  

D I E N S T L E I S T U N G S L I B E R A L I S I E R U N G

Zur Beurteilung der Frage, in welcher Weise die GATS-Verhandlungen Arbeitneh-

merinteressen berühren können, ist es notwendig, die unterschiedlichen Ebenen

der Regulierung von Dienstleistungen zu unterscheiden. So gehören die Bestim-

mungen der Welthandelsorganisation sowie das GATS-Abkommen zur multilate-

ralen Regulierungsebene. Aus deutscher Sicht ist als nächst niedrigere Ebene die-

jenige der Europäischen Union relevant. Vor allem die Regelungen für den eu-

ropäischen Binnenmarkt sind für die Dienstleistungserbringung von Belang.

Schließlich werden auch im bundesdeutschen Rahmen Dienste reguliert, wobei

hier je spezifische Kompetenzen auf der Bundes-, Landes- und der kommunalen

Ebene anzutreffen sind. Zentrales Motiv der auf den unterschiedlichen Ebenen er-

griffenen Maßnahmen ist jedoch schon seit Beginn der 60er Jahre die Liberalisie-

rung grenzüberschreitenden Handels sowie die Deregulierung nationaler Aufla-

gen.

Auf der internationalen Ebene sind neben den weiter unten ausführlich 

dargestellten GATS-Bestimmungen noch andere Regulierungsinstanzen von

Belang. Historisch wurde ein erster Liberalisierungsschritt mit dem Kodex der

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) zur Libera-

lisierung des Kapitalverkehrs von 1961 getan. Dieser verpflichtete die OECD-

Mitglieder zum schrittweisen Abbau ihrer Kapitalverkehrskontrollen, um so 

die möglichst unbehinderte grenzüberschreitende Erbringung von Finanz-

dienstleistungen zu ermöglichen. Der OECD-Kodex blieb jedoch rechtlich 

unverbindlich, sodass er nicht allein für die weitgehende Beseitigung der Ka-

pitalverkehrskontrollen ausschlaggebend war (Huffschmid 1999: 223). Die

OECD ergreift auch heute politische Initiativen, so zuletzt mit dem 1998 ge-

scheiterten Entwurf für ein multilaterales Investitionsabkommen. Ferner be-

treibt sie ein Programm zur regulatorischen Reform in den OECD-Mitglieds-

ländern, das für die GATS-Verhandlungen nutzbar gemacht werden soll (OECD

2000a).
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D I E N S T L E I S T U N G E N  I M  E U R O P Ä I S C H E N  B I N N E N M A R K T

Auf der regionalen Ebene sind für die Bundesrepublik Deutschland vor allem die

Bestimmungen zum Dienstleistungsverkehr in der Europäischen Union von Be-

deutung. Nach Artikel 2 des EG-Vertrags gehört die Errichtung eines gemeinsamen

Marktes zu den zentralen Aufgaben der Gemeinschaft. Zu diesem Zweck fordert

der Vertrag die Herstellung der Freiheit des Warenverkehrs, des Dienstleistungs-

verkehrs, des Personenverkehrs sowie die Freiheit des Kapitalverkehrs. Mit der Ver-

abschiedung und Realisierung des Binnenmarktprogramms seit 1985 sollten diese

vier Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes durchgesetzt werden. Die Grund-

freiheiten kommen jedoch nur zum Tragen, wenn gemeinsame Wettbewerbsre-

geln aufgestellt sowie nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften harmoni-

siert werden. Mit dem Weißbuch von 1985 sowie der darauf beruhenden Einheit-

lichen Europäischen Akte von 1987 wurde das Ziel festgelegt, den Binnenmarkt bis

1992 zu vollenden. Das umfangreiche Programm des Weißbuchs mit rund 280 Ge-

setzgebungsvorschlägen wurde zwar bis heute noch nicht vollständig umgesetzt,

jedoch konnten zahlreiche Fortschritte erzielt werden (Deutsche Bundesbank

1997: 64-73; für einen aktuellen Stand des Binnenmarktprogramms siehe: Euro-

pean Commission 2001c).

Besonderes Augenmerk legte das Binnenmarktprogramm dabei auf die Libera-

lisierung der Finanzdienstleistungen, da hiervon positive Auswirkungen auf alle an-

deren Branchen erwartet wurden. So konnte mit der Kapitalverkehrsrichtlinie von

1988 die Liberalisierung des Kapitalverkehrs und die Aufhebung der Kapitalver-

kehrskontrollen in der EG festgelegt werden. Die Dienstleistungs- und Niederlas-

sungsfreiheit für Banken wurde durch die Mindestharmonisierung und die ge-

genseitige Anerkennung nationaler Vorschriften mittlerweile fast vollständig um-

gesetzt. Wichtiges Element ist der sog. Europapass, wonach die Zulassung und Be-

aufsichtigung nur durch die Heimatlandbehörden zu erfolgen hat. Nach Zulassung

in einem Mitgliedsstaat dürfen Finanzinstitute also in allen anderen Mitglieds-

staaten ohne weitere Zulassung Niederlassungen gründen und auch Dienstleis-

tungen anbieten. Ebenso wurde die grenzüberschreitende Tätigkeit von Versiche-

rungen mit besonderen Richtlinien zur Schadens- (1988) und Lebensversicherung

(1990) erleichtert. Weitere Richtlinien (1992) sorgten schließlich für eine Harmoni-

sierung des Versicherungswesens in der Gemeinschaft, sodass seit Mitte 1994 ein

einheitlicher Versicherungsmarkt besteht (European Commission 2001c: 87-89).

Ein weiterer Schwerpunkt des Binnenmarktprogramms war die Telekommunika-

tion. Eine Ratsentschließung von 1988 sowie eine Richtlinie von 1990 sahen den
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Abbau von Monopolrechten im Fernmeldewesen vor, sodass auch private Anbie-

ter mit Fernmeldediensten auf den Markt treten konnten. Bedeutsam ist auch die

Fernsehrichtlinie von 1989, die den Grundsatz des freien Empfangs und der freien

Weiterverbreitung von Fernsehsendungen niederlegt. Seit 1998 schließlich sind

alle Telekommunikationsdienste und -netze für den Wettbewerb geöffnet. Aller-

dings werden weite Teile des Telekommunikationsmarkts trotz der wachsenden

Zahl neuer Anbieter nach wie vor von den traditionellen Ex-Monopolisten be-

herrscht.Um hier den Wettbewerb zu fördern,wurde ein neues fünf Richtlinien um-

fassendes Regelwerk erarbeitet, das den Telekommunikationssektor dem allge-

meinen Wettbewerbsrecht unterwerfen soll (Europäische Kommission 2000: 29-34).

Der Binnenmarkt für Verkehrsleistungen ist ebenfalls weitgehend verwirklicht.

Der Luftverkehr ist seit 1997 vollständig liberalisiert. Seither müssen Luftfahrtun-

ternehmen Kabotagerechte (Beförderung von Gütern und Personen) auch in Mit-

gliedsstaaten eingeräumt werden, in denen sie nicht ansässig sind. Auch die Ab-

fertigungsdienste sind weitgehend liberalisiert. Der Seeverkehr ist ebenfalls voll-

ständig liberalisiert, die Kabotagefreiheit besteht schon seit 1993. Für den grenz-

überschreitenden Güterkraftverkehr sind alle quantitativen Beschränkungen seit

1998 abgeschafft. Seit 2000 besteht im Binnenschiffsgüterverkehr Vertrags- und

Preisgestaltungsfreiheit in der Gemeinschaft. Der grenzüberschreitende Perso-

nenbeförderungsmarkt ist seit 1992 liberalisiert. Die seit 1996 garantierten Kabo-

tagerechte nehmen allerdings den innerstaatlichen Linienverkehr aus. Beim Eisen-

bahnverkehr sind die Grundfreiheiten des Binnenmarkts noch nicht verwirklicht.

Beschränkungen bestehen beim Marktzugang von Eisenbahnunternehmen, der

Zuweisung von Fahrwegkapazitäten sowie bei der Erhebung von Wegeentgelten

(ebd.). Die Kommission legte daher ein Infrastrukturpaket, bestehend aus drei

Richtlinien zur Liberalisierung des Eisenbahnverkehrs, vor, das im März 2001 in

Kraft getreten ist und innerhalb von 2 Jahren umgesetzt werden muss.

Einen weiteren Schwerpunkt legte das Binnenmarktprogramm auf den Energie-

sektor, der jedoch nur teilweise dem Dienstleistungsbereich zuzurechnen ist. 1988

verabschiedete der Europäische Rat Schlussfolgerungen zur Verwirklichung eines

»Binnenmarktes für Energie«. Die Bemühungen konzentrierten sich vorrangig auf

die Schaffung effizienterer Infrastrukturen und die Förderung neuer Technologien,

aber auch auf die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Energie und Umwelt.

Vorrangige Ziele waren die Erhöhung der Versorgungssicherheit und die Senkung

der Energiekosten. Im Dezember 1995 verabschiedete die Kommission ein Weiß-

buch zur Energiepolitik, das ein umfangreiches Arbeitsprogramm für einen funk-

tionierenden Energiebinnenmarkt enthält (Deutsche Bundesbank 1997: 183). Die
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ersten Liberalisierungsrichtlinien für den Elektrizitäts- und den Gasbinnenmarkt

mussten bis Februar 1999 bzw. August 2000 umgesetzt werden. Sie beinhalten im

Wesentlichen die Einführung gestaffelter, nachfrageabhängiger Marktöffnungs-

quoten, die Öffnung der Netze und wichtiger Anlagen für Dritte, Durchführung von

Entflechtungsmaßnahmen bei den Übertragungs- und Verteilungssystemen sowie

die Einführung wirksamer Regulierungsmechanismen. Jedoch ist die Liberalisie-

rung in der EU wesentlich rascher vorangeschritten als erwartet und sogar über

das in den Richtlinien verlangte Maß hinausgegangen. Nach Angaben der Kom-

mission werden rund 65 % der Stromnachfrage und 80 % der Erdgasnachfrage in

der Union bereits vollständig auf Wettbewerbsbasis gedeckt (Europäische Kom-

mission 2000: 36).

Allerdings ist der Binnenmarkt noch nicht gänzlich vollendet, es bestehen wei-

terhin Handelshemmnisse für die grenzüberschreitende Dienstleistungserbrin-

gung. So werden vielfach unzureichende Wettbewerbsregeln beklagt, die den

Marktzugang effektiv beschränken. In manchen Bereichen ist es bisher nur zu be-

scheidenen Marktöffnungen gekommen, beispielsweise sind bisher nur ca. 3 % des

Marktes für Postdienste in der EU für den Wettbewerb geöffnet. Auch wird beklagt,

dass in den Mitgliedsstaaten neue Beschränkungen entstanden seien, insbeson-

dere durch Vorschriften zum Schutz des Gemeinwohls. Die Kommission wurde

daher beauftragt, eine Binnenmarktstrategie zur Beseitigung von Schranken im

Dienstleistungsverkehr zu entwickeln, die im Dezember 2000 vorgelegt wurde. Die

Kommission schlägt darin zwei Initiativpakete für 2001 und 2002 vor. Daneben will

sie bis Anfang 2002 einen umfassenden Bericht über die noch existierenden Be-

schränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs vorlegen. Erklärtes Ziel ist es,

»den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr genauso einfach zu machen

wie dies auf nationaler Ebene möglich ist« (Europäische Kommission 2000a). Die

Initiativpakete umfassen Legislativvorschläge zur Vergabe öffentlicher Aufträge,

zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen, zur weiteren Liberalisierung des Tele-

kommunikationsmarkts und der Postdienste, zur Harmonisierung des Urheber-

rechts, zur Rechnungslegungsstrategie der EU, zu Übernahmen sowie zur mehr-

wertsteuerlichen Behandlung elektronisch erbrachter Dienste (ebd.: 8).

L E I S T U N G E N  D E R  D A S E I N S V O R S O R G E

Die in manchen Mitgliedsstaaten ergriffenen Maßnahmen zum Schutz des Ge-

meinwohls sind als potenzielle Marktzugangsbarrieren unter Beschuss geraten. Ar-
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tikel 86 des EG-Vertrags bestimmt, dass Unternehmen, die mit der Bereitstellung

von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind

(dies können staatliche Unternehmen oder auch private Unternehmen der öffent-

lichen Hand sein), den europäischen Wettbewerbsregeln unterworfen sind. Der Eu-

ropäischen Kommission wird in Artikel 86, Absatz 3 die Handlungskompetenz zur

Durchsetzung dieser Bestimmung zugeteilt (EG 1999: 148-149). Diese Kompetenz

hat die Europäische Kommission wahrgenommen, indem sie die Deregulierung

verschiedener Dienstleistungsmärkte angeordnet hat (Vollmer 1997: 294).

Im Zuge der rasanten Privatisierungs- und Liberalisierungsentwicklungen in den

Mitgliedsstaaten wurden insbesondere in den politischen Diskussionen zuneh-

mend Befürchtungen hinsichtlich der Versorgungssicherheit und -qualität

geäußert (Europäische Kommission 2001b: 5). Aus diesem Grund wurde durch den

Vertrag von Amsterdam der EG-Vertrag um eine zusätzliche Bestimmung – Artikel

16 – über die Daseinsvorsorge ergänzt:

»Unbeschadet der Artikel 73, 86 und 87 und in Anbetracht des Stellen-

werts, den Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse innerhalb

der gemeinsamen Werte der Union einnehmen, […] tragen die Gemein-

schaft und die Mitgliedsstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im

Anwendungsbereich dieses Vertrages dafür Sorge, dass die Grundsätze

und Bedingungen für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind,

dass sie ihren Aufgaben nachkommen können.« (EGV, Art 16) 

Die Kommission definiert »Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse«

als »marktbezogene Tätigkeiten«, die im Interesse der Allgemeinheit erbracht und

daher von den Mitgliedsstaaten mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen ver-

bunden werden. Hiervon grenzt sie die »Leistungen der Daseinsvorsorge« als

»marktbezogene oder nichtmarktbezogene Tätigkeiten« ab, die gleichfalls mit Ge-

meinwohlverpflichtungen verbunden werden (Europäische Kommission 2000: 42).

In ihrer zweiten Mitteilung zur Daseinsvorsorge vom Dezember 2000 schreibt

die Kommission, dass der Markt in vielen Fällen der beste Mechanismus zur Be-

reitstellung von Leistungen der Daseinsvorsorge sei. Und weiter: »Wenn jedoch der

Staat der Meinung ist, dass die Marktkräfte bestimmte, dem Gemeinwohl dienen-

de Dienstleistungen möglicherweise nur in unzureichender Weise bereitstellen,

kann er konkrete Leistungsanforderungen festlegen, damit dieser Bedarf durch

eine Dienstleistung mit Gemeinwohlverpflichtungen befriedigt wird« (ebd.: 9). Die

Erfüllung dieser Verpflichtungen, der klassische Fall ist die sog. Universaldienstver-

pflichtung, kann mit der Gewährung besonderer oder ausschließlicher Rechte 

(z. B. Konzessionen) oder Finanzierungsmechanismen (z. B. Abgaben oder Fonds)
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einhergehen. Der Staat kann einzelnen oder allen Anbietern am Markt derartige

Verpflichtungen auferlegen. Werden nur einzelnen Anbietern Gemeinwohlver-

pflichtungen auferlegt, kann es geboten sein, alle übrigen Anbieter an der Finan-

zierung der Mehrkosten für die Bereitstellung des gemeinwohlorientierten Diens-

tes zu beteiligen. Der finanzielle Ausgleich, den der Staat einem Unternehmen für

die Erfüllung von Gemeinwohlverpflichtungen gewährt, ist zwar eine staatliche

Beihilfe, kann aber mit dem EG-Vertrag vereinbar sein, wenn der Ausgleich nicht

über die Mehrkosten hinausgeht.Bezüglich der zu wählenden Unternehmensform,

öffentlich-rechtlich oder privat, macht die Kommission keine Vorgaben, der Ver-

sorgungsauftrag muss aber per Hoheitsakt aufgetragen werden.

Mögliche Einschränkungen können sich aus dem Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit ergeben. In Verbindung mit dem Artikel 86, Abs. 2 des EG-Vertrags be-

sage dieser laut Kommission, dass die Mittel zur Erfüllung des Versorgungsauftrags

»keine unnötigen Handelshemmnisse erzeugen dürfen«. Ferner sei sicherzustellen,

»dass Einschränkungen des Wettbewerbs oder der Binnenmarktfreiheiten nicht

über das zur tatsächlichen Erfüllung des Auftrags erforderliche Maß hinausgehen«

(ebd.: 12). Die Kommission wacht unter Aufsicht des Europäischen Gerichtshofs

über die Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Dabei hat sie aber of-

fensichtlich einen gewissen Interpretationsspielraum, aufgrund dessen sie eine ge-

meinwohlorientierte Dienstleistung unter Umständen als potenzielles Handels-

hemmnis oder als Verstoß gegen die Binnenmarktfreiheiten ansehen könnte. So-

bald Einrichtungen, wie z. B. Wohlfahrtsverbände, bei der Erfüllung eines Gemein-

wohlauftrags wirtschaftliche Tätigkeiten aufnehmen, sind darauf die Binnen-

marktregeln anzuwenden. Was jedoch im konkreten Fall wirtschaftliche Tätigkei-

ten sind, dürfte nicht immer eindeutig bestimmbar sein.

Nicht anwendbar sind die Wettbewerbs- und Binnenmarktregeln auf Dienste im

Zusammenhang mit staatlichen Bildungs- und Sozialversicherungssystemen, so-

fern kein Gewinnzweck verfolgt wird. Diese Bestimmung schließt natürlich nicht

aus, dass weiterhin private Bildungsangebote oder Versicherungsprodukte zuge-

lassen werden, deren Konkurrenz die finanzielle und qualitative Schwächung der

staatlichen Angebote nach sich ziehen kann.

A U S W I R K U N G E N  D E R  B I N N E N M A R K T L I B E R A L I S I E R U N G

Für eine Einschätzung der Auswirkungen der Binnenmarktliberalisierung auf die

Qualität, den Preis und die Verfügbarkeit von Diensten existieren bisher nur weni-
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ge verlässliche Daten. Laut Kommission stammen die umfassendsten Informatio-

nen aus den Bereichen Telekommunikation und Luftverkehr, aus dem Energiebe-

reich gebe es lediglich Daten zur Preisentwicklung. Im Telekommunikationssektor

seien die Verbraucher in den Genuss beträchtlicher Preissenkungen von 30-40 %

bei Auslands-, Fern- und Ortsgesprächen gekommen. Die Verbreitung von Mobil-

telefonen habe erheblich zugenommen, wobei diese für Haushalte mit niedrigem

Einkommen auch ohne Universaldienstverpflichtung erschwinglich seien. Eben-

falls seien Teilnehmer in ländlichen Gebieten nicht benachteiligt. Aufgrund der

Luftverkehrsliberalisierung sei die Zahl der Unternehmen in der Gemeinschaft von

132 auf 164 gestiegen. Aufgrund der gestiegenen Konkurrenz auf den jeweiligen

Flugstrecken gebe es zwar mehr günstige Sondertarife, jedoch seien die Preise für

flexible Flüge weiter angestiegen. Hierfür werden u. a. nach wie vor bestehende

Restriktionen, wie begrenzte Aufnahmekapazitäten der Flughäfen oder teure Bo-

denabfertigungsdienste, verantwortlich gemacht. Im Energiesektor sei es noch zu

früh für verwertbare Schlussfolgerungen, allerdings seien die Preise in den meisten

Mitgliedsstaaten für die Haushalte von Juli 1996 bis Januar 2000 um 5,2 % gesun-

ken, für Kleinbetriebe sogar durchschnittlich um 7,9 % (Europäische Kommission

2000: 18-22). In den meisten Sektoren liegen zu den Auswirkungen aber noch

kaum verlässliche Daten vor, insbesondere mangelt es an Erkenntnissen über Ver-

änderungen bei der Qualität und Verfügbarkeit von Diensten. Preisliche Wirkun-

gen stehen offenbar im Mittelpunkt des Interesses. Zu anderen Dimensionen, wie

den Beschäftigungseffekten, veränderten Qualifikationsanforderungen, wirt-

schaftsstrukturellen oder ökologischen Wirkungen der Binnenmarktliberalisie-

rung, gibt es ebenfalls kaum Erkenntnisse (s. auch Kap. 2 »Deregulierungserfah-

rungen«).

E U - E R W E I T E R U N G  U N D  H A N D E L S A B KO M M E N

Die Erweiterung der Europäischen Union sowie die weiteren von der Gemeinschaft

abgeschlossenen Handelsabkommen betreffen auch den Dienstleistungshandel.

Im März 1998 nahm die EU 13 Länder in den Kreis der offiziellen Beitrittskandida-

ten auf: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei, Slo-

wenien,Tschechische Republik,Türkei, Ungarn und Zypern. Die Beitrittskandidaten

stellen als Gruppe den zweitgrößten Handelspartner der EU nach den USA dar. Der

Handel zwischen den Beitrittsländern und der EU verdreifachte sich zwischen 1993

und 1999 und belief sich auf einen Gesamtwert von 210 Mrd. Euro. Im Jahr 1999
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erzielte die EU einen Handelsüberschuss von 25,8 Mrd. Euro (European Commis-

sion 2000). In den Verhandlungen werden die Konditionen des Beitritts eines jeden

Landes festgelegt. Dabei wird die Übernahme der Gesamtheit der gemeinschaft-

lichen Gesetze und Verordnungen, des acquis communautaire, erwartet. Der Acquis

besteht aus 31 Kapiteln, die ersten vier umfassen den freien Warenverkehr, die Frei-

zügigkeit sowie den freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehr.

Die Beitrittsverhandlungen gründen sich des Weiteren auf bestehende Europa-

und Assoziierungsabkommen, Beitrittspartnerschaften und nationale Programme

zur Übernahme des Acquis. Mit zehn der Beitrittskandidaten wurden seit 1991 Eu-

ropaabkommen abgeschlossen, mit der Türkei (in Kraft 1964), Malta (1971) und Zy-

pern (1973) bestehen Assoziierungsabkommen. Die Europaabkommen zielen auf

die Errichtung von Freihandelszonen zwischen der EU und den assoziierten Län-

dern und beinhalten neben der Dienstleistungsfreiheit auch den politischen Dia-

log und Kooperationen auf Gebieten wie Industrie, Umwelt, Transport und Zollab-

fertigung. Allerdings tritt die wechselseitige Marktöffnung nicht unmittelbar in

Kraft, sondern die Parteien haben sich lediglich verpflichtet, u. a. den grenzüber-

schreitenden Dienstleistungsverkehr schrittweise zu realisieren. So sieht die Kom-

mission beispielsweise aufgrund der Interventionen von Deutschland und Öster-

reich eine Übergangsfrist von sieben Jahren bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit vor.

Allerdings gewähren die Europaabkommen schon vor ihrem Inkrafttreten die Nie-

derlassungsfreiheit für Unternehmen und deren Schlüsselpersonal. Die Assoziie-

rungsabkommen umfassen ähnliche Bereiche,allerdings ohne den politischen Dia-

log.

Die Beitrittspartnerschaften beinhalten konkrete Verpflichtungen der Kandida-

tenländer bezüglich prioritärer Maßnahmen und der Umsetzung des Aquis. Sie

werden ergänzt um die nationalen Programme zur Übernahme des Acquis, in

denen die Kandidatenländer detailliert beschreiben müssen, welche konkreten

Schritte sie zur Umsetzung des Acquis unternehmen und wie sie die Beitrittskrite-

rien, die beim Kopenhagener EU-Gipfel 1993 festgelegt wurden, erfüllen wollen.

Die Kopenhagen Kriterien beinhalten u. a. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Men-

schenrechte und Minderheitenschutz, eine funktionierende Marktwirtschaft und

die Kapazität, dem EU-internen Wettbewerbsdruck zu widerstehen. Beim Göte-

burger EU-Gipfel im Juni 2001 wurde das Ziel gesteckt, bis Ende 2002 die Ver-

handlungen mit den fortgeschrittensten Kandidaten abzuschließen, sodass sie im

Jahr 2004 an den Wahlen zum Europa-Parlament teilnehmen könnten (Euro-

päischer Rat 2001). Zu den fortgeschrittenen Beitrittskandidaten zählen gegen-

wärtig Estland, Polen, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern.
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D A S  D I E N S T L E I S T U N G S A B KO M M E N  G AT S

Z u s t a n d e k o m m e n , R e i c h w e i t e  u n d  R e g e l u n g e n

Vor allem Entwicklungsländer haben sich während der Uruguay-Runde zunächst

vehement gegen die Aufnahme von Dienstleistungen in das Regime der Welt-

handelsorganisation (WTO) ausgesprochen. Ihre eigene Service-Industrie sei zu

schwach entwickelt, sodass sie bei verfrühter Marktöffnung dem verschärften

Wettbewerb nicht standhalten könne. Entsprechend müsse sie sich zunächst ge-

schützt vom Weltmarkt entwickeln können. Dass es dennoch zur Einigung auf

das GATS kommen konnte, ist nicht zuletzt auf die Lobbyarbeit einflussreicher

Dienstleistungskonzerne der Industrieländer zurückzuführen. Zur Beratung der

US-Regierung schlossen sich die US-Unternehmen zur »Coalition of Service In-

dustries« (CSI) zusammen, der seinerzeit u. a. Federal Express, Citibank/Citicorp

und American Express angehörten. Die CSI setzte durch, dass auch der Güter-

handel von Ländern ohne nennenswerten Service-Sektor bei Nichteinhaltung

des GATS sanktioniert werden kann. Über die Möglichkeit solcher Überkreuz-Ver-

geltungsmaßnahmen (»cross retaliation«) konnte darauf der Widerstand der Ent-

wicklungsländer gegen das GATS zurückgedrängt werden. Ergänzend kamen

ihnen die Industrieländer aber auch mit dem flexiblen Liberalisierungsansatz des

GATS entgegen. Ebenso holte die EU-Kommission den Rat europäischer Dienst-

leister ein. Ihre Ansprechpartner waren und sind der europäische Arbeitgeber-

verband UNICE (Union of Industrial und Employers Confederation of Europe) und

die Industriellen-Vereinigung ERT (European Round Table of Industrialists) (Van-

der Stichele 1998).

Nach langen Verhandlungen unterzeichneten die GATT-Vertragspartner schließ-

lich am 15. April 1994 in Marrakesch die Schlussakte der Uruguay-Runde. Neben

dem Übereinkommen zur Errichtung der WTO, dem Agrarabkommen und dem Ab-

kommen über den Schutz geistiger Eigentumsrechte (TRIPS) gehört das GATS zu

den wichtigsten Verhandlungsergebnissen der bisher längsten Handelsrunde. Alle

Mitgliedsstaaten der WTO, gegenwärtig 143 (11. Dez. 2001), sind auch Mitglieder

des GATS. Wie auch die übrigen Verträge trat das GATS am 1.1.1995 in Kraft.

W E S E N T L I C H E  B E S T I M M U N G E N  D E S  G AT S

Da es keine allgemein geteilte definitorische Abgrenzung zu Gütern gab, wurde im

Rahmen der Verhandlungen zum GATS ein eigenes Schema entwickelt, das Dienst-
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leistungen in 12 Sektoren unterteilt, die wiederum in rund 155 Subsektoren un-

tergliedert sind (vgl. Tab. 8):

Tabelle 8: Klassifikation von Dienstleistungen

1. UNTERNEHMERISCHE UND BE-

RUFSBEZOGENE DIENSTLEISTUNGEN

A. (Frei-) berufliche Dienstleistungen

z. B. Tierärzte, Ärzte, Anwälte,

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,

Architekten, Ingenieure

B. EDV-Dienstleistungen

z. B. Soft-/Hardware Installation,

Datenbanken, DV

C. Forschung und Entwicklung

D. Grundstücks- und Immobilien-

Dienstleistungen

z. B. Makler, Instandhaltung

E. Miet-/Leasing-Dienstleistungen 

ohne Personal

z. B. bezogen auf Schiffe, Trans-

portausrüstung, Maschinen

F. Andere gewerbliche 

Dienstleistungen

z. B. Werbung, Unternehmens-/

Personalberatung, Reparaturen,

Druckereien

2. KOMMUNIKATIONSDIENST-

LEISTUNGEN

A. Postdienste

B. Kurierdienste

C. Telekommunikationsdienste

z. B. Telefon, e-mail, Datentransfer,

Telex,

25

D. Audiovisuelle Dienstleistungen

z. B. Film-/Video-/Musikproduk-

tion, Radio, Fernsehen

E. Andere

3. BAU- UND MONTAGDIENST-

LEISTUNGEN

A. Allgemeine Bauausführung für

Gebäude (Hochbau)

B. Allgemeine Bauausführung für

Tiefbau

C. Installation und Montage-

Arbeiten

D. Baufertigstellung

E. Andere

4. VERTRIEBSDIENSTLEISTUNGEN

A. (Provisions-)vertreter

B. Großhandel

C. Einzelhandel

D. Franchising

E. Andere

5. BILDUNGSDIENSTLEISTUNGEN

A. Kindergarten/Grundschule

B. Schulbildung

C. Berufs-/Universitätsausbildung

D. Erwachsenenbildung

E. Andere Bildungseinrichtungen



6. UMWELTDIENSTLEISTUNGEN

A. Abwasserbeseitigung/Kanalisation

B. (Sperr-)Müllabfuhr

C. Sanitäre Einrichtungen/Hygiene

D. Andere

7. FINANZDIENSTLEISTUNGEN

A. Alle Versicherungen und ver-

sicherungsbezogene Dienstleis-

tungen

z. B. Lebens-, Unfall-, Krankenvers.,

Rückvers., Versicherungsvertrieb/

-vertreter

B. Bank- und Finanzdienstleistungen 

(außer Versicherung)

z. B. Einlagen/Kreditgeschäft,

Geldhandel, Derivate, Investment-

banking, Fonds-/Anlagemanage-

ment, Datenverarbeitung und 

Beratung für Finanzdienstleistungen

C. Andere

8. MEDIZINISCHE UND SOZIALE 

DIENSTLEISTUNGEN (andere als die 

freiberuflichen Dienstleistungen)

A. Krankenhausdienstleistungen

B. Sonstige Gesundheitsdienst-

leistungen

C. Soziale Dienstleistungen

D. Andere

9. TOURISMUS UND REISEDIENST-

LEISTUNGEN

A. Hotels und Restaurants (incl. Catering)

B. Reiseagenturen und Reiseveranstalter

C. Fremdenführer/Reisebegleitung

D. Andere
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10. ERHOLUNG, KULTUR UND

SPORT 

(andere als audiovisuelle Dienst-

leistungen)

A. Unterhaltungsdienstleistungen

(inkl. Theater, Live Bands und 

Zirkus)

B. Nachrichtenagenturen

C. Büchereien, Archive, Museen

und sonstige kulturelle Dienst-

leistungen

D. Sport und andere Erholungs-

dienstleistungen

E. Andere

11.TRANSPORTDIENSTLEISTUNGEN

A. Seeschiffahrt

z. B. Fracht, Personen, Reparatur

und Instand-setzung, Unterstüt-

zungsdienste für die Seeschif-

fahrt

B. Binnenschifffahrt

C. Lufttransport

D. Raumfahrt

E. Schienenverkehr

F. Straßenverkehr

G. Pipeline Transport

H. Hilfsdienste für Transportdienst-

leistungen

z. B. Lagerung, Frachtumschlag,

Vermittlungsagenturen

I. Andere Transportdienste

12. SONSTIGE NICHT AUFGEFÜHR-

TE DIENSTLEISTUNGEN



Im Prinzip umfasst das GATS sämtliche Dienstleistungen, ausgeschlossen sind nur

solche, die »in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbracht« (Art. I) werden, sowie Luft-

verkehrsrechte. Als Beispiele derartiger hoheitlicher Aufgaben gelten das Militär

oder Zentralbanken. Ferner werden im Artikel I vier Erbringungsarten (»modes«)

des Dienstleistungshandels unterschieden:

1. die grenzüberschreitende Lieferung;

2. der Konsum von Dienstleistungen im Ausland (z. B. im Tourismus);

3. die kommerzielle Präsenz im Ausland und 

4. die zeitweise Migration von Dienstleistungserbringern.

Damit erstreckt sich das GATS nicht nur auf den klassischen grenzüberschreiten-

den Handel, sondern auch auf ausländische Direktinvestitionen und die befristete

Arbeitsmigration. Da gegenwärtig mehr als 50 % der weltweit getätigten auslän-

dischen Direktinvestitionen in die Service-Industrie fließen, kommt der Erbrin-

gungsart 3, kommerzielle Präsenz, eine besondere Bedeutung zu (Hufbauer/

Warren 1999). Im Unterschied zu anderen WTO-Verträgen gilt das GATS daher als

ein Handels- und Investitionsabkommen.

Es existieren nur sehr grobe Abschätzungen darüber, welche Anteile die vier ver-

schiedenen Erbringungsformen am gesamten Dienstleistungshandel haben. Die

bedeutendsten Formen sind demnach die grenzüberschreitende Lieferung (41 %)

und die kommerzielle Präsenz (37 %). Danach folgt die Dienstleistungskonsump-

tion im Ausland (19,8 %) und – nahezu bedeutungslos – die zeitweise Arbeits-

migration von Dienstleistungserbringern (0,1 %) (vgl. Hufbauer/Warren 1999: 3).

D I E  A L L G E M E I N E N  V E R P F L I C H T U N G E N

Das GATS unterscheidet zwischen allgemeinen Verpflichtungen, die für alle WTO-

Mitglieder gleichermaßen gelten, und den spezifischen Verpflichtungen, die nur

insoweit gelten, wie die Mitglieder konkrete Verpflichtungen eingegangen sind

(vgl. Tab. 9). Die spezifischen Verpflichtungen sind als eigene Länderlisten Teil des

GATS. Das flexible Liberalisierungskonzept des GATS erlaubt es den Mitgliedern im

Prinzip, nur in den Sektoren ihren Markt zu öffnen, wo sie es für opportun halten.
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Tabelle 9: Die Struktur des GATS

Teil I Reichweite und Definition

Artikel I Reichweite und Definition

Teil II Allgemeine Verpflichtungen 

und Disziplinen

Artikel II Meistbegünstigung

Artikel III Transparenz

Artikel III Veröffentlichung 

vertraulicher Informationen

Artikel IV Verstärkte Beteiligung 

der Entwicklungsländer

Artikel V Regionale wirtschaftliche 

Integration

Artikel V Abkommen über die 

Integration von

Arbeitsmärkten

Artikel VI Nationale Regulierung

Artikel VII Anerkennung

Artikel VIII Monopole und alleinige 

Dienstleistungsanbieter

Artikel IX Geschäftspraktiken/

Industriestrukturen

Artikel X Maßnahmen in Not-

situationen

Artikel XI Internationaler Zahlungs-

verkehr

Artikel XII Maßnahmen bei Zahlungs-

bilanzungleichgewichten

Artikel XIII Öffentliche Auftrags-

vergabe

Artikel XIV Generelle Ausnahmen

Artikel XIV (militärische) Sicherheits-

ausnahmen

Artikel XV Subventionen
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Teil IV: Fortschreitende 

Liberalisierung

Artikel XIX Verhandlungen über 

Liberalisierungsverpflichtungen

Artikel XX Listen der Liberalisie-

rungs-

verpflichtungen

Artikel XXI Änderungen der Liberali-

sierungsverpflichtungen

Teil V: Institutionelle Regeln

Artikel XXII Beratungen

Artikel XXIII Streitbeilegungsverfah-

ren und Durchsetzung

Artikel XXIV Ausschuss für Dienst-

leistungshandel

Artikel XXV Technische Kooperation

Artikel XXVI Beziehungen zu ande-

ren 

internationalen Organisationen

Teil VI: Schlussbestimmungen

Artikel XXVII Verweigerung von 

Handelsvorteilen

Artikel XXVIII Definitionen

Artikel XXIX Anhänge

Anhänge:

Anhang für Artikel II Ausnahmen 

(Meistbegünstigung)

Anhang über die Wanderung natür-

licher Personen als Dienstleistungs-

anbieter

Anhang über Luftverkehrsdienst-

leistungen



Teil III: Spezifische Verpflichtungen

Artikel XVI Marktzugang

Artikel XVII Inländerbehandlung

Artikel XVIII Zusätzliche Verpflicht-

ungen

M E I S T B E G Ü N S T I G U N G

Das Meistbegünstigungsprinzip verlangt, dass Handelsvergünstigungen, die einem

Land gewährt werden, automatisch auch allen anderen WTO-Mitgliedern zugestan-

den werden müssen. Dieses Prinzip wird als der wesentliche Motor der weltweiten

Verbreitung der Handelsliberalisierung angesehen. Allerdings gibt es im GATS eini-

ge allgemeine Meistbegünstigungsausnahmen, so für regionale Integrationsab-

kommen (Art. V). Diese Ausnahme ist z. B. für die EU von Bedeutung, da sie verhin-

dert, dass Handelsvorteile des Binnenmarkts umstandslose auch Drittstaaten ge-

währt werden müssen. Weitere allgemeine Meistbegünstigungsausnahmen gibt es

bei der gegenseitigen Anerkennung z. B. von Qualifikationen (Art. VII), bei der öf-

fentlichen Auftragsvergabe (Art. XIII) sowie bei den generellen Ausnahmen des Arti-

kels XIV, worunter z. B. der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung fällt. Da-

neben gewährte das GATS länderspezifische Meistbegünstigungsausnahmen, die

bis zum Abschluss der Verhandlungen angemeldet werden mussten und nur für die

maximale Dauer von 10 Jahren zulässig sind. Die Industrieländer, vor allem die EU,

haben zahlreiche Meistbegünstigungsausnahmen angemeldet, so bei Finanzdienst-

leistungen, Telekommunikation, audiovisuellen Diensten, Seeverkehr und bei der 

Erbringungsart des grenzüberschreitenden Personenverkehrs.

T R A N S PA R E N Z  

Artikel III enthält die Verpflichtung, alle Maßnahmen, die den Dienstleistungshan-

del betreffen, zu veröffentlichen. Einmal im Jahr muss die WTO über die Änderun-

gen diesbezüglicher Gesetze, Vorschriften oder Verwaltungsrichtlinien unterrich-
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Anhang über Finanzdienstleistungen

Zweiter Anhang über Finanzdienst-

leistungen

Anhang über die Verhandlungen 

der Seeverkehrsdienstleistungen

Anhang über Telekommunikations-

dienstleistungen

Anhang über die Verhandlungen 

zur Telekommunikationsinfrastruktur



tet werden. Innerhalb von 2 Jahren nach Errichtung der WTO mussten zudem na-

tionale Auskunftsstellen eingerichtet werden, die andere Mitglieder über alle den

Dienstleistungshandel betreffende oder einschränkende Maßnahmen informieren.

I N N E R S TA AT L I C H E  R E G U L I E R U N G

Mit dem Artikel VI über die innerstaatliche Regelung ist einer der sensibelsten Be-

reiche des GATS angesprochen. Die politische Brisanz der GATS-Verhandlungen

liegt vor allem darin, dass bedeutende Hemmnisse für den internationalen Handel

mit Dienstleistungen nicht – wie bei Waren – in Maßnahmen der Zollpolitik, son-

dern in innerstaatlichen Regelungen bestehen. Mit dem GATS wurde eine multila-

terale Verhandlungsinstanz geschaffen, welche die Entwicklung international ver-

bindlicher Disziplinen für die staatliche Gesetzgebung und die Regulierung sämt-

licher Dienstleistungsmärkte zum Zweck hat. Diese Disziplinen erstrecken sich auf

Gesetze,Verordnungen,Verwaltungsrichtlinien, Normen und Standards sowohl auf

der nationalen als auch auf der regionalen und kommunalen Ebene. Damit greift

das GATS weit in die Innenpolitik der WTO-Mitglieder ein und berührt nicht selten

zentrale und sensible Bereiche staatlicher Regelungshoheit.

Mit der Klausel, dass Dienstleistungen, die »in Ausübung hoheitlicher Gewalt er-

bracht« werden (GATS, Art. 1, Abs. 3 b), von der Liberalisierung ausgenommen sind,

bleibt zum Beispiel unklar, ob öffentliche Dienste, die der Befriedigung grundle-

gender gesellschaftlicher Bedürfnisse (Gesundheitsversorgung, Bildung, Infrastruk-

turleistungen) dienen,durch handelsbezogene Maßnahmen geschützt werden dür-

fen. Dies wäre laut GATS Art. 1, Abs. 3 (c) nur erlaubt, wenn ein solcher Dienst »weder

zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren Dienst-

leistungserbringern erbracht wird«.Problematisch könnten daher alle Bereiche sein,

die teilprivatisiert sind, in denen Privatisierung angestrebt wird oder in denen quasi-

staatliche oder private Anbieter öffentliche Aufgaben (z. B. im Wege bestimmter

Gemeinwohlverpflichtungen) wahrnehmen. Es besteht hier eine große Unsicher-

heit, die durch zukünftige Interpretationen dessen, was als hoheitliche Aufgabe

unter dem GATS gelten soll, noch erhöht wird. Eine solche Klärung kann zudem

durch die Urteile von Streitschlichtungsverfahren stattfinden, wobei es für das

GATS, wobei es für das GATS aber noch keine diesbezüglichen Erfahrungen gibt.1
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Zwar bestätigt das GATS in seiner Präambel und im Artikel VI grundsätzlich das

Recht der Mitgliedsstaaten, die Erbringung von Dienstleistungen nach ihren poli-

tischen Zielen zu regulieren und auch neue Regeln einzuführen. Dabei dürfen die

eingegangenen Liberalisierungsverpflichtungen aber nicht eingeschränkt oder zu-

nichte gemacht werden. Der Rat für den Dienstleistungshandel wird in Artikel VI

beauftragt, Disziplinen zu entwickeln, die gewährleisten, dass nationale Qualifika-

tionserfordernisse, technische Normen sowie Zulassungsverfahren keine unnötige

Belastung des Dienstleistungshandels darstellen. Diese Disziplinen sollen sicher-

stellen, dass solche Erfordernisse auf objektiven und transparenten Kriterien beru-

hen und dass sie nicht belastender sind als nötig, um die Qualität einer Dienstleis-

tung sicherzustellen. Welche politischen Ziele aber handelsbeschränkende Maß-

nahmen legitimieren können, ist noch ungeklärt. Offen ist, ob zur Qualität einer

Dienstleistung auch ihre soziale, arbeits- oder strukturpolitische Verträglichkeit ge-

zählt werden dürfte.

Zur Erarbeitung sektorübergreifender Disziplinen für die nationale Regelung

wurde unter dem GATS eine »Working Party for Domestic Regulation« eingesetzt.

Diese verhandelt vor allem über folgende Punkte (Barth 2000):

Transparenz hinsichtlich der politischen Ziele der staatlichen Regulierung,

einschließlich internationaler Konsultationen schon im Vorfeld nationaler

Gesetzgebungsvorhaben.

Kriterien zur Bestimmung der Notwendigkeit einer staatlichen Maßnahme zur

Erreichung ihres Ziels, der sog. »necessity test«. Dabei soll darauf geachtet wer-

den, dass eine Maßnahme den Handel so wenig wie möglich beeinträchtigt.

Gegenseitige Anerkennung von Qualifikations- und Zulassungserfordernissen

und die Anwendung internationaler Standards.

Das GATS erzeugt folglich einen Druck, über nationale Regelungen bis hin zu Ge-

setzgebungsvorhaben schon in ihrem Entwurfsstadium in einen internationalen

Beratungsprozess mit interessierten Parteien einzutreten (OECD 2000a). Offen ist

dabei, wie weit nationale Politikpräferenzen, die durch parlamentarische Verfahren

legitimiert sein können,gegenüber einzelnen Handelspartnern zurückgestellt wer-

den, insbesondere wenn es bestimmte Druckmittel von Seiten dieser Länder gibt.

W E T T B E W E R B S R E G E L N

Monopolistische Dienstleistungsunternehmen sowie Anbieter, denen von staatli-

cher Seite ausschließliche Rechte zur Erbringung bestimmter Leistungen übertra-
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gen wurden, schränken den freien Handel mit Dienstleistungen ein. Bisher gelang

es nicht, multilaterale Regeln zur Begrenzung von Monopolen sowie anderer 

restriktiver Geschäftspraktiken zu vereinbaren.Der GATS Artikel VIII über Monopole

und Dienstleistungserbringer mit ausschließlichen Rechten ist in seiner Reichwei-

te recht begrenzt. Allerdings müssen die Mitgliedsstaaten sicherstellen, dass ihre

Monopolisten nicht gegen die Meistbegünstigungsklausel und gegen ihre spezi-

fischen Liberalisierungsverpflichtungen verstoßen. Im Fall wettbewerbsbeschrän-

kender Geschäftspraktiken (GATS Art. IX) verpflichtet das GATS die Mitglieder zu

wechselseitigem Informationsaustausch und Konsultationen mit dem Ziel, diese

Praktiken zu unterbinden.

N O T S TA N D S M A S S N A H M E N

Im Artikel X werden Verhandlungen über die Frage von Notstandsmaßnahmen,

also der zeitlich befristeten Rücknahme von Liberalisierungsverpflichtungen, vor-

geschrieben. Diese Verhandlungen hätten drei Jahre nach Inkrafttreten des Ab-

kommens abgeschlossen werden sollen. Bisher ist es aber in der u. a. hiermit be-

fassten Arbeitsgruppe über GATS-Regeln zu keiner Einigung gekommen, sodass

der WTO-Rat über den Dienstleistungshandel eine neuerliche Frist bis Ende März

2002 gesetzt hat. Gewerkschaften, aber auch Entwicklungsländer fordern verbind-

liche Notstandsmaßnahmen. Während die EU eine gewisse Aufgeschlossenheit in

dieser Frage signalisiert, sind andere Industriestaaten wie die USA bisher ableh-

nend. Sie verweisen auf die ihrer Ansicht nach hinreichende Flexibilität des GATS.

Die österreichische Arbeiterkammer fordert, dass eine entsprechende Sicherheits-

klausel den Schutz des inländischen Arbeitsmarkts ermöglichen solle. Liberalisie-

rungsverpflichtungen sollten im Fall drohender Arbeitslosigkeit wie auch im Fall

von Dumping zeitweise zurückgenommen werden können. Eine solche Klausel

sollte ferner Frühwarnsysteme über die Beschäftigungsentwicklung enthalten

sowie eine flexible Anwendung hinsichtlich der verschiedenen Erbringungsarten

erlauben, damit z. B. eine Aussetzung von Verpflichtungen beim Personenverkehr

möglich wäre, während die Niederlassungsfreiheit unberührt bliebe (Deseffwy

1999: 10f.).
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Z A H L U N G E N  U N D  Ü B E R T R A G U N G E N

Der internationale Zahlungs- und Kapitalverkehr war in der Uruguay-Runde stark

umstritten. Die Industrieländer strebten insbesondere eine Lockerung der in vie-

len Entwicklungsländern verbreiteten Kapitalverkehrskontrollen an, mit denen

diese sich gegen unerwünschte und gegebenenfalls destabilisierende Zu- oder

Abflüsse abzusichern versuchen. Artikel XI des GATS verbietet den WTO-Mitglie-

dern aber grundsätzlich die »Beschränkung internationaler Übertragungen und

Zahlungen im Rahmen laufender Geschäfte, die mit ihren spezifischen Verpflich-

tungen zusammenhängen«. Nur bei »bestehenden oder drohenden schwerwie-

genden Zahlungsbilanzstörungen oder externen Zahlungsschwierigkeiten« sind

nach Artikel XII Ausnahmen zulässig, die jedoch nicht gegen Vereinbarungen mit

dem Internationalen Währungsfonds (IMF) verstoßen dürfen. Mit diesen Bestim-

mungen können folglich Beschränkungen einer souveränen Steuerung von Kapi-

talströmen einhergehen (vgl. dazu Mattoo 1998).

Ö F F E N T L I C H E S  B E S C H A F F U N G S W E S E N

Ökonomisch handelt es sich beim öffentlichen Beschaffungswesen um einen Be-

reich von äußerst hoher Bedeutung. So wird geschätzt, dass die weltweiten öf-

fentlichen Aufträge jährlich einem Wert von 10-15 % des Bruttoinlandsprodukts

entsprechen. Unter dem GATS ist es bisher allerdings noch nicht zu multilateralen

Regeln für das öffentliche Beschaffungswesen gekommen. Der GATS Artikel XIII

nimmt öffentliche Beschaffungen von Dienstleistungen ausdrücklich vom Meist-

begünstigungsprinzip, vom Markzugang und von der Inländerbehandlung (Gleich-

behandlung in- und ausländischer Anbieter) aus. Er fordert lediglich, dass inner-

halb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der WTO-Verträge hierzu Verhandlungen

im Rahmen des GATS stattfinden sollen. Diese sind auch im Jahr 1997 unter der

Ägide der Arbeitsgruppe zu GATS-Regeln begonnen worden. Die Verhandlungen

sind bisher aber schleppend verlaufen, die speziell dazu eingerichtete Arbeits-

gruppe hat sich bisher auf die Datensammlung beschränkt.

Parallel besteht aber schon ein Übereinkommen über das öffentliche Beschaf-

fungswesen im Rahmen der WTO, das die Inländerbehandlung und Nichtdiskrimi-

nierung bei öffentlichen Aufträgen regelt. Hierbei handelt es sich jedoch um ein

»plurilaterales« Abkommen, das lediglich für dessen 23 Unterzeichner gilt, darun-

ter die EU und ihre Mitgliedsstaaten, die USA und Japan. Seine Regeln erstrecken
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sich auf die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen auf zentralen und nied-

rigeren Verwaltungsebenen. In einer Positivliste sind die erfassten Dienstleistun-

gen aufgeführt. Ausnahmen bestehen in einigen Sektoren, z. B. Telekommunika-

tion, Verkehr, Elektrizitäts- und Wasserversorgung (Barth 1998: 64).

Gewerkschaften fordern, dass weitere Marktöffnungszugeständnisse bei öffent-

lichen Aufträgen der EU nur bei Einhaltung der ILO-Konventionen 94 (Regie-

rungsaufträge), 95 (Lohnschutz) und 98 (Vereinigungsfreiheit, Kollektivvertrags-

recht) gemacht werden dürfen. Ein zukünftiges europäisches Vergaberecht, das

diese Kriterien aufnimmt, könnte eine Orientierung für das entsprechende WTO-

Abkommen sein (Desseffwy 1999: DGB 2001). In der Bundesrepublik gibt es in ei-

nigen Bundesländern (Berlin, Bayern, Saarland, Sachsen-Anhalt) Vergabegesetze,

die die Tariftreue für Bewerber um öffentliche Bauaufträge voraussetzen. Auf Bun-

des- und EU-Ebene gibt es derartige Regeln noch nicht. Nordrhein-Westfalen star-

tete eine Bundesratsinitiative für eine Änderung des Tarifvertragsgesetzes, um auf

dieser Basis ein Landesvergabegesetz zu schaffen, das Aufträge im öffentlichen

Nahverkehr und im Baugewerbe an die Einhaltung von Tarifverträgen koppeln soll.

Ferner fordert der Europäische Gewerkschaftsbund, dass bei der derzeitigen Über-

prüfung mehrerer EU-Direktiven zu öffentlichen Aufträgen für die Bereiche Liefe-

rungen, Dienstleistungen, Bauarbeiten, Wasser, Energie und Verkehr eine Sozial-

klausel (fair labour standards clause) integriert werden müsse. Diese Klausel solle

die Einhaltung von Kollektivverträgen, Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung

sowie sozialpolitische und Wachstumsziele gewährleisten. Ferner wird die EU auf-

gefordert, erst nach öffentlicher Diskussion ihrer geplanten Mitteilungen zu den

sozialen und ökologischen Aspekten öffentlicher Beschaffung Veränderungen an

den genannten Direktiven vorzunehmen (ETUC et al. 2001, Belgische Präsident-

schaft 2001).

A L L G E M E I N E  A U S N A H M E N

Das GATS räumt mit dem Artikel XIV ferner einige allgemeine Ausnahmen von sei-

nen Liberalisierungsverpflichtungen ein. Dazu gehören Maßnahmen zur Aufrech-

terhaltung der öffentlichen Ordnung und Moral, zum Schutz des Lebens und der

Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie zur Einhaltung bestimmter

Gesetze und der Wahrung der Sicherheit. Mit Ausnahme des Gesundheitsschutzes

fehlen hier allerdings weitergehende Arbeits- und Sozialstandards, die eine han-

delsbeschränkende Maßnahme rechtfertigen könnten. Ebenso wurde – anders als
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im GATT Artikel XX – der Schutz erschöpflicher natürlicher Ressourcen nicht auf-

genommen. Der Wunsch Belgiens und Frankreichs nach einer kulturellen Ausnah-

meklausel wurde ebenfalls nicht berücksichtigt.

S U B V E N T I O N E N

Anders als das GATT-Abkommen über den Warenhandel enthält das GATS keine

verbindlichen Regelungen zur Subventionierung von Dienstleistungen. GATS Arti-

kel XV enthält lediglich den Hinweis, dass Subventionen zu Verzerrungen im

Dienstleistungshandel führen können und verlangt die Aufnahme von Verhand-

lungen über erforderliche multilaterale Disziplinen. Diese Verhandlungen sind im

März 1996 aufgenommen worden, haben bisher aber noch keine konkreten Er-

gebnisse gebracht. Artikel XV fordert die Mitgliedsstaaten des Weiteren zu gegen-

seitigen Konsultationen im Fall von subventionsbezogenen Konflikten auf.

Allerdings können Subventionen mittels der Prinzipien der Inländerbehandlung

und der Meistbegünstigung unter die GATS-Bestimmungen fallen. Werden näm-

lich in den Länderlisten spezifische Verpflichtungen zu Gunsten der Inländerbe-

handlung oder der Meistbegünstigung übernommen und Subventionen nicht ex-

plizit ausgenommen, so müssten diese auch ausländischen Anbietern zugestan-

den werden (WTO 1996: 8).

S P E Z I F I S C H E  V E R P F L I C H T U N G E N

Zwar gelten für das GATS mit dem Marktzugang (Art. XVI), der Inländerbehandlung

(Art. XVII) und der Meistbegünstigung (Art II) die gleichen Prinzipien, die auch auf

den Güterhandel angewendet werden. Jedoch lässt es einige wichtige Einschrän-

kungen zu, die den Mitgliedsstaaten bisher eine hohe Flexibilität gewährten. Die

Prinzipien des Marktzugangs und der Inländerbehandlung (die Gleichbehandlung

von Dienstleistungen in- und ausländischer Anbieter auf dem inländischen Markt)

sind nur auf diejenigen Sektoren anwendbar, die die WTO-Mitglieder in Länderli-

sten spezifischer Verpflichtungen (»schedule of specific commitments«) aufge-

nommen haben.Während die Industrieländer alle wichtigen Sektoren in ihren Län-

derlisten zumindest abdecken, haben Entwicklungsländer eine deutlich geringere

Zahl von Sektoren liberalisiert. Diese Sektoren können überdies weiter geschützt

werden. Aufgrund der flexiblen Struktur des GATS, die es den Staaten überlässt, die
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– keinesfalls vollständig – zu liberalisierenden Sektoren selbst zu bestimmen,

spricht man auch von einem »bottom up«- oder »Positivlisten«-Ansatz.

Der Artikel XVI, Abs. 2 zum Marktzugang umfasst alle quantitativen Handels-

hemmnisse, die den Mitgliedern untersagt sind, es sei denn, sie haben sich ent-

sprechende Rechte in ihren Länderlisten vorbehalten. Zu den verbotenen Maß-

nahmen gehören Beschränkungen 

der Zahl der Dienstleistungserbringer,

des Gesamtwerts der Geschäfte oder des Betriebsvermögens,

der Gesamtzahl oder des Volumens der Dienstleistungen,

der Zahl natürlicher Personen, die in einem Sektor oder von einem Erbringer

beschäftigt werden dürfen,

der zulässigen rechtlichen Unternehmensform sowie

der Höhe ausländischer Kapitalbeteiligungen.

Die Verpflichtungen zur Inländerbehandlung (Art. XVII) verlangen eine qualitative

Gleichbehandlung in- und ausländischer Anbieter. Wenn ein Mitglied Verpflich-

tungen zur Inländerbehandlung in seine Länderliste aufnimmt, sollen in- und aus-

ländische Anbieter eine gleichwertige Behandlung erfahren, sodass faktisch glei-

che Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden. Tabelle 10 zeigt den recht

komplexen Aufbau der Länderlisten, die rechtlich verbindliche Bestandteile des

GATS-Abkommens sind.

Tabelle: 10

Beispiel einer Länderliste
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Beschränkung des

Marktzugangs

1) Keine

2) Keine

3) Ausländische Beteili-

gungen von max.

49 %

4) Status quo: außer

Schlüsselpersonal

unter 1 Jahr

Beschränkung der 

Inländerbehandlung

1) Keine

2) Keine

3) Zustimmungspflicht

bei Beteiligungen

über 25 %

4) Status quo: außer

Schlüsselpersonal

unter 1 Jahr

Allgemeine Verpflich-

tungen



Erbringungsarten (modes of supply):

(1) grenzüberschreitende Lieferung

(2) Konsum im Ausland

(3) kommerzielle Präsenz

(4) Aufenthalt von Personen

Keine: keine Beschränkung des Freihandels

Status quo: keine Liberalisierungszugeständnisse, aber auch keine neuen

Hemmnisse erlaubt

Die Sektoren, in denen die Mitglieder überhaupt gewillt sind, spezifische Ver-

pflichtungen zu übernehmen, können sie selbst bestimmen. Daneben können sie

sowohl für die allgemeinen Verpflichtungen, die sich auf mehrere Sektoren und Er-

bringungsarten erstrecken, als auch für die spezifischen Verpflichtungen mögliche

Beschränkungen des Marktzugangs oder der Inländerbehandlung in ihrer Liste

eintragen. Die Eintragungen sind wiederum strukturiert nach den vier Erbrin-

gungsarten von Dienstleistungen. Bei 155 Dienstleistungssektoren, vier Erbrin-

gungsarten und der Möglichkeit, Beschränkungen des Marktzugangs und der In-

länderbehandlung einzutragen, könnten pro Land maximal 1240 Eintragungen

vorgenommen werden. Die weitere Liberalisierung kann durch die Integration bis-

her nicht gelisteter Sektoren, durch die Abschaffung sie betreffender Handels-

hemmnisse sowie den Abbau bereits in den Listen eingetragener Beschränkungen

stattfinden.
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1) Niederlassung erfor-

derlich

2) Keine

3) 30 % des Führungs-

personals aus dem In-

land

4) Status quo: außer

Schlüsselpersonal

unter 1 Jahr

1) Keine Beschränkun-

gen für Transportver-

sicherungen; Status

quo für alle anderen

Versicherungsdienst-

leister

2) Keine

3) Status quo

4) Status quo: außer

Schlüsselpersonal

unter 1 Jahr

Sektorspezifische 

Verpflichtungen

z. B.:

Unternehmens-DL

Kommunikations-DL

Bau-DL

usw.



F O R T S C H R E I T E N D E  L I B E R A L I S I E R U N G

Schließlich legt das GATS in seinem Artikel XIX das Prinzip fortschreitender Libe-

ralisierung fest. Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens sollen

die Mitglieder eine neue Verhandlungsrunde zum GATS starten, diese Runden sol-

len danach regelmäßig stattfinden. Auch wenn bisher in einzelnen Sektoren noch

nicht sehr weitgehende Verpflichtungen übernommen worden sein mögen, wird

deutlich, dass mit dem GATS der institutionelle Rahmen für weitere Liberalisie-

rungsverhandlungen geschaffen wurde, die zudem »schrittweise einen höheren

Stand der Liberalisierung« erreichen sollen. Die Neuverhandlung des GATS wurde

entsprechend auch im Frühjahr 2000 begonnen und ein Jahr später, im März 2001,

wurde neben einer Bestandsaufnahme der bisher von den Mitgliedern übermit-

telten Vorschläge auch eine Einigung über die Verhandlungsrichtlinien und -ver-

fahren erzielt.

I N S T I T U T I O N E L L E  B E S T I M M U N G E N

Der Teil V des GATS enthält institutionelle Bestimmungen, z. B. über die Streitbei-

legung und die Einrichtung des Rats für den Dienstleistungshandel, der befugt ist,

weitere nachgeordnete Gremien einzurichten. Artikel XXIII bestimmt, dass das

GATS dem Streitschlichtungsmechanismus der WTO unterworfen ist. Einseitige

Handelssanktionen sind also für die Mitglieder nicht zulässig. Ausgleichsmaßnah-

men müssen stattdessen von dem Streitschlichtungsorgan der WTO genehmigt

werden. Diese dürfen im Fall des Dienstleistungshandels allerdings nicht nur sek-

torübergreifend vorgenommen werden, sondern dürfen auch auf den Warenhan-

del übergreifen. Diese sektorübergreifenden Vergeltungsmaßnahmen können

eine unterlegene Streitpartei sehr empfindlich treffen.

A N L A G E N

Schließlich sind mehrere sektorspezifische Anlagen Bestandteil des GATS-Abkom-

mens, die bis auf die Anlage zu den Meistbegünstigungsausnahmen erst nach Ab-

schluss der Uruguay-Runde angenommen wurden. Als besondere Verhandlungs-

erfolge gelten die Abkommen zu Telekommunikations- und Finanzdienstleistun-

gen.
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S T R U K T U R  D E R  E U - V E R P F L I C H T U N G E N

Für die EU und ihre Mitgliedsstaaten gibt es eine gemeinsame Liste der spezifi-

schen Verpflichtungen (vgl. WTO 1994). In diese Liste sind die jeweiligen Be-

schränkungen bei Marktzugang und Inländerbehandlung seitens der EU-Mit-

gliedsstaaten eingetragen worden. Die allgemeinen bzw. horizontalen Verpflich-

tungen erstrecken sich auf sämtliche Sektoren, die in der Rubrik der spezifischen

Verpflichtungen aufgelistet sind. Allerdings tauchen viele der 155 Subsektoren

überhaupt nicht in der EU-Liste auf, d. h. für sie gibt es folglich keinerlei Verpflich-

tungen.

Bei den horizontalen Verpflichtungen hat die EU u. a. eintragen lassen, dass in

sämtlichen EG-Mitgliedsstaaten »Dienstleistungen, die auf nationaler oder ört-

licher Ebene als öffentliche Aufgaben betrachtet werden, staatlichen Monopolen

oder ausschließlichen Rechten privater Betreiber unterliegen« können (Liste der

spezifischen Verpflichtungen: 1679). Die EU behält sich m. a. W. das Recht vor, den

Marktzugang im Bereich öffentlicher Aufgaben einzuschränken. Die EU definiert

dabei öffentliche Aufgaben recht weit. Diese bestünden in Sektoren 

»wie z. B. verbundenen wissenschaftlichen und technischen Beratungs-

dienstleistungen, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in den

Sozial- und Geisteswissenschaften, technische Prüf- und Analysedienstlei-

stungen, Umweltdienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen,Verkehrs-

dienstleistungen und Hilfsdienstleistungen für alle Verkehrsarten. Aussch-

ließliche Rechte für solche Dienstleistungen werden häufig privaten Betrei-

bern gewährt, z. B. Betreibern mit Konzessionen öffentlicher Stellen, vorbe-

haltlich bestimmter Versorgungspflichten. Unter Berücksichtigung der Tat-

sache, dass öffentliche Aufgaben häufig auf nachgeordneter Ebene beste-

hen, ist eine detaillierte und erschöpfende sektorspezifische Auflistung

nicht möglich« (Liste der spezifischen Verpflichtungen: 1679, FN1).

Ferner hat sich die EU das Recht vorbehalten, Zweigstellen von Unternehmen aus

Nicht-EU-Staaten, die nicht nach dem Recht eines Mitgliedsstaats errichtet worden

sind, vom Prinzip der Inländerbehandlung auszunehmen. Im Falle von Subventio-

nen steht auch Zweigstellen, die nach dem Recht eines Mitgliedsstaats errichtet

worden sind, nicht das Recht auf Inländerbehandlung zu:

»Der Anspruch auf Subventionen der Gemeinschaften oder der Mitglieds-

staaten kann auf im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder in einem

besonderen geographischen Teilgebiet eines Mitgliedstaats niedergelas-

sene juristische Person beschränkt werden«.



Ferner heißt es:

»Soweit Subventionen natürlichen Personen zur Verfügung gestellt wer-

den, können sie auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Gemein-

schaften beschränkt werden.« (Liste der spezifischen Verpflichtungen:

1680)

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist die EU keine Verpflichtung eingegan-

gen (»ungebunden«), d. h. sie behält sich das Recht vor, ohne Rücksicht auf GATS-

Regeln und damit auf Nicht-EU-Staaten in diesem Bereich fördernd tätig zu wer-

den.

Für den befristeten Aufenthalt natürlicher Personen sind nur begrenzte Verpflich-

tungen beim Marktzugang übernommen worden, mit der Ausnahme folgender,

ausdrücklich genannter Kategorien:

konzernintern versetztes Personal;

Personen in höheren Positionen mit Leitungsfunktionen in einer Niederlas-

sung;

Personen, die über spezifisches Wissen oder Fertigkeiten für die Ausübung der

Dienste einer Niederlassung verfügen;

Repräsentanten ausländischer Unternehmen, die zur Geschäftsanbahnung ein-

reisen;

sowie Personen, die für den Aufbau einer Niederlassung in der EU verantwort-

lich sind.

In der Rubrik der spezifischen Verpflichtungen gibt es für 11 der 12 Dienstleis-

tungssektoren nach WTO-Klassifikation Einträge, lediglich die sonstigen Dienst-

leistungen sind nicht aufgeführt. Allerdings fehlen auch zahlreiche Subsektoren in

der EU-Liste. Die meisten Einträge finden sich für die unternehmens- und berufs-

bezogenen Dienstleistungen sowie den Finanz- und Transportdienstleistungen.
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2 . D I E  W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T -
L I C H E  D E B AT T E  Z U R  L I B E R A L I S I E -
R U N G  D E S  I N T E R N AT I O N A L E N
D I E N S T L E I S T U N G S V E R K E H R S

Im Vorfeld zur Vereinbarung des Allgemeinen Abkommens über den Dienstleis-

tungsverkehr (GATS) sind einige Studien zu seinen möglichen Auswirkungen

verfasst worden (s. unten). Im Allgemeinen prognostizieren diese hohe volks-

wirtschaftliche Wohlfahrtsgewinne. Sie basieren allerdings auf relativ einfachen

Annahmen und ihre Prognosen fallen recht pauschal aus. Es mangelt an Studi-

en, die die Auswirkungen bisheriger Liberalisierungen im Dienstleistungsbe-

reich differenziert untersuchen. Dies dürfte vornehmlich dem Umstand ge-

schuldet sein, dass die Liberalisierung des Dienstleistungshandels noch ein re-

lativ neues und im Verhältnis zum Güterhandel wesentlich komplexeres Phäno-

men ist. Während für lange Zeit im Warenhandel die Liberalisierung im wesent-

lichen hinsichtlich zweier, quantifizierbarer Dimensionen, nämlich Mengenkon-

tingenten und Zollsätzen, erfolgte, ist der Zugang zu Dienstleistungsmärkten

zumeist komplexer geregelt, z. B. durch Zertifikate oder Vorschriften hinsichtlich

der Servicequalität, und betrifft zudem die Ebene der Länder- und Bundesstaa-

ten in förderalen Staaten (Krancke 1998: 408-410). Die in den GATS-Verhand-

lungen anvisierten Liberalisierungsschritte betreffen im Unterschied zum Wa-

renhandel nicht nur die Marktzutrittsmöglichkeiten für ausländische Anbieter,

sondern auch die von potenziellen inländischen Anbietern. Entsprechend reicht

die Durchsicht der Literatur zur Liberalisierung des Außenhandels zur Abschät-

zung ihrer Auswirkungen nicht aus. Vielmehr empfiehlt es sich, zudem die Lite-

ratur zu den Auswirkungen von Deregulierung und Privatisierung auszuwerten.

Im Folgenden sollen deshalb zum einen die theoretischen Fundamente und die

interessengeleitete Genese der handelspolitischen Debatte über den interna-

tionalen Dienstleistungsverkehr kursorisch vorgestellt werden. Sodann sollen

die in diesem Kontext entstandenen Studien einer ersten, vorläufigen Kritik un-

terzogen werden. Zum anderen soll in gleicher Weise die Deregulierungs- und

Privatisierungsdebatte dargestellt werden. Ziel dieser Übung ist nicht die ein-

eindeutigen Feststellung der wirtschaftlichen Auswirkungen der GATS-Ver-

handlungen, sondern eine erste Problematisierung des Feldes für spätere, sek-

torspezifische Untersuchungen.
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A U S W I R K U N G E N  D E R  L I B E R A L I S I E R U N G  D E S  

I N T E R N AT I O N A L E N  D I E N S T L E I S T U N G S V E R K E H R S

S t r a t e g i s c h e  H a n d e l s t h e o r i e  a l s  H e r a u s f o r d e r u n g  f ü r

d e n  F r e i h a n d e l s k o n s e n s

Bei keinem wirtschaftspolitischen Thema herrscht bis heute mehr Einigkeit

unter den ÖkonomInnen als bei der Handelspolitik. In der Nachkriegszeit ver-

traten die beiden großen Lager der Zunft, die Keynesianer und die Monetari-

sten, die Ansicht, dass Zölle und Einfuhrquoten die ökonomische Wohlfahrt

eine Landes beeinträchtigen. Auf die Aussage »Tariffs and import quotas 

reduce general economic welfare« antworteten in einer Umfrage unter Fach-

ökonomInnen 81 % mit »Ja«, 16 % mit »Ja aber«, und nur 3 % mit »Nein« 

(Pommerehne et al. 1984).

Der neoklassisch-monetaristisch gesinnte Teil der Wirtschaftswissen-

schaftlerInnen begrüßte eine Öffnung der Märkte als Maßnahme zur Er-

höhung der gesamtwirtschaftlichen Allokationseffizienz. Die positive Ein-

stellung der US-Keynesianer gegenüber einer Liberalisierung der Außen-

wirtschaftspolitik mag allerdings angesichts der ambivalenten Haltung

John Mainard Keynes zum Außenhandel und der Kritik am Weltmarkt man-

cher seiner englischen AnhängerInnen überraschen. Doch stellten sich die

Bedingungen für eine von allen KeynesianerInnen angestrebte nationale

Vollbeschäftigung in den USA anders als in England dar. Angesichts der

überlegenen Wettbewerbsfähigkeit der US-Industrie versprach eine rasche

Wiederbelebung des Weltmarktes Exportchancen und somit die Sicherung

der Vollbeschäftigung. Aus amerikanisch-keynesianischer Sicht ließ sich

somit eine Liberalisierung des Welthandels im Rahmen des Bretton-Woods-

Systems mit dem Ziel einer Vollbeschäftigungspolitik vereinbaren (Hansen

1942; Harris 1948).

Dieser Konsens unter den ÖkonomInnen wurde durch das frühe Engage-

ment weltmarktorientierter Großunternehmen bzw.durch die Stiftungen ihrer

Gründer zur Förderung außenwirtschaftspolitischer Expertisen gestärkt. Da

diese Stiftungen, vor allem die Carnegie- und die Rockefeller-Stiftung, seit An-

fang der 20er Jahre entscheidend zur Entwicklung von sozial- und wirt-

schaftswissenschaftlichen Expertisen beigetragen haben (Fisher 1993; Lage-

mann 1989), verfügen die Wirtschaftsinternationalisten über einen first mover

advantage: Die von ihnen unterstützten Arbeiten setzten die wissenschaft-

lichen Standards. Zwar wird externe Einflussnahme in den Wissenschaften
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durch das Reputations- und tenure-System2 eingeschränkt, doch konnten mit

Geld politikberatende Forschungsinstitute gegründet, die Lehrverpflichtungen

zur Anregung universitärer Forschung minimiert und aufwändige, internationa-

le Standards setzende Forschungen gefördert werden (Scherrer 1999: 73-85).

In den 80er Jahren kam es angesichts der wachsenden US-Handelsdefizite

und der Wettbewerbsschwäche von Hochtechnologiekonzernen zu einer

Kontroverse unter den AußenwirtschaftstheoretikerInnen über folgende zwei

Fragen: Inwieweit sollten die USA ihre industriepolitischen Maßnahmen ver-

stärken? Und inwieweit darf mit der Schließung des heimischen Marktes ge-

droht werden, um ausländische Handelspartner zur Öffnung ihrer Märkte zu

bewegen? Die traditionellen AußenwirtschaftstheoretikerInnen lehnten eine

Zunahme staatlicher Eingriffe ebenso ab wie ein Abweichen vom Prinzip mul-

tilateraler Regelsetzung. Eine jüngere Generation entwickelte jedoch Model-

le, mit denen unter bestimmten Annahmen gezielte Industriesubventionen

und der »strategische« Einsatz des heimischen Marktes für Marktöffnungsver-

handlungen als wohlfahrtssteigernd für einen großen Wirtschaftsraum wie

den der USA ermittelt werden konnten. Manche Autoren stellten sogar unter

Berufung auf diese Forschungsergebnisse die Vorteile des Freihandels grund-

sätzlich in Frage (z. B. Kuttner 1991).

Die traditionelle Theorie erklärte zwischenstaatlichen Handel als Folge un-

terschiedlicher Faktorausstattung.Ein großer Teil des US-Außenhandels wurde

aber mit Volkswirtschaften wie Japan bestritten, zu denen keine nennens-

werten Differenzen in der Faktorausstattung oder hinsichtlich der Produk-

tionstechnologien bestanden. Zudem war von den AnhängerInnen der tradi-

tionellen Theorie implizit angenommen und durch Vernons Produktzyklus-

theorem theoretisch untermauert worden, dass die USA über die für Hoch-

technologie-Industrien günstigste Faktorausstattung verfügten (Vernon 1966).

Die nicht zu übersehenden technologischen Stärken japanischer Konzerne

schienen aber nahezulegen, dass komparative Vorteile auch künstlich ge-

schaffen werden könnten. Auf diese nicht nur intellektuelle Herausforderung

antworteten einige jüngere AußenwirtschaftstheoretikerInnen im Umfeld der

privaten, gemeinnützigen Stiftung National Bureau of Economic Research

(von der Carnegie Corporation 1920 gegründet) mit der Berücksichtigung von

unvollkommenen Märkten, heterogenen Produkten, steigenden Skalenerträ-
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gen, Lernkurven und externen Effekten in ihren partiellen Gleichgewichtsmodel-

len. Sie machten dabei Anleihen bei der Spieltheorie, der Industrieökonomik und

den neuen Wachstumstheorien, die den technischen Fortschritt endogenisieren

(Krugman 1986).

Für den internationalen Handel ist mindestens seit Adam Smith bekannt, dass

dieser zu steigenden Skalenerträgen, das heißt sinkenden Produktionskosten pro

Stück bei steigendem Produktionsvolumen, führen kann. Somit ist die klassische

Modellannahme von abnehmenden Skalenerträgen nicht immer erfüllt. Dieses

Problem wurde aber für lange Zeit von der theoretischen Forschung vernachläs-

sigt, da die volle Anerkennung des Phänomens steigender Skalenerträge innerhalb

der neoklassischen Außenhandelstheorie bedeutet hätte, sich zugleich dem Pro-

blem der vollständigen Spezialisierung, multipler Gleichgewichte, der Unbe-

stimmtheit der Produktionsfunktionen und der unvollkommenen Konkurrenz zu

stellen (Gomes 1990). Insbesondere die Berücksichtigung steigender Skalenerträ-

ge und hoher Entwicklungskosten führte unter bestimmten weiteren Modellan-

nahmen zu dem Ergebnis, dass Handelsbarrieren für das eigene Land wohlfahrts-

steigernd wirken können. Das heimische Unternehmen kann nämlich rascher in

den Genuss der Skalenerträge kommen, wenn die ausländische Konkurrenz in der

Einführungsphase vom Markt ferngehalten wird. Es besitzt dann auf Drittmärkten

einen Startvorteil.

S T R AT E G I S C H E  H A N D E L S T H E O R I E  I M  

D I E N S T E  D E S  F R E I H A N D E L S

Die ersten Ergebnisse dieser Bemühungen lösten innerhalb der handelstheo-

retischen Gemeinde die Furcht aus, diese könnten zu falschen, nämlich staats-

interventionistischen Schlussfolgerungen für die Handelspolitik führen. Gera-

de einer der führenden Vertreter dieser neuen Forschungsrichtung, Paul Krug-

mann, wollte strategisches Handeln ausdrücklich nicht als Rezept für Außen-

handelspolitik verstanden wissen, und zwar weder im Verhältnis zu Industrie-

staaten noch zu Ländern der so genannten Dritten Welt (1994a,b). Die Zunft re-

lativierte deshalb die Aussagekraft der Modelle. Zum einen seien die Ergeb-

nisse dieser Modelle sehr abhängig von den Modell-Parametern. Bereits ge-

ringfügige Änderungen der Annahmen beeinflussten die Ergebnisse entschei-

dend. Der prominente Außenhandelstheoretiker Jagdish Bhagwati warnte des-

halb:
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»It is important for the students to appreciate (…) that the literature pri-

marily suggests that policy recommendations are extremely sensitive to

parametric assumptions (…) and that therefore the information require-

ments for a welfare-improving intervention are often mind-boggling.«

(Bhagwati 1987: 127f.)

Zum anderen berücksichtigten diese Modelle nicht die potenziellen Reaktionen

der Partnerländer. Strategische Maßnahmen zur Verbesserung der eigenen Kon-

kurrenzsituation könnten zu Retorsionen führen: »Strategische Handelspolitik ist

also immer nur solange möglich,wie die Handelspartner nicht reagieren« (Borchert

1994: 220). Darüber hinaus wurde bezweifelt, dass, selbst wenn staatliches Handeln

theoretisch begründet werden könnte, der Staat auch entsprechend zu handeln in

der Lage sei. Man traute den Akteuren der Handelspolitik weder zu, über einen an-

gemessenen Informationsstand zu verfügen, noch angesichts starker Interessen-

gruppen die Politik tatsächlich am Gemeinwohl ausrichten zu können. Das »poli-

tologische« Urteil zur »neuen Außenwirtschaftstheorie« lautete, strategische Han-

delspolitik substituiere lediglich ein potenzielles Marktversagen durch ein tatsäch-

liches Staatsversagen (Borchert 1994; Haberler 1990).

Diese Distanzierungen bedeuteten freilich nicht das Ende der strategischen Han-

delspolitik. Angesichts des weiter bestehenden Problemdrucks konnten die Ein-

sichten der strategischen Handelstheorie von zumeist fachfremden VertreterInnen

mit publizistischen Erfolg aufgegriffen werden (dies bezeichnete Krugman als 

»hijack«, Fujita/Krugman/Venables 2000: 349). Eine weitere Beschäftigung mit die-

sem Konzept blieb somit unausweichlich. In den zentralen privaten außenpoliti-

schen Gesellschaften und den weltmarkt-internationalistischen Forschungsinsti-

tuten sowie Stiftungen wurde entsprechend die strategische Handelspolitik aus-

führlich diskutiert, allerdings unter dem Vorzeichen der Sicherung eines liberalen

Handelsregimes. Dabei zeigte es sich, dass die »neue Außenhandelstheorie« in

doppelter Weise zur Begründung weiterer Liberalisierungsschritte herangezogen

werden konnte.

Erstens wurden die handelsstrategischen Konzepte zum Umlenken des Interes-

ses an einer Abschottung des eigenen Marktes zu Gunsten der Öffnung fremder

Märkte eingesetzt. Mit der Androhung, den eigenen Markt selektiv zu schließen,

sollten die Handelspartner, insbesondere Japan, zur Öffnung der eigenen Märkte

gezwungen werden (die so genannte Super-301-Strategie der USA, s. Göll 1994).

Zweitens konnte die »neue Außenwirtschaftstheorie« zur Begründung weiterer,

eigener Liberalisierungsschritte herangezogen werden. Gerade die Maximierung

von Skalenerträgen sei nur bei einer weiteren Spezialisierung im Rahmen des intra-
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industriellen Handels möglich. Diese bedinge aber den Abbau nicht-tarifärer Han-

delshemmnisse. Dieses Argument wurde besonders wirkungsvoll zur Begründung

von Deregulierungsmaßnahmen im Rahmen von Freihandelszonen eingesetzt,

beispielsweise im Cecchini-Bericht für Europa 1992, für NAFTA (s. unten) und für

GATS.

E N T D E C K U N G  T R A N S N AT I O N A L E R  D I E N S T L E I S T U N G E N

Die Entdeckung der Dienstleistungen als Objekte internationaler Handelsliberali-

sierungen steht in einem engen Zusammenhang mit den durch die passive Außen-

handelsbilanz der USA ausgelösten Debatten. Vorreiter waren die Versicherungs-

gesellschaft American International Group (AIG) und der Pionier internationaler

Zahlungsmittel, die Firma American Express. Beide Konzerne machten ExpertInnen

internationaler Wirtschaftsbeziehungen zu Vizepräsidenten, die mit Buchveröf-

fentlichungen und Konferenzen der Idee zum Durchbruch verhalfen, dass Dienst-

leistungen transnational erbracht werden können, nationale Regulierungen der je-

weiligen Branchen dies behindern und folglich der Abbau dieser Barrieren im Rah-

men des GATT multilateral ausgehandelt werden müsse. Gegenüber US-amerika-

nischen Zuhörern betonten sie zudem die starke Wettbewerbsstellung heimischer

Anbieter. Das American Enterprise Institute zog mit einer Buchreihe über die Ex-

portchancen einzelner Dienstleistungssektoren nach. Auch die Ford Foundation fi-

nanzierte entsprechende Studien. In der Reagan-Regierung fanden deren Argu-

mente begeisterte Aufnahme, da sie die Möglichkeit eröffneten, den handelspoli-

tischen Druck in freihändlerische Bahnen zu lenken. Das Büro des Handelsbeauf-

tragten räumte dem Dienstleistungssektor in Verhandlungen Priorität ein (McDo-

well 1994; Feketekuty 1988;Yoffie/Bergenstein 1985). Die Aufnahme der Dienstleis-

tungen in das Vertragswerk der WTO in Form des Allgemeinen Abkommens über

den Dienstleistungsverkehr (GATS) bildete den vorläufigen Höhepunkt dieser

Kampagne.

In der Außenhandelstheorie spielten Dienstleistungen für lange Zeit keine Rolle.

Das Prinzip der komparativen Kostenvorteile wurde nicht auf die Dienstleistungen

angewandt. Die Befürworter eines internationalen Dienstleistungsaustausches

bemühten sich deshalb, zunächst die Gültigkeit dieses Prinzips auch für Dienstleis-

tungen theoretisch nachzuweisen (Deardorff 1985). Sie zeigten auf, dass auch der

internationale Dienstleistungsaustausch zu einer effizienteren Ressourcenallokati-

on führt, weil Dienste von dem Land, in dem sie relativ billig sind, in Länder wan-
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dern, in denen sie relativ viel kosten (Hindley/Smith 1984). Aufgrund des stärkeren

Gewichts des intra-sektoralen Dienstleistungsverkehrs, der ausgeprägten Hetero-

genität von Dienstleistungen und der Größenvorteile (»economies of scale«) im Be-

reich von Software sowie kulturellen Dienstleistungen überzeugt jedoch eher der

Bezug auf die strategische Handelstheorie. Aus dieser Sicht gelten Produktdiffe-

renzierung, Präferenzvielfalt und Skalenerträge als Triebfeder des Dienstleistungs-

verkehrs (Keppler 1988). Skalenerträge nehmen für Dienstleistungsunternehmen

aufgrund steigender Kapitalintensität in vielen Bereichen zu. Verbundvorteile

(»economies of scope«) entstehen beispielsweise innerhalb von transnationalen

Informations-, Daten- und Marketingverbünden. Besondere Vorteile ergeben sich

auch für diejenigen, denen es gelingt, sich als Erste auf einem neuen Markt zu eta-

blieren, um dort die nötige Erfahrung und Unternehmensgröße zu entwickeln (der

so genannte first mover advantage; Barth 1998: 32-33).

Ferner betont beispielsweise Allan Deardorff, dass sich eine bessere Ressour-

cenallokation aufgrund der Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs auch po-

sitiv auf den Güterverkehr auswirkt, da der bedeutendste und dynamischste Teil

der internationalen Dienstleistungsproduktion wieder in Form von Vorprodukten

in die Gütererstellung eingeht (Deardorff 1999). Über den statischen Vorteil ver-

besserter Allokationseffizienz hinaus entstünden des Weiteren durch den interna-

tionalen Dienstleistungsverkehr dynamische Wohlfahrtsgewinne. Der ausländi-

sche Wettbewerbsdruck zwänge die inländischen Produzenten effizientere Pro-

duktionsmethoden anzuwenden (Feketekudy 1988).

Freilich wird eingeräumt, dass nicht in jedem Falle Handelsliberalisierungen die

Ressourcenallokation verbessern. Bei der Liberalisierung internationaler handel-

barer Dienstleistungen können Wohlfahrtverluste entstehen, wenn gleichzeitig

von Faktor- und Nachfragebewegungen abhängige Dienstleistungen weiter be-

schränkt bleiben. Diese Einschränkung hat allerdings für die Befürworter weiterer

Liberalisierungen den Vorteil, dass sie insgesamt die genannten wohlfahrttheore-

tischen Überlegungen vor Kritik immunisiert. Solange nicht alle Sektoren liberali-

siert sind, kann das Ausbleiben von Wohlfahrtsgewinnen mit dem Hinweis auf die

noch bestehenden Beschränkungen begründet werden: »je mehr Arten des Aus-

tausches liberalisiert werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Wohl-

fahrtsgewinnen« (Fetzer 1992: 94).

Die Bezugnahme auf die realistischere strategische Handelstheorie eröffnet zu-

gleich die Möglichkeit, für ein paradigma-immanentes in Frage stellen der ge-

nannten Liberalisierungsvorteile. Wie bereits ausgeführt, fallen die modelltheore-

tischen Ergebnisse bei Berücksichtigung von Spezialisierungseffekten und Skalen-
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erträgen nicht mehr eindeutig aus. Beispielsweise kann gezeigt werden, dass im

Falle der Monopolstellung eines ausländischen Anbieters das Importland durch

die Entwicklung eigener Produzenten unter Ausschluss des Monopolisten seine

Wohlfahrt verbessern kann, und zwar auch dann, wenn die inländischen Anbieter

weniger effizient als der ausländische Monopolist produzieren (Hindley/Smith

1984: 375-376). Ein solcher Fall dürfte insbesondere auf Dienstleistungen zutreffen,

die urheberrechtlich geschützt werden können.

Eine weitere Einsicht wirtschaftsgeografisch angereicherter Handelstheorie ist,

dass sinkende Transport- bzw. Übermittlungskosten Agglomerationsprozesse ver-

stärken. Einzelne Industriezentren, die bereits von den Vorteilen räumlicher Nähe

von Zulieferern, qualifizierten Arbeitskräften und anspruchsvollen Kunden profi-

tieren, können bei sinkenden Transportkosten ihren Absatzbereich auf Kosten der

Konkurrenz vergrößern. Zugleich führt dieser Erfolg dazu, dass sich das so ge-

nannte Cluster verdichtet, d. h. dass sich eine zunehmende Anzahl von Produk-

tions- und Dienstleistungsprozessen entlang der Wertschöpfungsachse im erfolg-

reichen Industriezentrum ansiedeln (Fujita et al. 2000: 251). Dieser Prozess der re-

gionalen Spezialisierung, der bei der Schaffung des nationalen Marktes in den USA

zu beobachten war, könnte sich laut Masahisa Fujita, Paul Krugman und Anthony

J. Venables in Europa wiederholen, wo derzeit noch mehrere Cluster mit ähnlicher

Spezialisierung (z. B. die Finanzplätze London, Frankfurt, Paris, Zürich etc.) beste-

hen. Da mit der Agglomeration die regionalen Lohndifferenzen zunehmen, kann

allerdings ein Gegentrend in Gang kommen, nämlich ein Trend der Auslagerung

von Produktion in die Niedriglohnperipherie. In der Nachkriegszeit nahm in den

USA die regionale Spezialisierung entsprechend ab. Doch gingen mit Trend und

Gegentrend Hysteresiseffekte einher: Erst wenn ein kritisches Maß an Lohngefälle

entstanden sei (bzw. aufgrund eines exogenen Ereignisses), käme der Gegentrend

in Gang. Dieser wäre dann aber irreversibel: »there is then no mechamism for the

return of these industries once the schock is reversed« (ebd. 304). Dieser Zyklus von

Cluster-Bildung, seiner Auflösung und Neuformierung ist jedoch, wie die Autoren

selbst einräumen, »mere speculation on an appealing but untested model« (ebd.

260). Beispielsweise stellt sich die Frage, inwieweit die digitale Technik neue For-

men der Konzentration und Fragmentierung von Wertschöpfungsketten ermög-

licht (vgl. Klobes 2002). Bei der Auswirkungsanalyse von Dienstleistungsliberalisie-

rungen wäre somit zu untersuchen, welche Standorte mittelfristig die besten Aus-

sichten haben, zum dominanten Cluster im jeweiligen Dienstleistungssegment

aufzusteigen, wobei die komplexe Dynamik von Zentralisierung und Fragmentie-

rung zu berücksichtigen ist.
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E M P I R I S C H E  U N T E R S U C H U N G E N  D E R  L I B E R A L I -

S I E R U N G S A U S W I R K U N G E N

In den Broschüren internationaler Organisationen zu den GATS-Verhandlungen,

aber auch in wissenschaftlichen Studien werden die Vorteile einer weiteren Libe-

ralisierung des Dienstleistungsverkehrs sehr wolkig beschrieben. So wirbt die Eu-

ropäische Union in einer umfangreichen Broschüre für GATS mit folgenden Wor-

ten: »[GATS] würde das inflationsfreie Wachstum im eigenen Land stützen und die

Lösung der Probleme im Zusammenhang mit den für den Übergang zur Informa-

tionsgesellschaft und zu einer in stärkerem Maße wissensintensiven Wirtschaft

notwendigen Strukturanpassungen erleichtern« (Europäische Kommission 1998:

12). Eine OECD-Studie zum Fortschritt der Deregulierung in den USA begründet

die aus ihrer Sicht großen Vorteile, die sich für die USA aus der vergleichsweise aus-

geprägten Offenheit US-amerikanischer Märkte ergeben, wie folgt: »Expanded

trade and investment generate consumer benefits (greater choice and lower pri-

ces), raise the standards of performance of domestic firms (through the impetus

of greater competition), and boost GDP« (OECD 1999: 59).

Die umfangreiche Studie von Dietrich Barth im Auftrag der Friedrich Ebert Stif-

tung zu den Perspektiven des internationalen Dienstleistungshandels widmet den

Vorteilen einer Handelsliberalisierung nur einen Paragrafen, wohl weil der »Netto-

wohlstandseffekt der Handelsliberalisierung in der Regel positiv ist. Diese Erfah-

rungen sind seit langem ausführlich dokumentiert« (Barth 1998: 53). Große Wachs-

tums- und Beschäftigungspotenziale der Dienstleistungsliberalisierung für die Pro-

duktion und im Welthandel sieht Barth durch eine Studie von Brown u. a. bestätigt,

die die Wachstumseffekte einer hypothetischen 25-prozentigen Liberalisierung

des Dienstleistungshandels auf die Ein- und Ausfuhr von fünf zentralen Dienstleis-

tungssektoren für Europa abzuschätzen versuchte. Laut dieser Studie wächst über-

proportional nur das Transportwesen (ca. 38 %), der Handel mit Finanzdienstleis-

tungen und persönlichen Dienstleistungen wird von einer solchen Liberalisierung

nicht signifikant tangiert (ca. 0,2 %; Barth 1998: 123).

Diese prognostizierten geringen Auswirkungen für die Masse der Dienstleistun-

gen relativiert die versprochenen Vorteile und steht damit interessanterweise im

Einklang mit einer vom Sekretariat der Welthandelsorganisation in Auftrag gege-

benen Literaturstudie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Liberalisierungen

im Dienstleistungsverkehr (WTO 1998). Diese ergab zum einen ein sehr gemisch-

tes Bild der Auswirkungen und zum anderen, dass die Forschung zu den Auswir-

kungen noch in den Anfängen steckt. Die übergroße Mehrheit der gesichteten Stu-
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dien betrafen Liberalisierungen im Finanzsektor, mit großem Abstand folgten

Untersuchungen hinsichtlich des Luftverkehrs und des Telekommunikations-

wesens. Obgleich diese drei Bereiche zum Infrastrukturrückgrat moderner

Ökonomien gehören und somit von großer Bedeutung für das Wachstum und

die Leistungsfähigkeit eines breiten Spektrums von Abnehmerindustrien sind,

zeigt es sich laut der Welthandelsorganisation, dass deren Auswirkungen auf

die Gesamtwirtschaft empirisch »very difficult to capture » sind (WTO 1998:5).

Entsprechend konzentrieren sich die meisten Studien auf die Folgen der

Handelsliberalisierung beziehungsweise Deregulierung in den Sektoren

selbst. Im Finanzsektor führte eine Liberalisierung in vielen Ländern zu einem

dauerhaften Rückgang der Gewinne im Bankengewerbe. Häufig reagierten

die betroffenen Finanzinstitute mit risikoreichen Anlage- und Kreditvergabe-

strategien, die dort, wo die Bankenaufsicht unzureichend war, zu ernsthaften

Finanzkrisen führten. Die Krise der US-amerikanischen Sparkassen (savings &

loan) belegt, dass auch in entwickelten Ökonomien die Bankenaufsicht im De-

regulierungsprozess unzureichend ausfallen kann (Woerz 1994; gleiches gilt

für Norwegen, siehe Llewellyn 1992). Das erhöhte Risiko führte im Gegensatz

zu den ursprünglichen Erwartungen ferner zu einer Erhöhung der Zinsspan-

ne und somit der Kosten der Finanzvermittlung. Zusammen mit dem erhöh-

ten Risiko makroökonomischer Instabilität können die vergrößerten Zins-

spannen erklären, warum nicht alle Studien eine positive Beziehung zwischen

Finanzmarktderegulierung einerseits und makroökonomischer Größen wie

Sparquote, Investitionen und Wachstum andererseits verzeichnen konnten

(WTO 1998: 6). Eine vorzeitige Liberalisierung des Kapitalverkehrs, wie sie

durch die Asienkrise anschaulich belegt wurde (Dieter 1998), kann ferner die

Volalität der Devisenmärkten verschärfen und Kapitalflucht auslösen (WTO

1998: 7). Ein Land wie Malaysia, das aufgrund seiner Handelsbeschränkungen

für Finanzdienstleistungen laut einer vergleichenden Studie die höchste Zins-

spanne im Bankenwesen und damit die höchsten Beschränkungen aufweist

(Kalirajan et al. 1999), überstand entsprechend die Asienkrise relativ gut 

(Dieter 1999).

Für die Telekommunikationsindustrie stellte die WTO-Literaturstudie einen

allgemeinen Konsens hinsichtlich der außerordentlichen Preissenkungen und

Ausfächerungen der angebotenen Dienste fest, doch könnten die Auswirkun-

gen technologischer Innovationen nicht klar von den Auswirkungen der De-

regulierung und der Marktöffnung für ausländische Anbieter abgegrenzt wer-

den (WTO 1998: 7).
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Zur Messung der Auswirkungen grenzüberschreitender Liberalisierung des Dienst-

leistungsverkehrs liegt es nahe, die Erfahrungen des europäischen Binnenmarktes

heranzuziehen. Die EU-Kommission ist selbst davon überzeugt, dass ihr Binnen-

marktprojekt auch die Nachfrage nach Dienstleistungen in der Gemeinschaft er-

höhte, zu Preissenkungen in diesem Bereich führte und die Angebotspalette er-

weiterte (Monti 1997). Ein Autorenteam des DIW hat die dieser Einschätzung zu

Grunde liegenden Studien kritisch geprüft (Weise et al. 1998). Es kam zu einem vor-

sichtigeren Urteil hinsichtlich der Wirkungen des Binnenmarktprogramms:

»Konkrete Schlussfolgerungen für Deutschland sind nicht unmittelbar

abzuleiten. Generell stärkt jedoch die europäische Integration in den Län-

dern mit hohem Humankapitalbestand im Dienstleistungsbereich wie

auch im verarbeitenden Gewerbe eher die Chancen der hochentwickelten

Sparten, während einfache Tätigkeiten im Zuge der internen und externen

Marktöffnung leichter vom Ausland erbracht werden können. Dies gilt für

das Binnenmarktprogramm selbst, aber auch für neue Angebotspotenziale

in Mittel- und Osteuropa.« (Schultz/Weise 2000: 40f.)

Die Auswirkungen auf die Beschäftigten werden auch von den Befürwortern einer

weiteren Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs weniger positiv einge-

schätzt. Bezeichnenderweise empfahl Barth zur Sicherung der Wettbewerbsfähig-

keit deutscher Dienstleistungen eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Entlas-

tungen bei Lohn- und Zusatzkosten, Steuern und Abgaben. Dies begründete er mit

dem Hinweis, dass im Jahr 2000 weltweit wesentlich mehr Erwerbstätige mit nied-

rigem und mittlerem Einkommen aufgrund der Marktöffnungen Chinas, Indiens

und der Länder der ehemaligen Sowjetunion in die Weltwirtschaft integriert sein

werden als noch ein Jahrzehnt zuvor (Barth 1998: 126). Noch schärfer formuliert

der bekannte Außenhandelsexperte Gary Hufbauer die Auswirkungen weiterer Li-

beralisierung. Er prophezeit für Lohnabhängige, dass die Globalisierung den Lohn-

satz an das Grenzprodukt der Arbeit angleichen wird: »A worker will earn what she

produces – evaluated at a single world price« (Hufbauer/Warren 1999: 16). Im Klar-

text bedeutet dies, dass sich der Lohn für geringqualifizierte Arbeitskräfte in der-

zeitigen Hochlohnländern dem Lohn der weltweit großen Masse der Geringquali-

fizierten angleichen wird. Im Kontext der Debatte zur Nordamerikanischen Frei-

handelszone wurde allerdings eine solche Angleichung vom selben Autor bestrit-

ten (Hufbauer/Schott 1992). Auch wurde im Rahmen der WTO-Sozialklauseldebat-

te von vielen gleich gesinnten Ökonomen eine solche Angleichung zwar gemäß

des Stolper-Samuelson-Theorems für theoretisch, aber nicht für empirisch möglich

gehalten (z. B. Bhagwati 1995). Eine Aufarbeitung dieser Debatte ergab, dass eine
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weitere Liberalisierung des Handels, des Kapitalverkehrs und – mittels GATS – des

Arbeitskräfteverkehrs die Voraussetzungen dieses Theorems immer mehr Realität

werden lassen und damit tendenziell zur Angleichung der Löhne vergleichbar qua-

lifizierter Arbeitskräfte führen wird (Scherrer 1998: 52-61).

Q U A N T I F I Z I E R U N G S P R O B L E M E  V O N  H A N D E L S B A R R I E R E N  I M

B E R E I C H  D E R  D I E N S T L E I S T U N G E N

Zur Verdeutlichung des Ausmaßes an Handelsbeschränkungen im Dienstleis-

tungsbereich wird versucht, die vielfältigen Beschränkungen zu quantifizieren und

als Zollsatz darzustellen. Während beispielsweise der durchschnittlich gebundene

Zollsatz der EU für Waren des verarbeitenden Gewerbes bei 3,6 % liegt, beträgt er

nach einer dieser Berechnungen für den Bereich Transport, Lagerhaltung und

Kommunikation 182 % (Hufbauer/Warren 1999: 10). Mit der Nennung eines solch

exorbitanten Zollsatzes wird in Analogie zum Warenverkehr suggeriert, dass auf-

grund der Handelsbeschränkungen die einheimischen Konsumenten mehr als das

Doppelte für entsprechende Dienstleistungen zahlen müssen. Obwohl bereits

solch konkrete Zahlen genannt werden, lassen schwerwiegende Probleme bei der

Quantifizierung Zweifel an der Zuverlässigkeit und Objektivität dieser Zahlen ent-

stehen. Die Probleme beginnen bei der Frage, welche institutionelle Merkmale na-

tionaler Dienstleistungsmärkte als Beschränkung des internationalen Verkehrs gel-

ten können. Für den Finanzsektor stellt sich beispielsweise die Frage, inwiefern na-

tional spezifische Regeln zur Sicherung der Stabilität des Bankenwesens, bei-

spielsweise eine spezifische Höhe der Mindestreserve oder die Gewährträgerhaf-

tung für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, eine Diskriminierung ausländischer

Finanzinstitute darstellen. Je nach dem, wie solche Fragen beantwortet werden, va-

riiert das quantifizierte Ausmaß an Restriktionen. Für den australischen Finanz-

markt hat beispielsweise Aaditya Matoo auf der Basis der GATS-Positivlisten 38 Be-

schränkungen festgestellt (Mattoo 1998). Greg McGuire hat jedoch bei einer Ana-

lyse aller Regeln für den Finanzsektor 165 Beschränkungen gefunden (1998).

Das nächste Probleme für die quantitative Bemessung der Beschränkungen be-

steht in der Einschätzung ihrer wirtschaftlichen Bedeutung. Nicht jede Beschrän-

kung diskriminiert in gleicher Weise mit gleicher wirtschaftlicher Bedeutung aus-

ländische Anbieter. Angesichts der sehr lückenhaften Erfassung des internationa-

len Dienstleistungsverkehrs in den Statistiken wichtiger internationaler Organisa-

tionen (OECD, WTO, IWF; Chang et al. 1999, Barth 1998: 22-24) und der ebenso de-
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fizitären Erfassung von Dienstleistungsaktivitäten innerhalb der jeweiligen Natio-

nalstaaten (in Deutschland erfasst die amtliche Statistik nur Betriebe mit mindes-

tens 20 Beschäftigten; Schultz/Weise, 2000: 25) erscheint die Gewichtung der ein-

zelnen Beschränkungen nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung als ein »hero-

ischer« Akt. Inwiefern bei beispielsweise 165 Beschränkungen für einen einzigen

Dienstleistungssektor jede dieser Beschränkungen jeweils »objektiv« gewichtet

wurde, lässt sich für die Leser dieser Studien ohne einen unverhältnismäßig hohen

Einsatz an Zeit und Ressourcen kaum nachvollziehen.

Versuche, den Gesamteffekt solcher Beschränkungen analog zu den im Anti-

Trustbereich verwendeten Methoden durch die Erfassung der Spanne zwischen

Kosten und Preisen zu ermitteln, können ebenso wenig überzeugen. Monopole

zeichnen sich häufig eher durch zu hohe Kosten als durch zu hohe Gewinnspan-

nen aus, und zwar weil sie es entweder für politisch opportun halten, ihre Gewin-

ne zu verstecken, oder weniger den Shareholders als den Stakeholders die Mono-

polgewinne zukommen lassen oder schlicht aufgrund von Ineffizienz hohe Kosten

aufweisen (Warren/Findlay 2000: 73-75).

Eine andere Methode, durch einen Vergleich der Preise die Wettbewerbsbe-

schränkungen sichtbar zu machen, steht vor dem Problem, dass für die Masse der

Dienstleistungen kein einer Weltmarktpreis existiert. Dienstleistungen sind zu-

meist nicht standardisiert und somit schwer vergleichbar (Asher/Wichard 1991).

Insbesondere fallen die Inputfaktoren für die zu vergleichenden Dienstleistungen

von Standort zu Standort höchst unterschiedlich aus, seien es die Lebenshal-

tungskosten für die Beschäftigten, der Zustand der Infrastruktur oder die Verfü-

gung über natürliche Ressourcen. Hinzu kommt die bereits erwähnte defizitäre Da-

tenlage für Dienstleistungen im internationalen Vergleich.

Eine weitere Methode setzt an der jeweils nationalen Nutzungshäufigkeit

von einzelnen Dienstleistungen an. Dabei wird unterstellt, dass neben einigen

anderen Faktoren (zum Beispiel Pro-Kopf-Einkommen) vor allem die Regulie-

rungsdichte für die national unterschiedliche Nutzung einzelner Dienstleis-

tungen verantwortlich ist (Ralph/Ludwig 1997). Wenngleich diese Annahme

durchaus plausibel ist, besteht die Gefahr, bei internationalen Vergleichen

durch andere Faktoren verursachte nationale Besonderheiten diesem Faktor

zuzuschlagen.

Studien, die partielle Gleichgewichtsmodelle nutzen (Warren/Findlay 2000), ste-

hen wiederum vor dem Problem, wie nachvollziehbar und plausibel entsprechen-

de Kostenfunktionen festgelegt werden können. Ferner erscheint im Falle von

großen Ländern die ceteris paribus- Annahme, dass die entsprechenden Verände-
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rungen nicht auf den Weltmarkt zurückwirken, angesichts des großen Gewichts

dieser Länder für den gesamten Weltmarkt wenig realitätsnah.

E X K U R S : Z W E I F E L H A F T E  P R O G N O S E N  –  D E R  FA L L  N A F TA

Da meines Erachtens noch keine Studie vorliegt, die die Prognosen zu den Aus-

wirkungen der Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs überprüft hat, möchte

ich im Folgenden am Beispiel der Studien zu den Arbeitsplatzauswirkungen der

Errichtung der Nordamerikanischen Freihandelszone (NAFTA) die solchen Studien

zugrundeliegenden Annahmen problematisieren.

Da eine der zentralen Ursachen für die ablehnende Haltung einer Mehrheit der

Bevöl-kerung die Angst um den Arbeitsplatz war, versuchte die US-amerikanische

Regierung, NAFTA als Arbeitplatzbeschaffungsmaßnahme darzustellen. Der dama-

lige Staatssekretär im Außenministerium unter Präsident Bush und heutige Han-

delsbeauftragte Robert Zoellick vermutete bis zu 150.000 neue Arbeits-plätze und

warnte, dass bei Nichtunterzeichnung ungefähr 538.000 Arbeitsplätze in den USA

gefährdet seien (Zoellick 1992: 290). Die seit 1989 passive Leistungsbilanz Mexikos

verlieh solchen Argumenten Überzeugungskraft. Da außerhalb von Fachkreisen

ein Überschuss mit mehr Arbeitsplätzen assoziiert wird, bemühte die Regierung

wiederholt den bilateralen Leistungsbilanzüberschuss der USA mit Mexiko als

Beleg für ihre Behauptung, mit NAFTA Arbeitsplätze zu schaffen.

Aber auch ausgewiesene Experten, wie die wohl am häufigsten zitierten3 Mitar-

beiter des Institute for International Economics, Gary Hufbauer und Jeffrey Schott,

ließen ihre optimistische Arbeitsplatzprognose (130.000 bis 1995) vor allem auf der

Annahme basieren, dass Mexiko in der nächsten Dekade eine passive Leistungs-

bilanz aufweisen werde (Hufbauer/Schott 1992: 53-56, 333). Doch innerhalb von

weniger als einem Jahr nach Inkrafttreten des NAFTA kam es zu einer unkontrol-

lierten Abwertung des mexikanischen Peso, bei der der Peso gegenüber dem US-

Dollar ungefähr 30 % innerhalb eines Jahres an Wert verlor. Seither erwirtschaftet

Mexiko im bilateralen Waren- und Dienstleistungsverkehr jährlich einen Über-

schuss, und zwar auch nachdem der Peso in den letzten Jahren wieder gegenüber

dem US-Dollar an Wert gewann (Scott 2001).

Obgleich die meisten wissenschaftlich fundierten, optimistischen Arbeitsplatz-

prognosen im Unterschied zur Hufbauer/Schott-Studie eher auf zu erwartenden
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Spezialisierungsgewinnen als auf künftigen Leistungsbilanzüberschüssen beruh-

ten (siehe unten), fielen sie, gerade weil sie die bilaterale Leistungsbilanz missach-

teten (Brown 1992: 30), zu optimistisch aus. Die AutorInnen dieser Prognosen

haben sich nämlich nicht die Frage gestellt, inwieweit Mexiko auf Dauer die Lei-

stungsbilanzdefizite finanzieren und inwiefern ein Vertrauensverlust in die Stabi-

lität Mexikos eine Währungskrise auslösen könnte. Dieser Frage haben sie sich

wohl nicht mit Absicht entzogen, da sie innerhalb ihres neoklassischen, güterwirt-

schaftlich ausgerichteten Paradigmas ebenso wenig vorgesehen ist wie die poli-

tisch-institutionelle Analyse.4 Letztere hätte beispielsweise ergeben, dass das me-

xikanische Herrschaftssystem durch die außenwirtschaftliche Liberalisierung de-

stabilisiert worden ist und somit das Vertrauen der Anleger erschütternde poli-

tische Ereignisse im Bereich des Wahrscheinlichen lagen (Morales 1997).

Allerdings haben auch die NAFTA-KritikerInnen der Währungspolitik Mexikos zu

wenig Beachtung geschenkt. In ihrem Eifer, die negativen Folgen des NAFTA für die

USA nachzuweisen, übersahen sie zumeist, dass NAFTA vor allem Mexiko Anpas-

sungsleistungen abverlangte (zur überzogenen Rhetorik der nicht-wissenschaftli-

chen NAFTA-Kritiker, s. French/Cowie 1994).

Die NAFTA-BefürworterInnen stützten sich bei ihrem Arbeitsplatzargument 

allerdings nicht allein auf die Anschaulichkeit der Leistungsbilanzüberschüsse,

sondern auch auf wissenschaftliche Studien, die auf einer Synthese von klassisch-

neoklassischer und »neuer« Außenhandelstheorie beruhten. Aus dieser Sicht ist

NAFTA aufgrund zunehmender Konkurrenz auf den Gütermärkten, erhöhten Ska-

lenerträgen und der terms-of-trade-Effekte der Handelsumlenkung vorteilhaft. Die

verstärkte Konkurrenz führt zu Preissenkungen und damit zu höheren Reallöhnen

(unter der Annahme, dass bei Vollbeschäftigung die Nominallöhne konstant blei-

ben). Die durch Handelsliberalisierung vergrößerten Märkte erlauben eine stärke-

re Spezialisierung im intra-industriellen Handel und führen über höhere Skalener-

träge zu einer Steigerung der Produktivität, die das Grenzprodukt der Arbeit wach-

sen lassen. Schließlich werden die Preise für Güter aus Drittländern fallen, da diese

aufgrund von Handelsumlenkungseffekten, die durch die Freihandelszone entste-

hen, weniger nachgefragt werden (Brown 1992: 37f.).
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Die AutorInnen einer solchen Synthese bedienten sich computergestützter

Gleich-gewichts-modelle. Die statischen Modelle, die allein die Auswirkungen der

Handels- und Kapitalverkehrsliberalisierung gemessen hatten, kamen zu konser-

vativeren Einschätzungen der Vorteile vom NAFTA als die dynamischen Modelle,

die zusätzlich noch die Effekte eines Technologietransfers berücksich-tigten. Ins-

gesamt prognosti-zierten diese Studien aber relativ geringe Auswirkungen vom

NAFTA auf die US-Wirtschaft und damit auf die Zahl der Arbeitsplätze in den USA

(für Übersichten siehe Blecker 1996; Brown 1992).

Der Impetus zur Anwendung dieser computergestützten Gleichgewichtsmodelle

kam nicht zuletzt vom mexikanischen Wirtschaftsminister Jaime Serra-Pucha, der

in seiner Dissertation an der Yale Universität ein solches Gleichgewichtsmodell für

die mexikanische Wirtschaft entwickelt hatte (Francois/Shiells 1994b: 4). Diese sehr

aufwändige Analysemethode wurde insbesondere vom neo-liberalen Fraser Insti-

tute in Kanada, aber auch von der mexi-kani-schen Wissenschaftsakademie und ei-

nigen U.S. Ministerien gefördert. Etliche Modelle wurden auch von MitarbeiterIn-

nen der OECD, der Weltbank und dem IWF entwickelt (Scherrer 1999: 293, Anm.

290).

Die Annahmen dieser Modelle sind als unrealistisch kritisiert worden (Blecker 1996;

Stanford 1993; OTA 1992: 109-111), vor allem hinsichtlich der noch unterentwickelten

Marktstrukturen der mexikanischen Wirtschaft (Cypher 1993:154; Crandall 1992:134).

Die komplexeren Modelle, insbesondere die an sich zu bevorzugenden dynamischen

Modelle, bezeichneten die Autoren der Studie für das Office of Technology Asses-

sment des Kongresses als zu komplex, als dass ohne erheblichen Aufwand nachge-

prüft werden könnte, ob nicht eine ihrer vielen hundert Gleichungen zu Gunsten des

gewünschten Ergebnisses »tweaked« wurde (OTA 1992: 110; vgl. Krueger 1992b: 3).

Diese Kontroverse kann hier nicht entschieden werden.Doch für die Analyse ihrer Ver-

wendung im politischen Prozess kann festgehalten werden, dass auch die Anhänge-

rInnen der computergestützten Gleichgewichtsmodelle ihre Methode als noch nicht

ausgereift bezeichnet haben: »I think it is essential to bear in mind that this sort of ap-

proach to policy analysis is still at a fairly early stage in its development« (Kehoe 1992:

58). Drusilla Brown, deren NAFTA-Modell weithin Beachtung fand, wies auf folgende

Defizite hin: »All models, to some degree, handle capital formation in an ad hoc fas-

hion«, es bestünde »virtually no information on the likely effects on the nominal

exchange rate and the trade balance«, und keines der Makromodelle »concerns the

behavior of multinational corporations« (1992: 57), obgleich der maquila-Sektor, die

Lohnveredelungsbetriebe und transnationale Konzerne 1991 bereits 41 % der mexi-

kanischen Exporte bestritten (Banamex 1993: 189).
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Im Rückblick aus dem Jahre 2001 haben sich die Prognosen dieser Studien nicht

bewährt. In den sieben Jahren seit Bestehen von NAFTA sind bis zu 750.000 US-

amerikanischer Arbeitsplätze verloren gegangen (Scott 2001). Dieser gemessen an

der Gesamtzahl der US-amerikanischen Erwerbstätigen zwar relativ geringe Ver-

lust an Arbeitsplätzen ist nichts desto weniger bedeutsam genug, um Zweifel an

der Zuverlässigkeit handelspolitischer Prognosen nicht nur durch eine Kritik der

verwendeten Methoden zu nähren.

Ö KO N O M I E T H E O R E T I S C H E  F U N D A M E N T E  D E R  

R E G U L I E R U N G S D E B AT T E

Unter ökonomischer Regulierung wird im weiteren Sinne jede Einschränkung der

Gewerbe- und Vertragsfreiheit durch solche staatlichen Eingriffe verstanden, die

nicht die für alle geltenden Spielregeln der Marktwirtschaft festlegen (Müller/

Vogelsang 1979: 19, Phillips 1975: 2). Mit dieser Definition soll eine Unterscheidung

getroffen werden zwischen staatlichen Maßnahmen, die den Wettbewerb auf der

Grundlage von Privateigentum an Produktionsmitteln ermöglichen (z. B. Rechts-

sicherheit), und jenen, die den Wettbewerb einschränken: »between governmental

interventions consistent and inconsistent with the preservation of competition as

the central economic regulator« (Kahn 1970: 2). Als unvereinbar mit dem Prinzip

der Konkurrenz gelten diejenigen staatlichen Interventionen, die den Markt als 

Allokationsinstanz ersetzen oder stark eingrenzen. Dazu gehört vor allem die staat-

liche Einflussnahme auf strategische Größen unternehmerischen Handelns: Preis,

Dienstgüte und Markteintritt (Herman 1981: 173).

Befürworter von Handelsliberalisierung, Deregulierung und Privatisierung prei-

sen den Markt als das effizienteste Allokationsinstrument. Staatliche Interventio-

nen werden zu Rigiditäten erklärt, die dem weiteren wirtschaftlichen Wachstum im

Wege stehen (Boss et al. 1996). In der Darstellung staatlicher Regulierungspraxis

als Resultat engstirniger, eigennütziger Interessensgruppenpolitik (grundlegend:

Peltzman 1976) wird der Eindruck vermittelt, als ob es keine wirtschaftstheoreti-

sche Begründungen für das Eingreifen des Staates in den Markt gäbe. Indes haben

nicht nur heterodoxe Theorieströmungen Kritik an der Leistungsfähigkeit des

Marktes geäußert: Die Theorie des Marktversagens wurde im Rahmen der neo-

klassischen Wohlfahrtsökonomie entwickelt.

Den Eindruck von einer geraden Kontinuitätslinie, die Adam Smith mit den heu-

tigen Befürwortern der Deregulierung verbindet, will ich mit einer Übersicht über
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die Genese wirtschaftswissenschaftlicher Begründungen für staatliche allokative

Interventionen berichtigen. Dabei will ich mich nicht nur auf eine Kompilation der

Literatur beschränken, sondern ich will versuchen, diskursiv die einzelnen Schritte

der Theoriebildung aufzuspüren. Angesichts des knappen Raumes werde ich mich

auf die Hauptstränge der Literatur konzentrieren.

Damit die Entwicklung der Argumentationslinien genau nachvollzogen werden

kann, wird es notwendig werden, einige Argumente ausführlicher darzustellen.

Dies gilt insbesondere für das Annahmengerüst der Wohlfahrtstheorie, das für die

Aussagekraft ihrer Theoreme von größter Bedeutung ist. Es gilt aber auch für den

Klassiker des »Marktversagen«, Francis Bator, der die Grenzen des traditionellen

Nachweises der allokativen Effizienz des Marktes aufzeigt.

K L A S S I K E R  D E R  P R Ä - P I G O U A N I S C H E N  T H E O R I E B I L D U N G

Obwohl Adam Smith als Protagonist des Freihandels und der Zurückhaltung des

Staates auf dem Gebiet der Wirtschaft in die Annalen der Geschichte eingegangen

ist, beweist seine ausführliche Diskussion der »public works«, dass er den freien

Wettbewerb nicht als einziges und ausschließliches Instrument zur Optimierung

des Wohlstandes der Nationen ansah:

»The … duty of the sovereign or commonwealth is that of erecting and

maintaining those public institutions and those public works, which,

though they may be in the highest degree advantageous to a great

society, are, however, of such a nature, that the profit could never repay the

expense to any individual …« (1963: 92).

Im Zuge der Entwicklung der walrasianischen Gleichgewichtstheorie fand dann

eine zunehmende Gleichsetzung von der Optimierung gesellschaftlichen Wohl-

standes mit der Ausdehnung der freien Marktwirtschaft statt, die in der Postulie-

rung des duality theorem gipfelte, das einen Einklang von Pareto-Kriterium5 und

konkurrenzwirtschaftlichen Gleichgewichtszuständen behauptet (Bator 1958: 353;

auch Optimum Optimorum genannt, Fritsch et al. 1999: Kap. 2). Einige prominente

Vertreter der Neoklassik wiesen jedoch auf einige Widersprüche der Doktrin der

maximalen Wohlfahrt bei freiem Warenaustausch hin. Alfred Marshall kritisierte

zum einen die Verwendung des Geldes als Nutzenmaßstab, da bei ungleicher Ver-

5 Das Pareto-Kriterium besagt: Eine aus einer Gesamtheit nicht miteinander vergleichbarer Größen be-
stehende Kombination ist maximal, wenn es nicht möglich ist, eine dieser Größen zu vergrößern, ohne
die andere zu verkleinern (Pareto 1927: 354ff, 617ff ).



mögens- und Einkommensverteilung die gleiche Geldsumme unterschiedlichen

Nutzen stiften kann. Zum anderen wies er bereits auf das Problem der Kostende-

gressionen hin (Marshall 1930: 472). Beide Kritikpunkte sind später wieder aufge-

griffen worden (siehe unten). Auch Knut Wicksell war sich der Problematik des Nut-

zenvergleichs bei ungleicher Einkommensverteilung bewusst:

»Thus, for example, the fixing by society, or by a union of workers, of a

maximum working day would, within certain limits (which may sometimes

be very narrow), be of distinct advantage to the workers and consequently

to the most numerous class of society« (1934: 77).

Ebenfalls kritisch bemerkte P. H. Wicksteed:

»... the more we analyse the life of society the less we can rest upon the

‚economic harmonies‘; and the better we understand the true function of

the ‚market‘, in its widest sense, the more fully shall we realise that it never

has been left to itself, and the more deeply shall we feel that it never must

be« (1914: 11-12).

Diese kritischen Anmerkungen der neoklassischen Klassiker führten jedoch nicht zur

Verwerfung des duality theorems, sodass diese Theorieschule weiterhin staatliche Allo-

kationsregulierung unvereinbar mit der Optimierung gesellschaftlicher Wohlfahrt hielt.

Zur wirtschaftstheoretischen Begründung öffentlicher Regulierung steuerten vor

der Weltwirtschaftskrise entsprechend andere Theorietraditionen in den Wirtschafts-

wissenschaften bei. In den USA waren dies vor allem die Institutionalisten (Skowro-

nek 1982: 132). Ihre Konzepte waren stark beeinflusst von der historischen Schule in

Deutschland und ihrer Bewunderung für die Effizienz staatlicher Verwaltung in

Preußen (Seckler 1975: 13f). Noch in der Tradition des Kameralwissenschaft stehend,

erhoben Vertreter der historischen Schule häufig nur die Zweckmäßigkeit der Ein-

nahmenerzielung aus öffentlichen Unternehmen zum Maßstab für die Zulässigkeit

staatlicher Wirtschaftstätigkeit (Püttner 1985: 6). Grundsätzlich wurde das Eingreifen

des Staates damit begründet, dass das rein privatwirtschaftliche System nicht in der

Lage sei, die im Zuge des Industrialisierungsprozesses entstandenen sozialen und

wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Das Verhältnis zwischen Gemeinwirtschaft und

Privatwirtschaft wurde in Abhängigkeit von der technischen und gesellschaftspoliti-

schen Entwicklung gesehen, wobei Albert Schäffle beispielsweise die privatwirt-

schaftliche Wirtschaftsweise letztlich für die leistungsfähigere hielt, die nur dort er-

gänzt werden sollte, wo sie offensichtlich bestimmte Bedürfnisse nicht befriedigte

(Schäffle 1867). Adolph Wagner hingegen als Entdecker des »Gesetzes« der wach-

senden Staatstätigkeit ging davon aus, dass die öffentliche Wirtschaft, die er als mo-

ralisch und ethisch überlegen bewertete, sich ausdehnen würde (Wagner 1883).
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Für die Zeit vor der Weltwirtschaftskrise kann somit festgehalten werden, dass sich

keine ökonomische Theorie herausgebildet hatte, die normativ den Umfang staat-

licher Intervention zeitlos begründen konnte.

T R A D I T I O N E L L E  W O H L FA H R T S T H E O R I E

Mit seinem Werk The Economics of Welfare ([1920] 1962) wird Arthur C. Pigou als

Begründer der modernen Wohlfahrtstheorie betrachtet (Sohmen 1976: 17). Sein

Verdienst ist es, unter Anwendung des Grenznutzenkonzeptes und der Methode

der statischen Gleichgewichtsanalyse, der Frage nach den wirtschaftspolitischen

Maßnahmen zur Steigerung der »national dividend« in recht umfassender Weise

nachgegangen zu sein. Gemäß Pigou sind politische Korrekturen des Marktergeb-

nisses dann zu rechtfertigen, wenn die Werte der privaten vom sozialen margina-

len Nettoprodukt voneinander abweichen (Pigou 1962: 172-203).

Solche Abweichungen können entstehen, wenn private Aktivitäten Kosten

bei Dritten verursachen, z. B. durch »uncompensated damage done to surroun-

ding woods by sparks from railway engines« (ebd.: 134). Zur Liste der Marktfeh-

ler gehören bei ihm unter anderem die Fehlallokation von Ressourcen durch

Monopole, die sozialen Kosten des technischen Fortschritts, die Unfähigkeit pri-

vater Investoren zukünftige Nachfrage einschätzen zu können, und die sozialen

Verluste aufgrund von extremen Einkommensunterschieden. Zur Korrektur der

Abweichungen empfiehlt Pigou eine Reihe staatlicher Maßnahmen, wie Verbo-

te, Sozialgesetzgebung und vor allem die Besteuerung der externe Effekte 

verursachenden Unternehmen, die nach ihm benannte Pigou-Steuer (ebd.:

192-196).

Während Pigou in seinen Ausführungen unterstellte, dass Nutzen kardinal mes-

sbar und interpersonell vergleichbar sei, hat die Mehrzahl seiner Nachfolger in An-

lehnung an Pareto lediglich einen ordinalen Nutzenmaßstab für möglich gehalten

(Külp 1981: 472). Anstelle der in ihren Augen unmöglichen Bestimmungen der in-

dividuellen Nutzeneinschätzungen optierten sie für das Pareto-Optimum:

»Instead of attempting to give ‚content’ to the idea of welfare directly, we

define a welfare indicator which increases and decreases with welfare –

welfare is that which varies with the indicator. The indicator is defined as

follows: welfare increases (decreases) whenever one or more individuals

become more (less) satisfied without any other individuals becoming less

(more) satisfied« (Reder 1947: 14-15).
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Die Aufgabe des interpersonellen Nutzenvergleichs und der kardinalen Messbar-

keit bedeutete, dass die Frage nach der wohlfahrtsoptimierenden Einkommens-

verteilung ausgeklammert wurde. Geht man nämlich von identischen Bedürfnis-

strukturen der Individuen aus, dann lässt es sich nachweisen, dass die kollektive

Wohlfahrt ihr Maximum erreicht, wenn alle Individuen über gleichgroße Güter-

mengen verfügen (Külp 1981: 475).

Die Beschränkung auf den ordinalen Maßstab und damit auf das Pareto-Opti-

mum hatte zur Folge, dass das Anwendungsgebiet der Wohlfahrtstheorie sich stark

verkleinerte. Die meisten wirtschaftlichen Maßnahmen stellen eine gesellschaftli-

che Gruppe schlechter: »Under private enterprise, any ordinary change in econo-

mic policy involves a change in the price system, and any change in prices bene-

fits those on one side of the market, and damages those on the other.« (Hicks 1939:

706) Ein anschauliches Beispiel für den paradoxen Fall, dass die Realisierung der

Pareto-Bedingungen nicht zur Erfüllung des Pareto-Kriteriums führt, lieferte Eugen

Dick:

»Man stelle sich vor, daß bisher eine Wirtschaft suboptimal organisiert war,

weil in einem Sektor stark monopolistische Verhältnisse auf dem Güter-

markt herrschen. Setzt sich nun in diesem Sektor die Marktform der voll-

kommenen Konkurrenz durch, so geht einmal das Faktoreinkommen der

Produzenten der entsprechenden Güter zurück, zum anderen steigt das

Realeinkommen der Konsumenten dieser Güter. Obwohl jetzt vielleicht die

Pareto-Bedingungen erfüllt sind, werden einige Individuen beim Über-

gang vom Pareto-suboptimalen zum optimalen Zustand schlechter

gestellt« (Dick 1973: 102).

Aus diesem Grunde plädierten Hicks (1939) und Kaldor (1939) für eine Modifizierung

des Pareto-Optimums. Ein neues Optimum soll auch dann erreicht sein, wenn die ge-

troffenen Maßnahmen zunächst nur einen Teil der Bevölkerung begünstigen, solan-

ge die Wohlfahrtsgewinne größer sind als die zur Entschädigung der Verlierer

benötigten Summen. Durch die Einführung dieses so genannten Kompensationskri-

teriums erhoffte man sich eine Ausweitung des Anwendungsbereiches der paretia-

nischen Wohlfahrtsökonomik. Der Nachweis von Scitovsky (1941) aber, dass die An-

wendung dieses Kriteriums in gewissen Fällen zu logischen Widersprüchen führt,

sowie daran anknüpfende Überlegungen von Samuelson (1950) und Gorman (1955)

haben die Möglichkeiten der Anwendung wieder stark begrenzt (Külp 1981: 479).

Die Fixierung auf einen optimalen Gleichgewichtszustand stellt die Wohl-

fahrtsökonomie vor ein weiteres Problem, nämlich welche Lösung gewählt wer-

den soll, wenn eine oder mehrere der Nebenbedingungen des Gleichgewichts
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nicht erfüllt werden. Es besteht somit die Frage nach der zweitbesten Lösung. Lip-

sey und Lancaster (1956/57) argumentierten, dass wenn eine dieser Marginalbe-

dingungen nicht erfüllt ist, die Erfüllung der übrigen Bedingungen im Allgemei-

nen nicht mehr als optimal angesehen werden kann. Wenn also in einem Teilbe-

reich der Wirtschaft kein wirtschaftliches Optimum erreicht werden kann, dann

kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Korrektur dieser Allokationsverzer-

rung in anderen Teilbereichen Abweichungen vom Optimum auslöst. Daraus lei-

teten sie ab, dass bei sektoralen Unvollkommenheiten des Marktes nicht die erst-

beste Lösung, also die sektorale Erfüllung der paretianischen Bedingungen, opti-

mal ist, sondern nur eine zweitbeste Lösung, die aus einem globalen, gesamtwirt-

schaftlichen Optimierungskalkül herzuleiten ist.

Zweitbeste Welten werden aber in der wohlfahrtstheoretischen Literatur abge-

lehnt, da Abweichungen von den Konkurrenzregeln »sich fast immer mit dem Hin-

weis auf Unvollkommenheiten in anderen Bereichen und auf die Theorie des Zweit-

besten begründen und verteidigen« lassen (Schlieper 1981: 492).

Lässt somit die diskursinterne Kritik bereits starke Zweifel an der Anwendbarkeit des

Pareto-Kriteriums aufkommen, so stellt dieses Kriterium für die Kritiker der Wohl-

fahrtsökonomie eine der entscheidenden Angriffsflächen dar. Ein Strang der Diskus-

sion kritisiert, dass die restriktiven Bedingungen des Pareto-Optimums in der Rea-

lität nie erfüllt sind, sodass Aussagen auf der Grundlage des Pareto-Optimums keine

Praxisrelevanz besitzen (Külp et al. 1975: 18f). Ein anderer Strang kritisiert die Gleich-

setzung gesellschaftlicher Wohlfahrt mit einem Maximum an Marktgütern:

»Under no circumstances is it possible to consider the position of general com-

petitive equilibrium as a position of maximum aggregate satisfaction.… What

is maximized is not ‚aggregate satisfaction‘ in any comprehensible sense of the

term but at best only private exchangeable utilities« (Kapp 1950: 234).

Insbesondere dann, wenn Nichtmarktgüter einen Nutzen stiften, der multiplikativ

mit der Marktgüterproduktion verknüpft ist, wenn also Interdependenzen vorlie-

gen, lässt es sich nicht klären, wie sich eine Verbesserung der Marktgüterversor-

gung auf die Wohlfahrt auswirkt (Külp 1981: 480).

Drittens wurde die Neutralität des Pareto-Kriteriums gegenüber Vermögens-

und Einkommensverteilungen als eine unzulässige Wertprämisse betrachtet.

Little plädierte deshalb für eine offene Darlegung des Werturteils, das in seinem

Fall folgendermaßen ausfiel:

»… an economic change is desirable if (a) it would result in a good redis-

tribution of wealth and if (b) the potential losers could not profitably bribe

the potential gainers to oppose the change« (Little 1957: 274).
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B AT O R S  T Y P O L O G I S I E R U N G

Eine Systematisierung der Fälle, in denen kein Einklang von Pareto-Optimum und

konkurrenzwirtschaftlichem Gleichgewicht herrscht, wurde von Francis Bator

(1958) vorgenommen, und zwar unter Einführung des Begriffes market failure. Er

unterschied zwischen fünf Arten und drei Gründen des Marktversagens. Die Un-

terscheidung der Arten erfolgte anhand einer Typologisierung verschiedener Pro-

duktionskostenverläufe, die die Optimalbedingungen des stationären Marktmo-

dells verletzen.· Die erste Art des Marktversagens bezeichnet Bator mit dem Begriff

failure of existence. Diese tritt dann ein, wenn die paretianischen Marginalbedin-

gungen nicht erfüllt sind, d. h. wenn die marginalen Substitutionsraten von Pro-

duktion und Distribution nicht übereinstimmen Die zweite Art, die des failure by

signal, liegt vor, wenn bei gleichen marginalen Substitutionsraten für jeden Pro-

duzenten entweder kein lokales Gewinnmaximum oder allgemeines Gewinnma-

ximum vorliegt. Failure by incentive tritt dann ein, wenn die Bedingung, dass alle

Produzenten für die Produktionszwang herrscht, nicht-negative Profite aufweisen,

nicht erfüllt ist.Wenn nicht alle Märkte dem Modell vollkommener Konkurrenz ent-

sprechen, so besteht trotz einer effizienten Produktionsstruktur die Möglichkeit,

dass kein Pareto-Optimum vorliegt.Diese vierte Art des failure by structure entsteht,

wenn Märkte nur von wenigen Unternehmen von »effizienter« Größe beliefert wer-

den. Schließlich führt Bator noch ein failure by enforcement auf, das dann eintritt,

wenn – obgleich alle obigen Bedingungen erfüllt sind – entweder aufgrund von

buchhalterischen Methoden einige In- und Outputs »versteckt« bleiben oder letz-

tere ausdrücklich nicht vom Markt berücksichtigt werden (Bator 1958: 353-354).

Die Bedeutung dieser einzelnen Arten des Marktversagens wird durch Bators Dis-

kussion von deren Ursachen ersichtlich. Diese fasst er unter drei Kategorien zu-

sammen: (1) Eigentumsbezogene externe Effekte (ownership externalities), (2) tech-

nische externe Effekte (technical externalities) und (3) externe Effekte öffentlicher

Güter (public good externalities).

(1) Eigentumsbezogene externe Effekte treten dann auf, wenn die Produktion der

Unternehmen des Sektors Y auch von der Höhe des Produktionsniveaus der Un-

ternehmen des Sektors X positiv oder negativ beeinflusst wird. Im Modell der voll-

kommenen Konkurrenz und bei getrennter Gewinnmaximierung würde jedes Un-

ternehmen versuchen, den Einsatz jedes Faktors so lange zu erhöhen, bis der Wert

seines direkten Grenzprodukts auf das Niveau seines Marktpreises gesunken ist. Im

Falle eines positiven externen Effekts des Gutes X auf das Gut Y würde unter die-

sen Bedingungen eine im Sinne des Wohlstandsniveaus der Gesellschaft zu gerin-
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ge Menge X produziert werden, da die Unternehmen des Sektors X die Identität

von Grenzprodukt und Marktpreis auf einem niedrigeren Niveau erreichen, als

wenn ihnen der positive Effekt zugerechnet würde. In den Worten von Bator:

»Nonappropriation, divorce of scarcity from effective ownership, is the binding

consideration« (1958: 364). Es liegt also ein Fall des failure by enforcement vor.

(2) Von technischen externen Effekten spricht Bator, wenn die Produktionstech-

nologie entweder Unteilbarkeiten oder stetig steigende Skalenerträge (Größen-

vorteile) aufweist. Beide Phänomene haben zur Folge, dass die Produktionsko-

stenkurve nicht-konvex verläuft und somit keine eindeutige Maximierung erlaubt.

Im Falle steigender Skalenerträge wird ein failure by incentive auftreten, wenn die

Unternehmen Preisnehmer am Markt sind. Einige Unternehmen müssten nämlich

Bankrott anmelden, da sie nicht in der Lage sind, die optimale Produktionsmenge

abzusetzen. Ein failure by structure liegt vor, wenn die Unternehmen die Preise set-

zen können. In diesem Falle besteht nämlich die Gefahr des monopolistischen Ver-

haltens. Bator betont, dass die technischen externen Effekte nicht im weiteren Sinn

als Folge mangelnder Zurechenbarkeit anzusehen sind, da zwar eine privatrechtli-

che Aufteilung des Gutes denkbar wäre, diese aber nicht zu einer effizienten Allo-

kation der knappen Ressourcen führen würde. So könnten beispielsweise durch

die Erhebung einer Mautgebühr die Kosten einer Brücke dem einzelnen Über-

querenden zugeschrieben werden. Aber da die Grenzkosten für eine zusätzliche

Überquerung gleich null sind, wird eine Mautgebühr monopolistische Konse-

quenzen aufweisen (1958: 369).

Zu (3) externe Effekte öffentlicher Güter: Bei der Frage des öffentlichen Gutes

schließt sich Bator den von Samuelson (1954, 1955) vorgetragenen Argumenten

an· Ein öffentliches Gut ist gekennzeichnet durch (a) »Nicht- Rivalität«, d. h. seinen

Konsum durch A tangiert nicht seinen Konsum durch B, und (b) durch »Nicht-Aus-

schluss«, d. h. auch diejenigen, die nicht für seinen Gebrauch zahlen, können trotz-

dem nicht von seinem Genuss ausgeschlossen werden. Ohne eine eigentums-

rechtliche Zuschreibung kann aber kein Marktpreis gefunden werden. Es liegt

demnach failure by existence vor (Bator 1958: 371). Zusammenfassend betont Bator,

dass der öffentliche Charakter ökonomischer Aktivitäten sowie die Unteilbarkeit

der Kapitalgüter in der Praxis vorherrscht: »… it is surely hard to gain say that some

degree of public quality pervades much of even narrowly ‚economic‘ activity. Lum-

piness … are also in the nature of things« (ebd.: 377). Die statische Allokationseffi-

zienz des Preismechanismus ist somit fast nie erfüllt, d. h. in der Regel liegt Markt-

versagen vor: »As long as activities have even a trace of publicness, price calcula-

tions are inefficient« (ebd.). Die mangelnde Effizienz von Märkten, so schränkt er
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ein, würde jedoch nicht implizieren, dass andere Allokationsmechanismen effizi-

enter seien.

T R A D I T I O N E L L E  B E G R Ü N D U N G E N  F Ü R  R E G U L I E R U N G

Die von Bator abstrakt gehaltenen Ausführungen zum Marktversagen sind in der

Folgezeit konkretisiert worden. Die traditionelle Literatur zur staatlichen Regulie-

rung zusammenfassend, nennen Müller/Vogelsang (1979: 36-44) vier Fälle von

möglichem Marktversagen, das zur Rechtfertigung von politischen Eingriffen die-

nen könnten: Natürliches Monopol, ruinöser Wettbewerb, externe Effekte und öf-

fentliche Güter.Ein fünfter Fall findet in der jüngeren Literatur häufiger Erwähnung:

Informationsmängel (Fritsch et al. 1999, Kap. 10).

Den Spezialfall von Bators Marktversagen aufgrund von technischen externen

Effekten bildet das natürliche Monopol. In diesem Falle sind die firmeninternen Ko-

stendegressionen (Skalenerträge) so groß, dass auf dem Markt nur ein Unterneh-

men überleben würde. Demgemäss ist das natürliche Monopol dadurch definiert,

»dass die im Markt nachgefragte Menge von einem einzigen Anbieter zu niedri-

geren Kosten produziert werden kann als von jeder größeren Zahl von Unterneh-

men« (Müller/Vogelsang 1979: 36).Das natürliche Monopol kann in zweifacher Hin-

sicht zu einer nicht-optimalen Allokation der Ressourcen führen. Einmal kann der

Monopolist durch Verknappungsstrategien einen höheren Preis erzielen, als er sich

unter Wettbewerbsbedingungen herausbilden würde. Zum anderen kann durch

Preisdifferenzierung der Monopolgewinn noch zusätzlich gesteigert werden. Ein

natürliches Monopol liegt gemäß Alfred Kahn auch dann vor, wenn das Kriterium

der Kostendegression nicht im strikten Sinne erfüllt ist. Dies ist dann der Fall, wenn

eine Grenzkostensteigerung kompensiert wird durch eine Steigerung der Qualität

des Angebotes (Kahn 1971: 124). Als Beispiel führt Kahn Telefonzentralen an, für

die gemeinhin angenommen wird, dass jeder zusätzliche Anschluss zu höheren

Stückkosten führt. Gleichzeitig verbessert sich aber der Service, da jeder Teilneh-

mer eine größere Auswahl an Anschlusspartnern erhält. Die Bedingungen für ein

natürliches Monopol wurden insbesondere in der Versorgungswirtschaft (Gas,

Wasser, Elektrizität etc.), bei der Bahn und im Telefonwesen als erfüllt betrachtet

(Müller/Vogelsang 1979: 122).

Aus der strategischen Handelstheorie ist ein weiterer Größenvorteil bekannt, die

so genannten Lernkurveneffekte. Bei vielen Gütern ist die Entwicklung des Ferti-

gungs-Know-how eng an die Entwicklung der Ausbringungsmenge gekoppelt.Die
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Produktionserfahrungen in einem Zeitabschnitt fließen in die Vorbereitung des

nächsten Abschnitts ein, sodass dank dieses Lernens die ‚neue‘ Durchschnitts-

kostenkurve jeweils unterhalb der ‚alten‘ Kurve liegt (Fritsch et al. 1999: 180).

Bators technische externe Effekte bedingen auch den ruinösen Wettbewerb, und

zwar aufgrund von Unteilbarkeiten, die eine Labilität des Marktgleichgewichtes

verursachen. Zum einen kann es zu der anomalen Reaktion einer Angebotsaus-

weitung bei sinkendem Preis kommen, wenn verlorene Kosten (sunk capital) einen

Marktaustritt erschweren und die einzelnen Anbieter versuchen müssen, ihr Ein-

kommen durch Mehr-Produktion aufrechtzuerhalten, wie beispielsweise in der

Landwirtschaft (Külp et al. 1984: 31f.). Dieses Phänomen tritt besonders in Bran-

chen auf, die relativ hohe Fixkosten (sowie Ausrüstungen, die nur schwer für an-

dere Produktionszwecke umgerüstet werden können) und niedrige kurzfristige

Grenzkosten haben. Da Nachfragerückgänge ihre Stückkosten erhöhen, werden

die Unternehmen versucht sein, durch Preiszugeständnisse eine bessere Kapa-

zitätsauslastung zu erreichen. Erweist sich die Nachfrage als unelastisch und imi-

tieren die Konkurrenten die Preissenkung, dann besteht die Gefahr von exzessiven

Preiskämpfen, bei denen die Preise weit unter die Durchschnittskosten fallen kön-

nen. Zum anderen können Unteilbarkeiten bewirken, dass auf Preissignale erst

nach Ablauf einer bestimmten Frist reagiert wird. In diesem Fall kann es passieren,

dass eine Kapazitätsaufstockung erst dann wirksam abgeschlossen ist, wenn die

Nachfrage wieder gesunken ist oder diese das gestiegene Angebot nicht voll auf-

nehmen konnte.Wenn dann das Angebot auch nach unten kurzfristig starr ist, wird

es zu größeren Preissenkungen kommen als langfristig erforderlich. Ein promi-

nentes Beispiel ist der Schweinezyklus (Külp et al. 1984: 32).

Neben den Wohlfahrtsverlusten für die Produzenten können auch die Konsu-

menten von der ruinösen Konkurrenz negativ betroffen sein. So heißt es bei Kahn:

»One possible reason is that the pressures of declining or inadequate 

revenues might force the curtailment of many postponable expenditures

that the consumer would in the long run be better off having continued.

This might be true of the repair, maintenance, and keeping-in-being of

capacity that the market will in the long run wish to have retained and that

can be retained at lower cost than it can be resurrected when demand

justifies it …« (1971: 175).

Des Weiteren können starke Preisschwankungen auch den Interessen der Konsu-

menten zuwiderlaufen: »… they make long-range planning difficult and force a

shift in attention from productive efficiency to buying and selling …« (ebd. 176).

Schließlich besteht die Versuchung, auf Kosten der Produktqualität den ruinösen
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Preiskampf zu führen: »the decline in price to average variable costs can lead to a

skimping on safety, reliability, and frequency of service that consumers may have

difficulty in detecting promptly.« (ebd. 176)

In der Literatur hat es sich durchgesetzt, von externen Effekten nur im Sinne von

Bators ownership externalities zu sprechen. Externe Effekte treten dann auf, wenn

nicht alle in der Volkswirtschaft entstehenden Kosten und Erträge einer Entschei-

dung im Kalkül der Entscheidenden (Anbieter oder Nachfrager) berücksichtigt

werden (Külp et al. 1984: 36). In dieser allgemeinen Form, darauf hat Kapp hinge-

wiesen, ist Marktversagen weniger eine Ausnahme als die Regel:

»… the treatment of social costs as a minor and exceptional disturbance

rather than as a characteristic phenomenon of the market economy

reflects merely the very imperfect way in which these costs are taken into

consideration in the present system of economic calculation of costs and

returns.« (Kapp 1950: 9) 

Bezeichnenderweise werden externe Effekte in Lehrbüchern heute nicht mehr

unter Marktversagen subsumiert, sondern als Marktmängel oder Marktunvoll-

kommenheiten bezeichnet (Külp et al. 1984: 36). Gerechtfertigt wird diese Be-

griffswahl mit dem Hinweis auf das Coase-Theorem, das privatwirtschaftliche

Lösungen für das Problem der externen Effekte zu finden versucht (siehe

unten).

Besondere Relevanz erhielt die Diskussion der externen Effekte anlässlich der Um-

weltschutzproblematik. Da Letztere in den Bereich der sozialen Regulierung fällt,

wird hier auf eine Darstellung der sehr umfangreichen Literatur verzichtet.

Bators Kategorie der public good externalities deckt sich mit dem Lehrbuchbe-

griff des öffentlichen Gutes. Als Beispiele werden zumeist die Landesverteidigung

und die Straßenlaterne genannt (Musgrave 1969: 7-10). In den Finanzwissenschaf-

ten wurde zusätzlich noch der Begriff des meritorischen Gutes eingeführt, und

zwar für solche Güter, bei denen zwar kein »Nicht-Ausschluss« vorliegt, ihre Be-

reitstellung durch den Markt aber als ungenügend angesehen wird. Solche Güter

sind z. B. lehrmittelfreie Universitäten oder öffentlicher Wohnungsbau. Ein solcher

Eingriff in die Konsumentensouveränität wird mit Verfälschungen in der Präfe-

renzstruktur aufgrund mangelnder Informiertheit der Verbraucher begründet

(Musgrave 1969: 14-17). Nutzenunkenntnis tritt insbesondere bei Gütern mit im-

materiellen bzw. langfristigen Eigenschaften auf: Gesundheitsvorsorge, Alterssi-

cherung und Bildung (Fritsch et al. 1999: 284-286). Ferner kann es bei Informati-

onsasymmetrie zu Lasten der Nachfrager zu einer »adversen Auslese« kommen.

Die Möglichkeit für einen solchen »lemon-process«, an dessen Ende schließlich nur
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noch »Zitronen« auf dem Markt zurückbleiben, ist von Akerlof (1970) am Beispiel

des Gebrauchtwagenmarktes demonstriert worden.

A R G U M E N T E  P R O  D E R E G U L I E R U N G

Tr a d i t i o n e l l e  A r g u m e n t e

Die theoretische Diskussion zur Deregulierung lässt sich grob in drei thematische

Felder einteilen. Zum einen stand im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion die

Frage nach dem »Staatsversagen«, den Ineffizienzen staatlicher Regulierung. We-

niger öffentlichkeitswirksam wurde zweitens untersucht, inwieweit für einzelne

Branchen eine Regulierung noch durch Marktversagen gerechtfertigt werden

kann. Drittens wurde versucht, neue theoretische Wege in der Bestimmung des

Ausmaßes staatlicher Intervention zu beschreiten. Letztere Bemühungen sind

wohl der Einsicht zu verdanken, dass, im Gegensatz zu den ursprünglichen Inten-

tionen, auf der Grundlage der paretianischen Wohlfahrtsökonomie Marktversagen

die Regel und nicht die Ausnahme darstellt.

Zu den häufigsten und wohl mit größter Vehemenz vorgetragenen Argumenten

gegen staatliche Regulierung gehört die angebliche Ineffizienz politischer Maß-

nahmen im Allgemeinen und der staatlichen Bürokratie im Besonderen (Boycko et

al. 1996; Wolf 1979). Die Theorie des Staatsversagens stellt keine radikale Absage an

die Überlegungen zum Marktversagen der traditionellen Wohlfahrtsökonomie dar,

sondern sie teilt nicht deren »Nirwana«-Ansatz, d. h. das Streben nach einer opti-

malen Lösung unabhängig davon, inwieweit diese Lösung in der Praxis realisiert

werden könnte. Sie bestreitet, dass eine Rechtfertigung für staatliche Intervention

schon dann besteht, wenn Marktbedingungen oder Marktergebnisse kein Wohl-

fahrtsoptimum realisieren. Da nämlich auch die alternativen politischen Lösungen

in der Realität mit mehr oder weniger großen Mängeln behaftet seien, bedürfe der

jeweilige staatliche Eingriff des Nachweises seiner höheren Effizienz gegenüber

den bestehenden Marktformen (vgl. Posner 1969). Die Vertreter des government

failure haben somit den Vergleich mit optimalen Zustandsformen zu Gunsten eines

vergleichenden Ansatzes der Institutionen (Demsetz 1969) eingetauscht. Die neo-

klassischen Prämissen der traditionellen Wohlfahrtsökonomie wurden demge-

genüber beibehalten.

Eine weitere Variante der Kritik an staatlicher Regulierung versucht im Ein-

zelfall nachzuweisen, dass ein Marktversagen nicht vorliegt. So wird zum einen

untersucht, ob überhaupt jemals die Bedingungen für ein Marktversagen be-
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standen. In vielen Fällen, so glaubt man, sei das Konzept des Marktversagens

in unzulässiger Weise zu weit ausgelegt worden. Als Maßstab dient diesen Un-

tersuchungen weniger das Pareto-Optimum im engeren Sinne, das, wie oben

aufgezeigt, in den real-existierenden Märkten nie erfüllt wird, sondern die

Funktionsweise nicht-regulierter Märkte. Zum anderen wird versucht aufzuzei-

gen, dass technischer Wandel oder andere wettbewerblichen Veränderungen

die Bedingungen des Marktversagens modifizieren oder gar beseitigt haben

(Soltwedel et al. 1986: 153; Müller/Vogelsang 1979: 122-132; Kahn 1971:

140-145; Posner 1971).

Analog zur Diskussion um das natürliche Monopol werden die konstituierenden

Bedingungen für den ruinösen Wettbewerb in einer Reihe von Branchen entwe-

der als nicht mehr gegeben oder als eigentlich noch nie vorhanden angesehen.

Der Ausbruch eines ruinösen Preiskampfes wird unter Hinweis auf den Reifegrad

der Branche und die veränderten makroökonomischen Bedingungen für unwahr-

scheinlich gehalten. Dem Problem der verlorenen Kosten wird mit dem Argument

begegnet: »Sind die Produktionsfaktoren aber so hoch spezialisiert auf einen Markt

ausgerichtet, dass ein Transfer unmöglich ist, so entstehen letztendlich auch keine

gesamtwirtschaftlichen Opportunitätskosten durch Unterauslastung« (Soltwedel

et al. 1986: 11). Dem »Zitronen«-Argument, d. h. negative Auslese der Anbieter auf-

grund ungleicher Informationsverteilung,wird entgegnet:»wer meint,er könne auf

Informationen verzichten, der erhofft sich einen Vorteil gegenüber seinen Kon-

kurrenten, die solche Kosten auf sich nehmen. Er muss deshalb die Nachteile sei-

nes Verhaltens tragen« (ibid: 12; vgl. Friedlaender/Spady 1981). An dieser Argu-

mentationsführung werden Anklänge an neuere wettbewerbstheoretische Ent-

wicklungen deutlich (siehe unten).

Vor Missbrauch des Konzeptes »externe Effekte« wird in der regulierungskriti-

schen Literatur gewarnt. Da fast jede marktwirtschaftliche Aktivität Externalitäten

erzeuge, könnte unter Hinweis auf diese externen Effekte jeglicher Staatseingriff in

den Markt begründet werden. Aus diesem Grunde sollte das Konzept nur für sol-

che Fälle angewendet werden, »where the spillover is large, fairly concrete, and

roughly monetizable« (Breyer 1982: 26).

Darüber hinaus wird kritisiert, dass beim Auftreten von externen Effekten in der

Regel direkte Verhaltensregulierungen bevorzugt werden. Diese würden aufgrund

ihrer bürokratischen Festlegung den technischen Fortschritt behindern, während

Steuern oder andere finanziellen Belastungen Verhaltensänderungen induzieren

würden, »without freezing current technology and while preserving a degree of

individual choice« (Breyer 1982: 271). Auch diesbezüglich schlagen Soltwedel et al.
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weitergehende Konzepte vor, die sich hauptsächlich auf Marktlösungen stützen

(1986: 14; siehe nächsten Abschnitt).

Ebenso kritisch werden Begründungen für ein allokatives Eingreifen des Staates

betrachtet, die auf das Argument der meritorischen Bedürfnisse rekurrieren. Meri-

torische Güter sollten als staatliche Subventionen offengelegt werden und nicht

versteckt über Marktregulierung gewährt werden. Beim Eingriff in die Konsumen-

tensouveränität aufgrund der schwierigen Informationslage für den Verbraucher

(Beispiel: Versicherung oder Rezeptpflicht vieler Arzneimittel) sei das zur Ver-

fügung Stellen geeigneter Informationen der Einschränkung des Wettbewerbs der

Anbieter vorzuziehen (Müller/Vogelsang 1979: 290-304; Soltwedel et al. 1986: 93;

zusammenfassend: Fritsch et al. 1999: 348-358).

N E U E R E  T H E O R E T I S C H E  E N T W I C K L U N G E N

Auf der Grundlage neoklassischer Mikroökonomik sind verschiedene Versuche un-

ternommen worden, den Tatbestand Marktversagen einzuengen. Innerhalb dieser

Entwicklungsrichtung nimmt das Coase-Theorem eine Vorreiterrolle ein, während

die Transaktionskostenökonomik sowie die Theorie der Bestreitbarkeit der Märkte

(contestable markets) zwei weitgehend voneinander unabhängige, aber durchaus

sich ergänzende, jüngere Theorieansätze darstellen. Einen anderen Weg beschrei-

ten die Anhänger der Theorie des Marktes als Entdeckungsverfahren. Sie lassen

den allokationstheoretischen Gleichgewichtsfokus der traditionellen Wohlfahrts-

ökonomik zu Gunsten einer dynamischen, ungleichgewichtigen Sichtweise fallen.

D A S  C O A S E - T H E O R E M

Der traditionellen wohlfahrtsökonomischen Auffassung, dass aufgrund externer

Effekte staatliche Korrekturen des Marktergebnisses notwendig sind, trat Ronald

Coase 1960 entgegen: Mithilfe von privaten Vereinbarungen könnten externe Ef-

fekte internalisiert werden (1960). Ausgangspunkt seiner These ist die Überlegung,

dass wenn zwischen zwei Unternehmen externe Effekte bestehen, dann kein Ver-

stoß gegen die Bedingungen des Pareto-Optimum vorliegt, solange sie ihren ge-

meinsamen Gewinn maximieren. In diesem Falle sind die externen Effekte voll-

kommen internalisiert. Anstelle einer Fusion kann aber auch eine vertragliche Ver-

einbarung treten, die die Kompensationszahlung zwischen Verursacher und Träger
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externer Effekte regelt. Die Ausgestaltung der Vereinbarung wird wesentlich durch

die Struktur von Eigentumsrechten und Haftungsregeln bestimmt (Demsetz 1964).

Kann somit die Pareto-Optimalität trotz Vorliegens externer Effekte durch private

Vereinbarungen gewährleistet werden, dann entfällt jegliche Rechtfertigungs-

grundlage für staatliche Intervention. Eine optimale privatwirtschaftliche Lösung

kann dann nur aufgrund »(a) the absence of the right to contract, (b) the presen-

ce of a contract but with incomplete stipulations, or (c) the presence of stipulati-

ons that are somewhat inconsistent with some marginal equalities« (Cheung 1970:

51) nicht zu Stande kommen. Ein Weiterentwicklung dieses Ansatzes ist der Han-

del mit Schädigungsrechten (Zertifikate), der insbesondere im Umweltbereich dis-

kutiert wird und in einigen Fällen auch zur Anwendung kam (Fritsch et al. 1999:

140-142, Kap. 6.7).

Eine Zusammenstellung der wichtigsten Kritik findet sich sowohl bei Endres

(1977), Kösters (1979: 67-81) und Fritsch et al. (1999: 133-138, 151). Zunächst un-

terstellt das Coase-Theorem neben rationalem Handeln im außermarktlichen Be-

reich auch die Abwesenheit von Transaktionskosten bei den Kompensationsge-

schäften. Obgleich Coase auf Letzteres selbst aufmerksam gemacht hat, kann

davon ausgegangen werden, dass in der Realität diese Bedingung nie erfüllt ist,

denn bei der Informationsbeschaffung, bei der Verhandlung und bei der Durch-

setzung sind Kosten selbst bei einer kleinen Anzahl von Vertragspartnern unver-

meidlich. Allein die eindeutige Zuordnung der Ursachen der Schäden wird schwer

fallen und nicht frei von Konflikten sein. Auch können die Transaktionskosten zwi-

schen den Beteiligten unterschiedlich hoch ausfallen. Bei zahlreichen Beteiligten,

insbesondere dann, wenn der Kreis von Verursacher und Träger nicht klar abge-

grenzt werden kann, können die Kosten prohibitiv hoch ausfallen. Bei großen

Gruppen können Trittbrettfahrerprobleme entstehen. Ist die Zahl der Betroffenen

gering, dann ergeben sich gemäß Sohmen (1976: 244) aus den spieltheoretischen

Momenten des bilateralen Monopols Grenzen für die Anwendbarkeit des Coase-

Theorems. Die praktische Relevanz dieses Theorems wird deshalb allgemein als ge-

ring eingeschätzt (Schlieper 1980: 528; Fritsch et al. 1999: 139).

In der Nachfolge von Coase haben Property-Rights-Theoretiker (Alchian/Dem-

setz 1973) auch für den Fall eines »natürlichen Monopols« Lösungsvorschläge un-

terbreitet, die ebenfalls auf einer Spezifizierung der Eigentumsrechte beruhen. So

schlug Demsetz (1968) eine Versteigerung einer befristeten Lizenz für die Aus-

übung von Monopoldienstleistungen vor. Diejenige Unternehmung, die in ihrem

Angebot die niedrigsten Preise für die einzelnen Monopoldienstleistungen zusagt,

sollte den Zuschlag erhalten. Kritik an Demsetzs Vorschlag haben vor allem Gold-
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berg (1976), Trebing (1976) und Williamson (1975) vorgebracht. Im nächsten Ab-

schnitt soll kurz auf Williamsons Anmerkungen eingegangen werden.

T R A N S A K T I O N S KO S T E N Ö KO N O M I E

Während beim Coase-Theorem die Transaktionskosten axiomatisch ausgeblendet

werden, erklärt Williamson (1975, 1985) die Höhe der Transaktionskosten zum ent-

scheidenden Kriterium für die Auswahl alternativer Koordinationsmodi zwischen

Wirtschaftssubjekten. Die Wahl zwischen Markt und Hierarchie erfolgt bei Wil-

liamson gemäß dem Effizienzkriterium, d.h.zur Koordinierung der Transaktion wird

diejenige Institution ausgewählt, die die geringeren Transaktionskosten verur-

sacht. Dabei wird nicht nur die neo-klassische Annahme des Fehlens jeglicher

Transaktionskosten fallen gelassen, sondern auch die der Markttransparenz und

die der sachlichen Gleichartigkeit der Güter (vgl. auch Leipold 1985).

Als die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Höhe der Transaktionskosten wer-

den ausgeführt: Das Ausmaß an begrenzter Rationalität und Opportunismus einer-

seits und der Grad an Unsicherheit, die Häufigkeit der Transaktion und der Umfang

an transaktionsspezifischen Investitionen (asset specificity) andererseits. Sind bei-

spielsweise zur Abwicklung der Transaktionen erstens umfangreiche transaktions-

spezifische Investitionen erforderlich, ist zweitens die Unsicherheit über Verlauf

und Erfolg hoch und fallen drittens die Transaktionen häufig an, dann wird sich 

ceteris paribus die Hierarchie dem Markt gegenüber als die effizientere Institution

erweisen (Williamson 1985: 93f; Übersicht der einzelnen Kostenarten: Fritsch et al.

1999: 10).

Im Vergleich zur traditionellen wohlfahrtstheoretischen Literatur fasst die Trans-

aktionskostenökonomie das Konzept des Marktversagens zugleich weiter und

enger. Zu Bators technical externalities (in Williamsons Terminologie asset specifici-

ty)6 werden als Ursachen für Marktversagen, d. h. für die vergleichbare niedrigere

Effizienz des Marktes, noch Transaktionskosten hinzugefügt. Daraus ergeben sich

weitere Anlässe für Marktversagen. Andererseits berechtigt das Marktversagen, in

Anlehnung an Coase und Posner, nicht automatisch zur staatlichen Korrektur. Pri-

vatwirtschaftliche Vereinbarungen, wie beispielsweise die vertikale Integration
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oder die horizontale Konzentration,können adäquate Lösungen darstellen,die auf-

grund höherer Effizienz die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt steigern.

Hingegen bezweifelt Williamson, ob im Falle des »natürlichen Monopols« die

Demsetz’sche Versteigerung die effizienteste Lösung darstellt. Selbst im Falle kurz-

fristiger Lizenzen, die die Unsicherheit gegenüber zukünftiger Unwägbarkeiten re-

duzieren, können erhebliche Transaktionskosten vorliegen, und zwar insbesonde-

re durch hohe Investitionen in Spezialanlagen und »Human«-kapital verursacht. So

würden beispielsweise beträchtliche Bewertungsschwierigkeiten entstehen, wenn

ein neuer Betreiber noch nicht verbrauchte Spezialmaschinen übernimmt. Ineffizi-

enzen können darüber hinaus aus dem Verlust an Fachwissen resultieren. Aus die-

sen Gründen billigt Williamson der Regulierung eine höhere Effizienz zu:

»At the risk of oversimplification, regulation may be described contrac-

tually as a highly incomplete form of long-term contracting in which (1)

the regulatee is assured an overall fair rate of return, in exchange for which

(2) adaptations to changing circumstances are successively introduced

without the costly haggling that attends such changes when parties to the

contract enjoy greater autonomy« (Williamson 1976: 91).

Durch die Aufgabe verschiedener neoklassischer Modellannahmen gewinnt die

Transaktionskostenökonomik an praktischer Anwendbarkeit. Nichtsdestotrotz

steht die mangelnde Operationalität von Transaktionskosten einer breiten An-

wendung entgegen (Leipold 1985: 33).

T H E O R I E  D E R  B E S T R E I T B A R K E I T  D E R  M Ä R K T E

Die bereits von Machlup (1942) hervorgehobene Bedeutung des potenziellen

Wettbewerbs für das Verhalten von Monopolisten ist durch die Arbeit einer For-

schergruppe an der New York University, der Princeton University und den For-

schungslaboratorien der Telefongesellschaft AT&T in den späteren 70er Jahren zu

einer Theorie der Bestreitbarkeit der Märkte (contestable markets) verdichtet wor-

den (Bailey 1981; Baumol/Panzar/Willig 1982). Die Kernthese dieser Theorie besagt,

dass kein Wohlfahrtsverlust bei Marktkonzentration (inklusive »natürliches Mono-

pol«) eintritt, wenn diese Marktstruktur dank einer subadditiven Kostenstruktur

aufgrund von Massenproduktionsvorteilen (economies-of-scale) oder Verbund-

vorteilen bei der Produktion mehrerer Güter (economies-of-scope) aufrechterhalt-

bar (»sustainable«) ist, d. h. die kostenminimierende Alternative darstellt (Baumol

et al. 1982: 13f ). Diese These setzt ‚bestreitbare‘ Märkte voraus, also Märkte die
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durch keine Markteintrittsbarrieren geschützt sind (Baumol/Willig 1981). Als sol-

che Barrieren gelten weder Größenvorteile (economies-of-scale) noch hohe Fixko-

sten, die bei Bator als Ursachen für technical externalities galten. Zum einen wür-

den Größenvorteile eines etablierten Anbieters nicht ausschließen, dass auch an-

dere Unternehmer mit fallenden Grenzkosten produzieren könnten. Zum anderen

erlauben Fixkosten noch keine Aussage über die Möglichkeit des kostenlosen und

reversiblen Markteintritts, was den contestable market charakterisiert (Baumol et al.

1982: 279-309). Statt dessen sind es sunk costs, also so genannte verlorene Kosten,

»which constitute the entry barrier that confers monopoly power« (Bailey 1982:

xxii). Da ein etablierter Monopolist aufgrund seiner irreversiblen Investitionen im

Wettbewerb seine Preise notfalls auf das Niveau der variablen Kosten senken wird,

so lautet die Argumentation, werden hohe verlorene Kosten einen neuen Anbie-

ter vom Einstieg in den Markt abschrecken (vgl. Fritsch et al. 1999: 201-205).

Kriterium für staatliche Intervention ist gemäß dieser Theorie nicht der Grad der

Abweichung vom Modell der vollkommenen Konkurrenz, sondern die Möglichkeit

für den Markteintritt, also contestability (Baumol et al. 1982: 466). Die Schlussfolge-

rung ist denn auch:

»if an industry is structurally contestable and is behaving accordingly, and

if, in addition, it has sustainable configurations available to it, and if none of

these involve any significant welfare problems, then that industry is best

left to its own devices with no government interference, even if it is com-

posed of a very small number of firms« (Baumol et al. 1982: 466).

Die Theorie der Bestreitbarkeit der Märkte impliziert auch ein striktes Verbot in-

terner Subventionen, weil »any cross subsidies are incompatible with sustainabili-

ty of prices« (ibid: 472).Einen Beitrag zum Problem der externen Effekte liefern Bau-

mol et al. nicht. Hier verweisen sie auf traditionelle Pigou-Steuer (ibid: 471).

Eine direkte Anwendung fand die contestability theory durch Professor Elizabeth

Bailey, die 1977 zum Commissioner bei der Civil Aeronautics Board (CAB) ernannt

wurde. Gemeinsam mit Panzar argumentierte sie, dass für den Stadt-zu-Stadt-

Markt im Flugwesen, trotz hoher Fixkosten und beträchtlicher Kostendegressio-

nen, die Existenz von potenzieller Konkurrenz ausreichend zur Verhinderung von

Monopolprofiten sei. Als Begründung für die contestability dieser Märkte führten

sie an, dass obwohl die Fluggesellschaften über hohe Fixkosten verfügen, diese

nicht »verlorene Kosten« darstellen. Ein Großteil ihres Kapitals bestünde nämlich

in Flugzeugen, die jederzeit mit nur geringen Kosten von einem Teilmarkt zum an-

deren transferiert werden können. Daraus folgt, dass selbst wenn eine Route nur

von einer Gesellschaft bedient wird, andere Fluggesellschaften, die über einen Ter-
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minal am jeweiligen Ende dieser Route verfügen, problemlos diesen Markt bedie-

nen könnten, falls Monopolprofite sichtbar werden (Bailey/Panzar 1981). Entspre-

chend plädierte Bailey für eine Liberalisierung des Markteintritts und -austritts im

Flugverkehr (Bailey 1981). Als allgemeines Prinzip für den Umgang mit dem Pro-

blem »verlorener Kosten« forderte sie:

»One way to avoid the exercise of monopoly power is to have the sunk

costs borne by a government … or by mandating that sunk costs be sha-

red by a consortium …, rather than to have the sunk costs incurred by the

firm that is supplying the services« (ibid: 179).

George Yarrow formulierte die zentralen theoretischen Einwänden gegen die

Theorie der Bestreitbarkeit der Märkte. Erstens beruhen die Kostenfunktionen, die

für die Existenz eines contestable Gleichgewichts notwendig sind, auf sehr restrik-

tiven Annahmen, die in den meisten Industrien nicht erfüllt sind. Zweitens werden

die Effizienzanforderungen dieser Theorie nur bei völliger Abwesenheit von sunk

costs befriedigt, was in der Realität kaum vorkommen wird. Drittens verändern

schon geringfügige Abweichungen von der contestability die Eigenschaften des

Gleichgewichts (Yarrow 1986: 343-344).

Allerdings sensibilisierte diese Theorie für den Umstand, dass sich nicht zuletzt

aufgrund technischer Veränderungen das Problem der Unteilbarkeiten im Laufe

der Zeit für eine Industrie entschärfen kann. Gleichwohl zeigte es sich bei der Um-

setzung dieser Einsicht, dass zur Verhinderung unfairer Abschreckungsstrategien

durch etablierte Anbieter, beispielsweise durch selektive Preissenkungen unter die

Durchschnittskosten, erhebliche staatliche Eingriffe notwendig sind (Vogel 1996,

siehe unten).

D E R  M A R K T  A L S  E N T D E C K U N G S P R O Z E S S

Eine sich auf Schumpeter und Hayek berufende Gruppe von Ökonomen sieht in

der paretianischen Wohlfahrtsökonomik ein ungeeignetes Mittel zur Rechtferti-

gung marktwirtschaftlicher Ordnung. Aus der Sichtweise der traditionellen Wohl-

fahrtsökonomie würde der konkrete Wirtschaftsablauf erscheinen »als ein Aus-

bund ‚externer Effekte‘, die korrigierende staatliche Eingriffe erheischen« (Streissler

1980: 39; s. auch Kirzner 1973, Hoppmann 1978; Schmidtchen 1979). Röpke be-

zeichnet die neoklassische Theorie sogar als eine Interventionswissenschaft (1980:

145). Zudem sei mit dem neoklassischen Instrumentarium die größere Effizienz der

Marktwirtschaft gegenüber der Planwirtschaft nicht zu beweisen, da Planung sich
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über Mengen (Planwirtschaft) oder über Preise (atomistisches Marktmodell) gleich

effizient durchführen lässt (Streissler 1980: 46; Lerner 1944). Als Ursache für die

mangelnde Eignung des neoklassischen Gleichgewichtsansatzes wird dessen sta-

tische Ausrichtung angesehen. Deshalb wird eine dynamische Betrachtung vorge-

schlagen, die den Markt im Hayek’schen Sinne als optimales Entdeckungsverfah-

ren charakterisiert: »Nicht in der Allokation gegebener Mittel auf gegebene

Zwecke, sondern in der Entdeckung neuer Mittel und neuer Zwecke liegt die Stär-

ke marktlicher Koordinationsprozesse« (Kurz 1985: 44). Diese dynamische Betrach-

tungsweise erfordert die Aufgabe einer Reihe von neoklassischen Marktannah-

men. Während aber die Transaktionskostenökonomik, trotz Aufgabe einiger An-

nahmen am Ideal der Pareto-Effizienz festhält, wird in der Theorie des Marktes als

Entdeckungsverfahren die Verletzung des Pareto-Prinzips zum wirtschaftlichen

Antriebsmotor, zur Quelle wirtschaftlichen Wachstums. Die »schöpferische Zer-

störung« erzeuge zwar keine Stabilität im Gleichgewichtszustand, dafür aber In-

novationen in Techniken und Märkten:

»Sie bringt Wirtschaftswachstum, Entwicklung zunehmend nachfragerech-

ter Produkte, langfristige Vollbeschäftigung im privatwirtschaftlichen Sek-

tor. Sie bringt nicht Preisniveaustabilität oder gar Stabilität einzelner Preise

und auch nicht jederzeitige Vollbeschäftigung« (Streissler 1980: 49; vgl.

Fritsch et al. 1999: 10).

Durch die Abkehr vom Pareto-Prinzip verlieren die externen Effekte ihre Relevanz

für die Rechtfertigung von staatlicher Regulierung. Externe Effekte in Form von In-

novationen, auch solche, die sich nicht pareto-neutral auswirken, sind im Gegen-

teil sogar erwünscht. Ebenso lässt sich aus der dynamischen Sichtweise kein

»natürliches Monopol« begründen, denn »natürliche Monopole sind im Marktpro-

zess aufgrund des technischen Fortschritts und ökonomischer Innovationen an-

greifbar. Die Monopolisten werden dadurch gleichsam zur effizienten Produktion

gezwungen, »die Prosperität des natürlichen Monopols ist der Keim für sein Ende«

(Soltwedel et al. 1986: 275). Kurz lässt immerhin dann ein »natürliches Monopol«

gelten, wenn »die technologischen Bedingungen eines Marktes so weit ausgereift

sind, dass die Zulassung von Wettbewerb keine Produkt- oder Prozessinnovatio-

nen erwarten lässt« (Kurz 1985: 45).

Der Verzicht auf den Maßstab der Pareto-Optimalität erweist sich somit als ein

geeignetes Mittel, Marktversagen nicht als Regel, sondern als Ausnahme erschei-

nen zu lassen. Mit diesem Verzicht geht aber auch einher, dass die Aussagen der

Theorie des Marktes als Entdeckungsverfahren nicht mit dem Instrumentarium der

Neoklassik verifiziert werden können. Darüber hinaus wird bestritten, dass es eine
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erfahrungswissenschaftliche Theorie gäbe, aufgrund derer die Voraussage von Ein-

zelergebnissen eines komplexen Prozesses wie des Marktprozesses möglich sei

(Hoppmann 1978: 21). Aus diesem Grunde werden unter Berufung auf Hayek nur

Musteraussagen für möglich gehalten: »Möglich ist nur die Mustervoraussage, dass

freier Wettbewerb, in dem es keine staatlich geschützten Monopole gibt, auch zu

den effizientesten Ergebnissen führt« (Kurz 1985: 44). Diese Art der Beweisführung

hat die neo-liberale Schule dem Vorwurf ausgesetzt, tautologisch zu argumentie-

ren (Gotthold 1981).

Das Argument vom Markt als Entdeckungsverfahren, das ordnungspolitische

Eingriffe überflüssig macht, beruht zudem auf der starken Annahme, dass im

Forschungs- und Entwicklungsstadium (F&E) geringe Marktzutrittsbarrieren

bestehen. Die etablierten Anbieter verfügen aber häufig aufgrund ihrer bishe-

rigen F&E-Aktivitäten über Kostenvorteile bei der Aneignung von neuem Wis-

sen (bzw. Schutz durch Patente). Ferner, selbst wenn der Einstieg in diesem Sta-

dium vor geringen Hürden steht, könnten hohe Marktzutrittsbarrieren im Be-

reich der Produktion bereits davon abhalten, den Einstieg in die F&E zu wagen

(Yarrow 1986: 345).

M A R K T TA U T O L O G I E

Im Rückblick werden die Strategien der Theoriebildung innerhalb der mainstream-

Ökonomie deutlich:

Das bei den Klassikern durchaus noch vorhandene Bewusstsein von den Gren-

zen der Leistungsfähigkeit des Markts verschwand aus den Modellkonstruktionen

der Neoklassik. Ihre Bemühungen gipfelten im Duality-Theorem, das eine Identität

von Pareto-Optimum und konkurrenzwirtschaftlichem Gleichgewicht postulierte.

Der Verzicht auf eine kardinale Nutzenmessung verringerte jedoch, wie die Dis-

kussion der Kompensationskriterien gezeigt hat, drastisch den wirtschaftpoliti-

schen Anwendungsbereich des Duality-Theorems. Darüber hinaus erwies sich der

Versuch eines modelltheoretisch exakten Nachweises für die Allokationseffizienz

des Marktes als konterproduktiv. Wird nämlich die restriktive Annahme von kon-

vexen, stetigen Kostenkurvenverläufen aufgegeben, d. h. werden die in der Realität

vorhandenen Kostendegressionen und Unteilbarkeiten der Produktionsgüter

ebenso anerkannt wie der öffentliche Charakter der meisten ökonomischen Trans-

aktionen, dann, so Bator, stellt Marktversagen die Regel und nicht die Ausnahme

dar.
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Diese mangelnde Realitätsnähe handelte der traditionellen Wohlfahrtsökonomik

den Vorwurf ein, eine Interventionswissenschaft zu sein: Jeglicher Staatseingriff

könnte mit ihren Kriterien begründet werden. Entsprechend nahm die Regulie-

rungstheorie, wie sie in der Folgezeit von Kahn vertreten wurde, nicht die »Reine

Theorie« zum Maßstab ihrer Kritik an staatlicher Regulierung, sondern existieren-

de Wettbewerbsmärkte. Aber auch mit diesem Vergleichsmaßstab konnten in vie-

len Fällen staatliche Korrekturen des Marktprozesses gerechtfertigt werden.

Zur Begründung weitergehender Deregulierungsmaßnahmen wurde deshalb

auf andere Theorien rekurriert. Als Weiterentwicklungen innerhalb des traditionel-

len Paradigmas erwiesen sich jedoch Konzepte wie das Coase-Theorem und die

Theorie der Bestreitbarkeit der Märkte gegenüber praxisbezogener Kritik als eben-

so anfällig. Deshalb gewann die liberale, Hayek’sche Denktradition wieder an Po-

pularität (s. Fritsch et al. 1999: 7). Ihr Verzicht auf die statische Gleichgewichtsana-

lyse und den exakten modelltheoretischen Beweis immunisiert sie gegen Prämis-

senkritik. Damit setzt sie sich aber dem Vorwurf aus, eine Behauptungswissen-

schaft zu sein, die tautologisch argumentiert: Der Markt ist effizient, weil er letzt-

lich immer effiziente Ergebnisse geliefert hat.

In der Regulierungs-Literatur wird heute vielfach ein pragmatischer Umgang mit

Marktversagen gepflegt,der einerseits dessen Existenz anerkennt und andererseits

eklatanten Fällen des Versagens mit möglichst marktkonformen Instrumenten zu

begegnen sucht (Viscusi et al. 2000; Fritsch et al. 1999). Die Eignung eines be-

stimmten Instrumentes zur Eindämmung von Marktversagen wird im Wesentli-

chen in Abhängigkeit von den Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls gesehen.

Fritsch et al. vermuten, »dass sich die besten Ergebnisse durch einen ‚intelligenten‘

Mix der verschiedenen Instrumente erreichen lassen.« (1999: 152) Aus dieser prag-

matischen Herangehensweise folgt jedoch im Umkehrschluss, dass die Überle-

genheit der Marktsteuerung nicht per se angenommen werden kann, sondern sich

im Einzelfall erweisen muss.

D E R E G U L I E R U N G S E R FA H R U N G E N

Seit in den späten 70er Jahren die ersten umfassenden Deregulierungsmaßnah-

men in den USA vollzogen wurden, konnten umfangreiche Erfahrungen hinsicht-

lich deren Auswirkungen gesammelt werden. Eine zentrale Erfahrung ist, dass sich

der Wettbewerb nicht natürlich herstellt, sondern dass es ausgefeilter Regeln be-

darf, damit ein Mindestmaß an Wettbewerb in Netzwerkindustrien gewahrt bleibt.

78



Ohne staatliche Bevorzugung können sich neue Anbieter nicht gegenüber den

alten Monopolunternehmen behaupten.Die Markteintrittsbarrieren müssen durch

staatliche Eingriffe gesenkt werden. In den ehemals regulierten Sektoren, in denen

eine größere Zahl an Anbietern vorhanden war, bildeten sich nach kurzen Phasen

verstärkten Wettbewerbs wieder Marktführer mit entsprechender Marktmacht in

den nationalen Märkten heraus. So weit es diesen Unternehmen allerdings noch

nicht gelang, international ihre Marktsegmente zu dominieren, blieb der Wettbe-

werb aufgrund des Auftretens der ausländischen Konkurrenz erhalten. Es stellt sich

jedoch die Frage, inwieweit dieser Wettbewerb letztlich zu einer Konzentration auf

globaler Ebene und damit zu seiner Abschaffung führt.

Entsprechend bedeutete die Deregulierung wirtschaftlicher Aktivitäten in der

Regel nicht die gänzliche Aufgabe staatlicher Aufsicht. Häufig fand lediglich eine

Verschiebung der Arenen der Regulierung statt, beispielsweise in der Telekommu-

nikationsindustrie vom Ministerium, das die Aufsicht über den staatsmonopolisti-

schen Betrieb führte, hin zu einer Regulierungsbehörde, die mit einem komplexen

Regelsystem und laufenden ad hoc-Entscheidungen die Grenzen zwischen den

etablierten und den neuen Anbietern zieht (Vogel 1996, siehe für Telekommuni-

kationsdienste in den USA Crandall/Hausman 2000).

Die empirische Bestätigung der contestable market-Theorie steht somit noch aus.

Mit Verweis auf den hohen Börsenwert neuer Anbieter für Telekommunikations-

dienste glaubten Robert Crandall und Jerry Hausman im Jahre 2000 allerdings,

dass auf staatliche Maßnahmen zu Gunsten von neuen Anbietern verzichtet wer-

den könnte. Da die Börse die Zukunftsaussichten neuer Anbieter positiv bewerte-

te und ihnen dadurch zugleich die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stell-

te, könnten diese sich auch ohne staatliche Unterstützung durchsetzen (Cran-

dall/Hausman 2000: 98). Nach dem Crash der Telekommunikationswerte im Laufe

des Jahres 2000 sehen allerdings die Möglichkeiten dieser Herausforderer deutlich

weniger günstig aus, zumal nicht ausgeschlossen werden kann, dass die vorange-

gangene positive Börsenbewertung durch die staatlichen Rahmenbedingungen

begünstigt wurde.

Crandall und Hausman zeigen selbst auf, dass seit der Entflechtung des privaten

Telefonmonopolisten AT&T die Gebühren für Ferngespräche zwar drastisch gefal-

len seien, doch ein großer Teil dieses Preisverfalls nicht der Konkurrenz, sondern

geringeren Kosten geschuldet sei, und zwar vor allem aufgrund geringerer Ver-

bindungsgebühren an die örtlichen Telefongesellschaften. Private Kunden würden

für Ferngespräche immer noch mehr als das doppelte der tatsächlichen Kosten für

ein Ferngespräche zahlen (Crandall/Hausman 2000: 77).
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Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa führte die Deregulierung des

Luftverkehrs weniger zu generellen Preissenkungen als vielmehr zu Änderun-

gen in der Produktpalette. Gerade im Fall des Luftverkehrs besteht weiter wett-

bewerbspolitischer Handlungsbedarf: Zum einen begünstigen die knappen

Abfertigungsplätze (slots) der Flughäfen Marktkonzentration. Zum anderen

schränken staatliche Beihilfen, aber auch privatwirtschaftliche Aktionen wie

Frequent-Flyer-Programme den Wettbewerb ein (Schultz/Weise, 2000: 40f.;

Card 1996; Woerz 1996).

Zumeist werden die Auswirkungen von Liberalisierungen auf Beschäftigte nicht

explizit untersucht. Allerdings finden sich in vielen Texten zur Begründung von De-

regulierungsmaßnahmen Hinweise auf die so genannten Renten, die die Beschäf-

tigten in diesen regulierten Industrien genießen konnten. So beispielsweise in

einer Studie der OECD zur Regulierungsreform in den USA, die darauf hinweist,

dass im Straßengüterfernverkehr vor der Deregulierung die Löhne bis zu 35-40 %

über den von vergleichbaren Arbeitskräften lagen (OECD 1999: 20).

Diese OECD-Studie räumt bei aller Betonung der positiven Auswirkungen von

Deregulierungsmaßnahmen ein, dass der Marktzutritt von nicht-gewerkschaftlich

organisierten Betrieben in den traditionell gewerkschaftlich organisierten Sekto-

ren zur Aufgabe von etlichen Schutzregeln beim Arbeitseinsatz führte, die die Fle-

xibilität und damit auch die Arbeitsproduktivität erhöht hätte (OECD 1999: 26). Die

darüber hinaus freigesetzten Arbeitskräfte seien aufgrund der Flexibilität des US-

amerikanischen Arbeitsmarktes rasch absorbiert worden, wobei die Studie mit

einer euphemistischen Formulierung darauf hinweist, dass dies mit Lohnkürzun-

gen einherging: »Rapid employment growth within sectors was supported by do-

wnward wage flexibility« (OECD 1999: 32; zur negativen Lohnentwicklung siehe

auch Card 1996). Die günstige Arbeitsmarktentwicklung in den USA in der zweiten

Hälfte der 90er Jahre wird in dieser Studie vornehmlich auf die Deregulierungs-

maßnahmen zurückgeführt (OECD 1999: 33). Eine solche monokausale Erklärung

wird dem Jobwunder-Phänomen keinesfalls gerecht (siehe Lang/Mayer/Scherrer

1999) und lässt eher auf Glaubenssätze schließen.

Auf die Bedeutung staatlicher Unterstützung des Wettbewerbs weisen auch die

von Frieder Naschold gezogenen Schlussfolgerungen aus der empirischen Aufar-

beitung der Erfahrungen mit Privatisierung traditionell öffentlicher Dienstleistun-

gen in den angelsächsischen Ländern:

»1. Für die effiziente und kundenorientierte Erfüllung öffentlicher Aufga-

ben ist ein wettbewerbsförderndes Umfeld erforderlich. 2. Hierfür ist eine

Komplementarität zwischen öffentlichem und privatem Sektor, nicht eine
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Monopolisierung der einen Produktionsform auf Kosten der anderen

bestandsnotwendig« (Naschold 1994: 382; vgl. Kolderie 1990).

Insgesamt fällt auf, dass in der wirtschaftswissenschaftlichen Debatte die Bedeu-

tung institutioneller Arrangements auf die Frage ihrer betriebswirtschaftlichen Ef-

fizienz reduziert wird. Andere Funktionen staatlicher Regulierung, wie z. B. sozialer

Ausgleich und die Schaffung politischer Partizipationsmöglichkeiten, werden aus-

geblendet bzw. für nicht wünschenswert erachtet. Die Verhinderung politischer

Partizipation und Gestaltungsmöglichkeiten ist sogar häufig ein zentrales Ziel der

Deregulierungsbefürworter. Beispielsweise argumentierte jüngst Paul Joskow in

Bezug auf die Versuche, in den späten 80er Jahren in Nordkalifornien Energiege-

winnung umweltfreundlicher zu gestalten: »One of the potential benefits of crea-

ting competitive decentralized markets for wholesale power is to bring these po-

liticized resource planning processes to an end« (Joskow 2000: 121).
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3 . D I E  R O L L E  D E U T S C H L A N D S  
I M  I N T E R N AT I O N A L E N  
D I E N S T L E I S T U N G S H A N D E L

Der kommerzielle Handel mit Dienstleistungen gilt als einer der dynamischsten

Wachstumsbereiche der Weltwirtschaft. Nach Angaben der WTO erreichte der

Dienstleistungshandel im Jahr 1999 einen Wert von 1,34 Billionen US-Dollar,

der Güterhandel wird mit 5,46 Bio. US-Dollar beziffert (WTO 2000). Dienstleis-

tungen machen demnach rund ein Fünftel des gesamten Welthandels aus. Da

die durch ausländische Niederlassungen erbrachten Dienstleistungen in den

Gastländern oftmals nicht routinemäßig erfasst werden, könnte ihr Anteil sogar

noch höher liegen. Ebenfalls verzerrt wird das Bild durch diejenigen Dienstlei-

stungen, die zwar nicht selbst grenzüberschreitend gehandelt werden, jedoch

als Vorleistungen in diverse Exportgüter eingehen. Dreiviertel der Dienstleis-

tungsexporte entfallen auf Industrieländer, das übrige Viertel verteilt sich recht

ungleich auf Entwicklungsländer. Größte Exporteure sind die Europäische

Union (574 Mrd. US-Dollar in 1999) und die USA (253,4 Mrd. US-Dollar). Der Aus-

landsreiseverkehr (Tourismus) und der Transport stellen dabei die bedeutsam-

sten Sektoren dar, ihre Umsätze machen 32,8 % bzw. 23 % des weltweiten

Dienstleistungshandels aus. Auf die übrigen kommerziell gehandelten Dienste

entfallen 44 % (WTO 2000a).

Der Dienstleistungsanteil am Welthandel gilt jedoch als relativ gering im Ver-

gleich zur stetig angewachsenen ökonomischen und beschäftigungspolitischen

Bedeutung des tertiären Sektors. Der Trend zur »Tertiarisierung«, also der Aufstieg

der Dienstleistungen zu Lasten des landwirtschaftlichen und industriell-gewerbli-

chen Sektors, schlägt sich sowohl in Industrieländern als auch in zahlreichen

Schwellenländern nieder. In den OECD-Staaten tragen Dienstleistungen mittler-

weile mit 60 bis 70 % zum Bruttoinlandsprodukt bei und beschäftigen 64 % aller

Arbeitnehmer (OECD 2000).

Nach Angaben der WTO belegt Deutschland 1999 bei den Dienstleistungs-

exporten mit 79,3 Mrd. US-Dollar den vierten Rang nach den USA, Großbritan-

nien und Frankreich (Anteil 5,9 %), bei den Importen den zweiten Rang nach

den USA mit einem Einfuhrwert von 132,8 Mrd. US-Dollar (Anteil 9,9 %) (WTO

2000a).
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Tabelle 1: Deutschlands Position im internationalen Dienstleistungsverkehr

Exporte Wert (Mrd. Anteil ( %) Importe Wert (Mrd. Anteil ( %)

US-Dollar) US-Dollar)

USA 253,4 18,8 USA 180,4 13,4

Ver. Königreich 101,5 7,5 Deutschland 132,8 9,9

Frankreich 82,6 6,1 Japan 114,2 8,5

Deutschland 79,3 5,9 Ver. Königreich 81,4 6,0

Italien 61,2 4,5 Frankreich 63,1 4,7

Japan 60,3 4,5 Italien 58,4 4,3

Niederlande 54,2 4,0 Niederlande 47,5 3,5

Spanien 53,0 3,9 Kanada 38,5 2,9

Belgien/Lux. 39,0 2,9 Belgien/Lux. 36,6 2,7

Hongkong/China 34,9 2,6 China 30,7 2,3

EU 574,0 42,6 EU 561,0 41,7

Welt 1350,0 100,0 Welt 1345,0 100,0

(Quelle: WTO, International Trade Statistics 2000)

D I E  D E U T S C H E  D I E N S T L E I S T U N G S B I L A N Z

Seit Jahren weist Deutschland einen hohen negativen Saldo beim Dienstleis-

tungshandel aus, während andere Länder wie die USA, Großbritannien oder Frank-

reich meist Überschüsse erzielen. Nach der Zahlungsbilanzstatistik der Bundes-

bank hat sich das deutsche Defizit der Dienstleistungsbilanz seit 1990 kontinuier-

lich vergrößert und beträgt im Jahr 2000 rund 55,4 Mrd. Euro (vgl.Tabelle 2 und 3).

Das Defizit in der Dienstleistungsbilanz vermag Deutschland jedoch durch die tra-

ditionell hohen Überschüsse beim Güterhandel mehr als auszugleichen.

Tabelle 2: Dienstleistungsbilanz 2000 

Einnahmen Ausgaben Saldo

Mrd. E Mrd. E Mrd. E

Reiseverkehr 19,130 51,130 – 32,000

Transportleistungen 21,443 28,263 – 6,820

Transithandelserträge 7,236 3,026 + 4,211
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Versicherungsdienstleistungen 2,280 1,600 + 0,681

Finanzdienstleistungen 4,455 3,599 + 0,856

Übrige DL 36,374 58,687 – 22,313

DL insgesamt 90,919 146,305 – 55,386

(Quelle: Deutsche Bundesbank 2001, Zahlungsbilanz nach Regionen, Statistische Sonderveröffentlichung
11, Juli 2001, Frankfurt a. M.)

Tabelle 3: Übrige Dienstleistungen 2000

Einnahmen Ausgaben Saldo

Patente, Lizenzen 3,075 5,946 – 2,871

Forschung & Entwicklung 4,219 4,315 – 0,096

Ingenieur-DL, sonst. techn. DL 2,786 4,177 – 1,391

EDV-Leistungen 4,025 4,833 – 0,808

Bauleistungen, Montagen 3,752 4,099 – 0,374

Regiekosten 2,148 4,181 – 2,033

Sonstige Dienstleistungen:

Kaufmännische DL 3,330 5,965 – 2,635

Werbe- und Messekosten 1,193 3,953 – 2,760

Kommunikations-DL 1,558 3,411 – 1,854

Filmgeschäft 0,217 3,494 – 3,277

Entgelte für sonst. selbst. Tätigkeit 0,895 3,490 – 2,594

Regierungsleistungen 3,694 1,545 + 2,149

Verschiedene DL 5,374 8,273 – 2,900

(Quelle: Deutsche Bundesbank 2001a, Zahlungsbilanzstatistik, Statistisches Beiheft zum Monatsbericht 3,
Juli 2001, Frankfurt a.M.)

Einschränkend muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass der internatio-

nale Dienstleistungshandel statistisch generell schlecht erfasst wird. So sind fol-

gende Bereiche in den in Tabelle 2 und 3 wiedergegebenen Zahlen der Dienstleis-

tungsbilanz nicht enthalten:

die durch Auslandsniederlassungen deutscher Unternehmen erbrachten Dienste,

Dienste, die als Vorleistungen in Güterexporte eingegangen sind, die sog. indi-

rekten Dienstleistungsexporte,

sowie Dienste, die durch natürliche Personen im Ausland erbracht werden.

Diese tauchen in der deutschen Zahlungsbilanz unter Erwerbseinkommen und

privaten Übertragungen auf.
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Das größte Gewicht in der deutschen Dienstleistungsbilanz hat der Reiseverkehr,

der auch der entscheidende Faktor für das deutsche Defizit ist (Saldo 2000: – 32

Mrd. Euro). Deutschland weist beim Auslandsreiseverkehr weltweit den höchsten

Negativsaldo aus. Mehr als ein Drittel der deutschen Dienstleistungsimporte be-

treffen Auslandsreisen, auf der Einnahmenseite belaufen diese sich lediglich auf

ein Fünftel. Das Defizit in diesem Bereich, es macht 57,8 % des Gesamtdefizits im

Jahr 2000 aus, kann jedoch nicht als Beleg für eine Wettbewerbsschwäche inter-

pretiert werden. Hier kommen die natürlichen Vorteile der von deutschen Urlau-

bern angesteuerten Reiseziele zum Tragen. Der zweitwichtigste Bereich sind die

Transportleistungen, die wiederum eng mit dem Warenhandel verknüpft sind. Die

Einnahmen aus Transportleistungen für ausländische Kunden machten annähernd

ein Viertel der gesamten deutschen Dienstleistungsumsätze aus, der Anteil an den

weltweiten Transporteinnahmen beträgt 7 %. Damit gehört Deutschland neben

den USA, Japan, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien zu den wich-

tigsten Anbietern in diesem Bereich. Besonders stark expandierten die Einnahmen

bei der Personenbeförderung im Luftverkehr. Das Defizit im Transportsektor wird

vor allem auf steigende Zahlungen an das Ausland im Frachtverkehr und eine ver-

gleichsweise schwächere Position beim Seeverkehr zurückgeführt.

Die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen haben international eine dyna-

mische Entwicklung durchlaufen und stark an Gewicht gewonnen. Die Einnahmen

der G7-Staaten aus den Export von Finanzdienstleistungen sind mit einer durch-

schnittlichen Jahresrate von 7 % gewachsen. Daran haben die USA und Großbri-

tannien mit 40 % bzw. 30 % den größten Anteil. Die Einnahmen deutscher Finanz-

institute machen nur ca. 10 % aus, allerdings sind sie in den letzten Jahre mit einer

durchschnittlichen Jahresrate von 22 % gewachsen. Die deutschen Ausgaben für

ausländische Finanzdienstleistungen sind mit 30 % noch etwas stärker gewachsen;

der deutsche Anteil an den weltweiten Einfuhren beträgt 14 %. Sowohl bei den Fi-

nanz- als auch bei den Versicherungsdienstleistungen weist Deutschland noch

einen Überschuss aus, der aufgrund des stärkeren Ausgabenwachstums allerdings

schrumpft. Annahmen über die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Finanzinsti-

tute können aufgrund dieser Zahlen aber kaum getroffen werden, da die über Aus-

landstöchter bzw. Filialen vertriebenen Produkte nicht erfasst sind. Die deutschen

Institute sind mit fast 680 Töchtern oder Zweigstellen im Ausland vertreten.

Besondere Aufmerksamkeit wird den verschiedenen technischen Dienstleistun-

gen geschenkt, also dem Patent- und Lizenzverkehr mit dem Ausland, den gren-

züberschreitenden Zahlungen für Forschung und Entwicklung sowie den Ingeni-

eur- und Datenverarbeitungsleistungen. Schon seit Mitte der 80er Jahre weist die
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deutsche Dienstleistungsbilanz in diesen Bereichen Defizite auf, während Anbie-

ter aus den USA und Japan führende Marktstellungen einnehmen. Bei Patenten

und Lizenzen liegen die Umsatzanteile der USA bei 50 %, Japans bei 16,5 %, Groß-

britanniens bei 13 % und Deutschlands bei 8 %. Der Negativsaldo beim Patent-

und Lizenzverkehr wird aber auch auf interne Verrechnungszahlungen von aus-

ländischen Tochterunternehmen in Deutschland an ihre Konzernmütter im Aus-

land zurückgeführt. Insgesamt belief sich das deutsche Defizit bei den technischen

Dienstleistungen im Jahr 2000 auf rund 5 Mrd. Euro.

Im Bereich der Bauleistungen und Montagen haben sich die Zahlungsbilanz-

überschüsse seit Mitte der 80er Jahre mittlerweile in ein leichtes Defizit verwan-

delt. Während noch bis zum Beginn der 90er Jahre deutsche Baufirmen mit Auf-

trägen aus Entwicklungs- und OPEC-Ländern relativ hohe Netto-Einnahmen erzie-

len konnten, stagnieren die Umsätze seither. Im Gegenzug stiegen aber die Aus-

gaben deutscher Baufirmen im Ausland. Dies wird u. a. auf den Einsatz von Sub-

unternehmern zurückgeführt, der den Firmen von Seiten der Importstaaten zur

Auflage gemacht werde. Während das Auslandsbaugeschäft im Jahr 1986 noch

einen positiven Saldo von 3 Mrd. DM erzielte, wird im Jahr 2000 ein Defizit von 

370 Mio. Euro verzeichnet.

Auch bei den in ihrer Bedeutung zunehmenden Werbe-/Messe- und Kommuni-

kationsdienstleistungen ist Deutschland stärker als Nachfrager denn als Anbieter

aufgetreten. Besonders schwach ist die Position beim internationalen Filmgeschäft,

das durch die US-amerikanische Film- und Fernsehindustrie dominiert wird. Den

recht bescheidenen Einnahmen von 217 Mio. Euro stehen Ausgaben von rund 

3,5 Mrd. Euro entgegen. Die Zahlungen an ausländische Anbieter sind in allen drei

Sektoren während der 90er Jahre kontinuierlich angestiegen. Das deutsche Defizit

beläuft sich hier im Jahr 2000 auf annähernd 8 Mrd. Euro.

Noch 1990 verzeichnete die deutsche Dienstleistungsbilanz einen Einnahmeü-

berschuss bei den Regierungsleistungen von über 19 Mrd. DM. Dieser resultierte

zum größten Teil aus dem Verkauf von Leistungen an die in Deutschland statio-

nierten alliierten Streitkräfte. Nach dem Truppenabzug während der 90er Jahre 

reduzierte sich dieser Überschuss aber zusehends und belief sich im Jahr 2000 nur

noch auf knapp 2,2 Mrd. Euro (Deutsche Bundesbank 2000).

Zusammenfassend lässt sich das über die Jahre zugenommene Defizit der deut-

schen Dienstleistungsbilanz im Wesentlichen auf die Zunahme des Auslandsreise-

verkehrs und den Rückgang bei den Regierungsleistungen zurückführen. Inner-

halb des Dienstleistungsbereichs existieren allerdings sehr große Unterschiede

und Entwicklungsdynamiken.In den traditionellen Bereichen wie Reise,Transport und
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Handel werden kaum neue Wachstumsimpulse erwartet. Anders hingegen werden

die Aussichten für die dynamischeren Sektoren der technischen,kaufmännischen und

anderen unternehmensbezogenen Leistungen eingeschätzt. Ob die deutsche Servi-

ce-Industrie aber an den Wachstumsaussichten dieser Bereiche partizipieren kann,

wird angesichts eines vergleichsweise geringen Internationalisierungsgrades und der

deutlichen Zahlungsbilanzdefizite bezweifelt (Deutsche Bundesbank 2000).

Z I E L R E G I O N E N  D E U T S C H E R  D I E N S T L E I S T U N G S E X P O R T E

Rund die Hälfte der deutschen Dienstleistungsexporte gingen im Jahr 2000 in die Län-

der der Europäischen Union, ein knappes Drittel in andere Industrieländer innerhalb

und außerhalb Europas. Die Reformstaaten Mittel- und Osteuropas sowie die Ent-

wicklungsländer nehmen rund 18 % der deutschen Service-Exporte auf. 56 % der

deutschen Dienstleistungsimporte stammen aus der EU, 25 % aus den übrigen Indus-

trieländern und wiederum 18 % aus Reform- und Entwicklungsländern.

Der Dienstleistungshandel Deutschlands mit den Ländern der Europäischen

Währungsunion EWU hat in den letzten Jahren deutlich langsamer zugenommen

als der Warenverkehr. Wichtigster Posten ist auch hier der Tourismusverkehr. Etwa

die Hälfte der deutschen Dienstleistungsausgaben an die EWU-Länder entsteht im
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Tourismus. Am höchsten sind die Zahlungen an die klassischen Urlaubsländer Ita-

lien, Spanien und Österreich. Hinzu kommt ebenfalls ein deutscher Ausgaben-

überschuss beim zweitwichtigsten Posten, den Transportleistungen. Der Anteil der

Einnahmen im Dienstleistungsverkehr am gesamten Außenhandel mit der EWU

liegt seit 1993 unverändert bei rund 11 %; für Dienstleistungsausgaben lautet die

entsprechende Relation 22 % (1999). Es wird erwartet, dass die mit Einführung des

Euro steigende Transparenz zu einer weiteren Intensivierung des Handels, insbe-

sondere im Dienstleistungsbereich, beitragen wird (Lahmann/Gordaliza 2001).

Der Anteil der Dienstleistungen an der gesamten Ausfuhr (Waren und DL) ist

in Deutschland vergleichsweise niedrig und bewegte sich in den 90er Jahren

zwischen 12 und 15 %. In den USA oder in Großbritannien beliefen sich diese

Werte auf 25 bis 30 %. Der niedrige Anteil der Dienstleistungen an den Ge-

samtausfuhren kontrastiert deutlich mit ihrem hohen Beitrag zur Wertschöp-

fung. Diese Diskrepanz gilt in unterschiedlichem Ausmaß für alle Industrielän-

der (vgl. Tabelle 4).

Tabelle 4: G7-Dienstleistungsquoten 1998

Anteile an der Ausfuhr Anteile am BIP

in Prozent

Großbritannien 26,9 67

USA 26,0 74

Frankreich 21,7 72

Italien 21,6 66

Japan 13,7 63

Deutschland 12,8 64

Kanada 12,4 71

Welt 19,6 67

(Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft 2000)

Die Diskrepanz zwischen dem hohen Anteil der Dienstleistungen am Bruttoin-

landsprodukt und ihrem vergleichsweise niedrigen Anteil am internationalen Han-

del kann jedoch weder als ausreichender Beleg der stärkeren Binnenorientierung

der Dienstleistungserbringung noch – etwa im Falle Deutschlands – eindeutig als

Wettbewerbsschwäche interpretiert werden. Bei Berücksichtigung ausländischer

Direktinvestitionen sowie der als Vorleistungen in die Güterproduktion eingehen-

den Dienste ergibt sich ein etwas anderes Bild.
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S E R V I C E S  U N D  A U S L Ä N D I S C H E  D I R E K T I N V E S T I T I O N E N

Für viele Service-Unternehmen ist die Niederlassung im Ausland eine notwendige

Voraussetzung für die Markterschließung. Dies gilt in besonderem Maße für Ban-

ken, Versicherungen und diverse Anbieter unternehmensbezogener Dienste. Nach

Angaben von UNCTAD wuchsen die ausländischen Direktinvestitionen in den 90er

Jahren stark an und erreichten 1999 einen Wert von 800 Mrd. US-Dollar. Für 2000

wird das Überschreiten der Grenze von einer Billion US-Dollar erwartet (UNCTAD

2001). Die rasant angestiegenen ausländischen Direktinvestitionen fließen mittler-

weile zu mehr als 50 % in die Dienstleistungsindustrie. Im internationalen Vergleich

nahmen deutsche Unternehmen 1998 den dritten Rang bei den ausländischen Di-

rektinvestitionen nach der Konkurrenz aus den USA und Großbritannien ein. Der

von deutschen Konzernen gehaltene Bestand belief sich auf 9,1 % der weltweiten

Auslandsinvestitionen. Im Jahr 1999 hielten deutsche Unternehmen unmittelbare

und mittelbare Direktinvestitionen im Ausland mit einem Gesamtwert von 405

Mrd. Euro, wobei davon 213 Mrd. Euro in ausländischen Dienstleistungssektoren in-

vestiert sind (Deutsche Bundesbank 2001a, 40). Die deutschen Auslandsinvestitio-

nen werden gleichfalls zu mehr als der Hälfte von hiesigen Dienstleistungsunter-

nehmen getätigt, annähernd zwei Drittel des Auslandsbestands befindet sich

dabei im Besitz von Beteiligungsgesellschaften (vgl. Tabelle 5).

Tabelle 5: Ausländische Direktinvestitionen nach Wirtschaftszweigen deutscher 

Investoren 1999, in Mrd. Euro

Beteiligungsgesellschaften 139,246

Kreditinstitute 54,566

Versicherungsgewerbe 14,668

Handel; Instandh. und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgütern 9,957

Private Haushalte 5,297

Dienstleistungssektoren insgesamt 223,734

Alle Wirtschaftszweige 405,393

Quelle: Deutsche Bundesbank 2001b, Kapitalverflechtung mit dem Ausland, Statistische Sonderveröffent-
lichung 10, Mai 2001

Die hohe Bedeutung der Beteiligungsgesellschaften ist auf steuerliche Vergünsti-

gungen für das Konstrukt der Holdings zurückzuführen. Die Aktivitäten von Un-

ternehmen, die sich das Dach einer Holdinggesellschaft geben, erscheinen in der
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Statistik als Dienstleistung, unabhängig davon, ob die Unternehmen im tertiären

oder verarbeitenden Bereich engagiert sind. Insofern ist der Dienstleistungsanteil

bei den Direktinvestitionen deutlich niedriger zu veranschlagen. Jenseits der Hol-

dinggesellschaften sind vor allem Banken und Versicherungen sowie der Handel

im Ausland präsent. Über die Hälfte der deutschen Dienstleistungsinvestitionen

finden in der EU statt, ein Drittel in weiteren Industrieländern, nur rund 10 % fließen

in Entwicklungs- und Schwellenländer. Dabei wird die Investition in ausländische

Dienstleistungssektoren allerdings nicht nur von deutschen Service-Unternehmen

vorgenommen, sondern auch von Industrieunternehmen (Schultz/Weise 2000: 33).

Neben der Notwendigkeit des unmittelbaren Kundenkontakts bei vielen Dienst-

leistungen sind weitere Gründe für die dynamische Entwicklung ausländischer Di-

rektinvestitionen zu berücksichtigen. So der Trend vieler global tätiger Unterneh-

men zu internationaler Arbeitsteilung und dem Outsourcing bestimmter Vorleis-

tungen. Hinzu kommen als Voraussetzungen die Liberalisierung und Deregulie-

rung der Finanz- und Kapitalmärkte sowie vielfach der nationalen Investitionsre-

gelungen. Für die Bundesrepublik am bedeutsamsten ist die Vollendung des eu-

ropäischen Binnenmarktes, der sowohl die ausländischen Direktinvestitionen

deutscher Banken und Versicherungen stimulierte als auch die Investition auslän-

discher Unternehmen in Deutschland.

Nach Angaben der Bundesbankstatistik beschäftigten die von deutschen Investo-

ren im Ausland betriebenen Dienstleistungsunternehmen im Jahr 1999 rund

1.370.000 Personen. Mehr als die Hälfte, 774.000 Personen, werden in Handelsunter-

nehmen beschäftigt, danach folgen Verkehr/Nachrichtenübermittlung (223.000) so-

wie das Kredit- und Versicherungsgewerbe (175.000). Aufgrund der international ver-

breiteten Beschränkungen für die Ausländerbeschäftigung, ist davon auszugehen,

dass von den im Ausland beschäftigten Personen nur ein relativ kleiner Teil aus

Deutschland stammt, zumeist das Führungspersonal. Die Mehrheit der Beschäftigten

dürfte aus den Gastländern stammen.Entsprechend werden auch die in Deutschland

investierenden Unternehmen hauptsächlich hiesige Arbeitskräfte beschäftigen. Im

Jahr 1999 waren dies 713.000 Personen (Deutsche Bundesbank 2001b).

W E T T B E W E R B S P O S I T I O N

Da die Datenlage für die Analyse der Exportorientierung und Internationalisierung

von deutschen Dienstleistungen amtlicherseits dürftig ist, sind in den letzten Jah-

ren etliche Studien in Auftrag gegeben worden, die mit unterschiedlichen Metho-
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den den Stand und das Potenzial für Dienstleistungen in Deutschland analysieren.

Diesen kann entnommen werden, dass die in den amtlichen Statistiken notierte

Exportquote der Dienstleistungsunternehmen (ohne Handel und Verkehr) von nur

1,6 % des Produktionswertes (1993, gegenüber 25 % im Durchschnitt des verar-

beitenden Gewerbes; Gornig/von Einem, 2000: 58) die Bedeutung der Dienstleis-

tungen für den deutschen Außenhandel nicht recht wiedergibt.Weit größer sei das

Gewicht der Dienstleistungen, die als Vorleistungsbezüge in der Warenausfuhr ent-

halten sind. Laut den vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) vor-

genommenen Input-Output-Berechnungen haben Dienstleistungen »an der von

der deutschen Ausfuhr erzeugten Wertschöpfung einen Anteil von 41 Prozent; bei

der damit verbundenen Beschäftigung sind es gut 36 Prozent und bei der Brutto-

produktion gut 30 Prozent« (Schultz/Weise, 2000: 31). Obgleich insgesamt die

Dienstleistungsbilanz seit Jahren einen negativen Saldo zu verzeichnen hat, kann

es deshalb dennoch sein, dass in den Jahren mit einem hohen Überschuss im Wa-

renhandel die deutschen Unternehmen mit Dienstleistungen einen Überschuss im

Außenhandel erzielt haben (Stille 2000: 9).

Langfristig kann allerdings die Bindung von Dienstleistungen an Waren deren

Wachstumschancen in Frage stellen, da anzunehmen ist, dass auch weiterhin der

Warenexport langsamer als der weltweite Dienstleistungsexport wächst. Im Ver-

gleich insbesondere zu den angelsächsischen Ländern ist nämlich das eigenstän-

dige Exportprofil der Dienstleistungen in Deutschland noch schwach ausgebildet

(Stille 2000: 10; vgl. Baethge et al. 1999: 24-25). Das hohe Potenzial für den genui-

nen internationalen Dienstleistungshandel zeigt sich jetzt schon im überregiona-

len Handel mit Dienstleistungen innerhalb von Nationalstaaten, der an der regio-

nalen Konzentration bestimmter Dienstleistungsunternehmen sichtbar wird 

(Gornig/von Einem, 2000: 66-67).

Deutsche Anbieter im Dienstleistungssektor haben eine besonders starke inter-

nationale Wettbewerbsstellung bei Bauleistungen,Versicherungen, Schifffahrt und

im Bereich der Häfen. Gute Chancen werden ihnen im Bereich der Kommunikati-

on und einigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen eingeräumt. Eine ver-

gleichsweise schwache Stellung nehmen sie im Bereich der Unterhaltung, bei per-

sönlichen und kulturellen Diensten, beim Verkauf von Patenten und Lizenzen

sowie auch bei etlichen Finanzdienstleistungen ein (Schultz/Weise 2000: 27-28;

Barth 1998: 39). Die vorteilhaften institutionellen Rahmenbedingungen in einigen

Dienstleistungsmärkten, die zu den komparativen Vorteilen deutscher Unterneh-

men gezählt werden können (Barth 1998: 74), stehen ausländischen Unternehmen

bei offenen Märkten ebenso zur Verfügung. Im Finanzsektor können sie beispiels-
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weise ebenso gut vom breiten Angebot gut qualifizierter Arbeitskräfte, vom aus-

reichend großen Inlandsmarkt, vom hohen Maß an Rechtssicherheit, von einer 

effizienten Bankenaufsicht und einem hohen Sparaufkommen profitieren. Der Er-

folg angelsächsischer Investmenthäuser scheint dies zu belegen.

Dass ein großer Pool an hochqualifizierten Arbeitskräften nicht automatisch ein

Standortvorteil für deutsche Unternehmen ist, zeigt sich insbesondere im Bera-

tungswesen für Unternehmen. Der Aufbau international leistungsfähiger Unter-

nehmensdienstleistungen war bis in die 90er Jahre maßgeblich durch die Expan-

sion ausländischer Beratungsunternehmen geprägt. Für den Aufbau eines inter-

nationalen Niederlassungsnetzes fehlte den deutschen Unternehmensberatern

auch in den folgenden Jahren die Kapitalbasis, sodass sich die meisten einem be-

reits bestehenden internationalen Netz von Beratungsunternehmen mit Hauptsitz

in einem anderen Land anschlossen. Der Exportanteil innerhalb dieser Netze ist re-

lativ gering (Gornig/von Einem 2000: 51-53).

Die Stärke der deutschen Industrie und ihr wirtschaftlicher Erfolg auf den Aus-

landsmärkten wird umgekehrt aber auch als ein Grund für die relative Schwäche

der deutschen Position vor allem bei den unternehmensnahen und technischen

Dienstleistungen angesehen. Die Stärke der Industrie hat mit dafür gesorgt, dass

deutsche Dienstleister erst vor wenigen Jahren eine intensivere Internationalisie-

rung begonnen haben. Hiermit eng verknüpft ist, dass auch der Trend zum Out-

sourcing von bisher in Industrieunternehmen erbrachten Leistungen in den USA

oder Großbritannien wesentlich früher begonnen hat. So wurden angelsächsische

Unternehmen bei ihrer internationalen Expansion schon sehr früh durch einhei-

mische Unternehmensdienstleister, z. B. aus dem Finanzsektor, begleitet (Krämer

2000: 228). Viele erfolgreiche Service-Unternehmen sind gerade durch Ausgrün-

dung aus größeren Industrie-, aber auch aus Dienstleistungsunternehmen ent-

standen, darunter auch vormals öffentliche Unternehmen z. B. des Energie- oder

Telekommunikationssektors.

Die Stärke qualitativ gehaltvoller Dienstleistungen in Deutschland, nämlich

ihre enge Verbundenheit mit der industriellen Exportwirtschaft, stellt folglich

beim zunehmenden Trend zur Spezialisierung und Ausgliederung von unter-

nehmensnahen Dienstleistungen einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den

auf den spezialisierten Märkten bereits etablierten eigenständigen Unterneh-

men aus dem Ausland dar (Schultz/Weise 2000: 36; Baethge et al. 1999: 17). Ent-

sprechend gering werden die Exportchancen für deutsche unternehmensnahe

Dienstleister bei einer weiteren internationalen Liberalisierung dieser Märkte

eingeschätzt. Eine Untersuchung des DIW kommt zu dem Schluss: »die Vermu-
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tung, dass deutsche Beratungsgesellschaften bei ausgewählten Wissens- und

Hochtechnikdienstleistungen einen Wettbewerbsvorsprung haben, der zuneh-

mende Dienstleistungsexporte in die westlichen Industrieländer der Europäi-

schen Union erwarten lässt, hat sich in der Befragung nicht bestätigt« (Gor-

nig/von Einem 2000: 70; vgl. Stille 2000: 16).

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Wettbewerbspositionen deutscher Dienst-

leister kann somit nicht davon ausgegangen werden, dass die deutsche Dienstleis-

tungsbranche insgesamt überproportional von einer weiteren Liberalisierung der

Dienstleistungsmärkte profitieren würde. Wahrscheinlicher ist, dass eine begrenz-

te Zahl an Sektoren beziehungsweise Unternehmen erfolgreich sein werden.

Gleichwohl müssen deshalb nicht die allgemein erwarteten Spezialisierungsge-

winne im Sinne der Theorie der komparative Kosten ausbleiben, doch die weniger

eindeutigen Vorteile sollten den Blick für die mit den Liberalisierungsstrategien

einhergehenden Kosten schärfen.

B E S C H Ä F T I G U N G

In Deutschland erwies sich schon seit der Wiederaufbauphase nach dem 2. Welt-

krieg der Dienstleistungsbereich als der stärkste Beschäftigungsmotor und macht

heute ca. 64 % der Erwerbstätigen aus. Der Anteil erwerbstätiger Frauen ist dabei

im Dienstleistungsbereich überdurchschnittlich hoch (vgl. Tabelle 6).

Tabelle 6: Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen 2000, in Tausend

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 987

darunter Frauen 348

Produzierendes Gewerbe 12 102

darunter Frauen 2 827

Dienstleistungen 23 514

darunter Frauen 12 703

Erwerbstätige insgesamt 36 604

darunter Frauen 15 924

Quelle: Statistisches Bundesamt 2001

Im internationalen Vergleich weist Deutschland eine etwas geringere Dienstleis-

tungsbeschäftigung aus als andere Industrienationen (Ausnahme: Japan), ein Be-
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fund, der als Beleg einer vermuteten deutschen »Dienstleistungslücke« ins Feld ge-

führt wurde (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 7: Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor an 

allen Erwerbstätigen 1997

Dienstleister in Erwerbstätige insg. in Anteil des Dienst-

1000 1000 leistungssektors in %

Deutschland 22.132 35.540 62,27

Frankreich 15.388 22.015 69,90

Großbritannien 18.993 26.785 70,91

USA 95.069 129.558 73,38

Japan 40.375 65.568 61,58

Quelle: Statistisches Jahrbuch für das Ausland 1999 

Allerdings verschiebt sich das Bild, wenn die Erwerbstätigen nach ihren tatsächli-

chen Tätigkeiten untergliedert werden. Denn ein großer Teil der im verarbeiten-

den Gewerbe Deutschlands Beschäftigten verrichtet Dienstleistungstätigkeiten,

was als »Tertiarisierung des sekundären Sektors« beschrieben wird. Das Deutsche

Institut für Wirtschaftsforschung stellte einen Vergleich der Dienstleistungsbe-

schäftigung zwischen den USA und Deutschland für das Jahr 1996 an, wobei die

Beschäftigten nach ihren Tätigkeiten und nicht nach dem Produktionsbereich

gruppiert wurden. Demnach übten in den USA 76 % und in Westdeutschland 

74 % der Beschäftigten Dienstleistungstätigkeiten aus (Schultz/Weise 2000). Eine

»Dienstleistungslücke« Deutschlands, gemessen an Dienstleistungsanteilen an der

Gesamterwerbstätigkeit, lässt sich im Vergleich auch zu anderen Industriestaaten

nicht belegen. Vielmehr wird konstatiert, dass Deutschland womöglich eher an

einer Erwerbstätigkeitslücke leide, die entsprechend des in allen Industrieländern

recht ähnlich verlaufenden Strukturwandels als unausgeschöpftes Dienstleis-

tungspotenzial interpretierbar sei (Baethge et al. 1999: 18).

Während bis in die 80er Jahren hinein der Dienstleistungssektor den Be-

schäftigungsabbau in anderen Bereichen mehr als ausgleichen konnte, gelingt

ihm dies seitdem nicht mehr (Zimmermann 2000: 78). Die lange vorherrschen-

de Annahme, Dienstleistungen seien relativ resistent gegenüber Rationalisie-

rung, wird zunehmend widerlegt. Die Anwendung neuer Informations- und

Kommunikationstechnologien, die zugleich auch die Standortgebundenheit

der Leistungserbringung in vielen Bereichen überwinden hilft, schafft neue Ra-
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tionalisierungspotenziale. Zugleich sind in vielen Service-Bereichen organisa-

torische Umstrukturierungen möglich und vielfach auch schon realisiert wor-

den. Als relativ offen erscheint daher nur, bis zu welchem Grad Dienstleistungs-

tätigkeiten in den verschiedenen Sektoren rationalisierbar sind. Hinsichtlich

der Beschäftigung und der möglichen Rationalisierbarkeit gibt es jedoch keine

einheitliche Entwicklung des Dienstleistungsbereichs. Vielmehr bedarf es der

Analyse der jeweiligen sektorspezifischen Entwicklungsdynamiken und deren

Interdependenzen. Dazu ist gegenwärtig aber noch kaum gesichertes Wissen

vorhanden. Doch wird insbesondere im Bank- und Versicherungsgewerbe

sowie bei der Nachrichtenübermittlung ein Rationalisierungsschub erwartet.

Dieser wird vor allem Routineaufgaben erfassen, sodass sich auch im Dienst-

leistungssektor die Beschäftigungsaussichten für Geringqualifizierte ver-

schlechtern werden. Entsprechend steigt der Anteil atypischer Beschäfti-

gungsformen, sog. Nonstandard Work Arrangements, an der Gesamtbeschäfti-

gung. Die Zunahme flexibilisierter Erwerbsstrukturen wie Teilzeitarbeit, ge-

ringfügige oder befristete Beschäftigung, Mehrfachbeschäftigung und Schein-

selbstständigkeit ist besonders ausgeprägt bei den Dienstleistungen. (Baethge

et al. 1999: 4-22).

Während die Beschäftigungseffekte der Tertiarisierung vielfältig analysiert

wurden, fehlen entsprechende systematische Studien für den internationalen

Dienstleistungshandel (Barth 1998: 43; vgl. Kap. 2 »Empirische Untersuchungen

der Liberalisierungsauswirkungen«). Für Deutschland liegen allerdings Input-

Output-Rechnungen zur Exportorientierung der Dienstleistungsbeschäftigung

vor. Während die Zahl der von der Ausfuhr abhängigen Warenproduzenten

vergleichsweise konstant geblieben ist, stieg die Zahl der für die Ausfuhr täti-

gen Dienstleister seit Anfang der 80er Jahre beständig an und machte 1993 mit

2,2 Millionen Personen 36 % aller von der Ausfuhr abhängigen Beschäftigten

aus. Der Dienstleistungsexport ist also von zunehmender Bedeutung für die in-

ländische Beschäftigung. Der größte und wachsende Anteil dieser Dienstlei-

stungserwerbstätigen (1,4 Mio. 1993) arbeitet allerdings nicht direkt für den Ex-

port, sondern deren Tätigkeiten gehen in die Vorleistungen für den Warenex-

port ein (Schultz/Weise 2000: 30-36).

Die Beschäftigungsfolgen der Dienstleistungseinfuhr sind allerdings noch nicht

untersucht worden. Neben den gesamtwirtschaftlich positiven Auswirkungen der

günstigen Einfuhr von Dienstleistungen wäre zu analysieren, inwiefern es in den

einzelnen Sektoren zu Verdrängungen heimischer Beschäftigung kam bzw. inwie-

fern aufgrund eines verschärften Wettbewerbs Rationalisierungsmaßnahmen for-
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ciert wurden. Auch im Bereich der Dienstleistungen ist anzunehmen, dass eine ver-

stärkte internationale Arbeitsteilung die Nachfrage nach weniger qualifizierten Ar-

beitskräften sinken und nach höher Qualifizierten steigen lässt. Entwicklungsfort-

schritte der Schwellenländer führen dazu, dass diese technologisch weniger an-

spruchsvolle Dienstleistungen mittlerweile zu günstigen Preisen auf dem Welt-

markt anbieten können. Damit geht ein Trend zur Auslagerung von Tätigkeiten mit

einem relativ hohen Anteil an repetitiven, standardisierbaren Routinen einher. Im

Softwarebereich werden vor allem diese Tätigkeiten nach Indien oder Osteuropa

vergeben, deutsche Ingenieurbüros bieten verstärkt selbst bei Aufträgen im Inland

gemeinsam mit ihren osteuropäischen Tochtergesellschaften an. Zum anderen

herrscht bei den weniger routinierten Tätigkeiten eine harte Konkurrenz mit west-

europäischen und US-amerikanischen Unternehmen. Daher wird angenommen,

dass die Bundesrepublik im Bereich weniger komplexer Leistungen komparative

Vorteile verliere. Diese Verluste seien nur durch Zugewinne am oberen Ende der

Wertschöpfungsskala kompensierbar, also durch die Entwicklung hochprodukti-

ver, humankapitalintensiver Dienstleistungen, die ein hohes Qualifikationsniveau

erfordern (Gornig/von Einem 2000: 56-57).

Mit anderen Worten, hinsichtlich den Beschäftigungswirkungen vermehrten

internationalen Handels mit Dienstleistungen besteht akuter Forschungsbe-

darf. Dies gilt umso mehr für die potentiellen Auswirkungen von neuen Libe-

ralisierungsschritten im Rahmen von GATS auf die Beschäftigten im Service-

Sektor. Angesichts der höchst heterogenen Bedingungen innerhalb des Ter-

tiärensektors müsste eine Analyse dieser Auswirkungen einzeln für Branchen-

und zum Teil Subbranchen vorgenommen werden. Eine erste Annäherung er-

folgt im nächsten Kapitel, Überlegungen zur systematischen Analyse werden

im letzten Kapitel vorgestellt.

E X E M P L A R I S C H E  A B S C H Ä T Z U N G  W E I T E R E R  

L I B E R A L I S I E R U N G E N  E I N Z E L N E R  G AT S - S E K T O R E N

Nachfolgend soll für einzelne Sektoren exemplarisch der Stand der GATS-Ver-

pflichtungen, die möglichen Verhandlungspositionen sowie die Rolle dieser Sek-

toren in der Bundesrepublik überblicksartig dargestellt werden. Dabei wird abge-

schätzt, ob es sich jeweils um potenzielle »Gewinner- oder Verlierer-Branchen«

handelt und welche Chancen und Risiken vor allem hinsichtlich der Beschäfti-

gungswirkungen mit den GATS-Verhandlungen einhergehen können.
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U N T E R N E H M E R I S C H E  U N D  B E R U F S B E Z O G E N E  

D I E N S T L E I S T U N G E N

Dieser Sektor umfasst ein breite Palette unternehmensbezogener Dienste, von den

klassischen (freien) Berufen, wie Architekten, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,

über die eigentlichen unternehmensbezogenen Dienste wie Datenverarbeitung,

Forschung und Entwicklung, Immobilienvermarktung und -verwaltung, Leasing

und Vermietung, bis zu anderen gewerblichen Diensten wie Werbung, Unterneh-

mensberatung und Reparaturleistungen. Die Dynamik des internationalen Dienst-

leistungshandels wird insbesondere von diesen unternehmensnahen Diensten ge-

tragen. Die Ausfuhren haben sich weltweit von 1990 bis 1998 fast verdoppelt 

(95 %). Sie legten damit auch deutlicher zu als die Ausfuhren bei Reise und Touris-

mus (63 %) oder bei den internationalen Transporten (40 %). Der Anteil der unter-

nehmensnahen Dienste an den gesamten Dienstleistungsausfuhren hat sich welt-

weit entsprechend von 38 % (1990) auf 44 % (1998) erhöht (Lichtblau 2000: 258).

Laut Angaben der Kommission beschäftigen unternehmensnahe Dienste 9 %

der Arbeitnehmer (12 Mio.) in der EU und tragen mit 15 % zur Bruttowertschöp-

fung bei. Der EU-Handel mit unternehmensnahen Diensten nahm um 10 % jähr-

lich zu, mehr als die doppelte Rate des Handels mit Fertigwaren. Während die pro-

fessionellen bzw. freien Berufe in der EU vergleichsweise stark aufgrund diverser

Qualifikationsanforderungen reguliert sind, fallen die Auflagen bei den unterneh-

mensnahen Diensten geringer aus. Dies sieht die Europäische Kommission als

einen Grund dafür an, dass der Zugang für Anbieter unternehmensnaher Dienste

aus Drittländern in der EU relativ liberal gehandhabt wird. Auch die übrigen Indus-

trie- und Entwicklungsländer hätten im Rahmen von GATS vergleichsweise viele

Verpflichtungen in diesem Bereich übernommen. Aufgrund öffentlicher Interessen

möchte die EU jedoch naturwissenschaftliche, interdisziplinäre Forschung und Ent-

wicklung gegenwärtig nicht liberalisieren. Für einen erleichterten Zugang auf

Drittmärkte fordert die Kommission vor allem die Beseitigung des Niederlas-

sungszwangs bei der grenzüberschreitenden Lieferung. Derartige Auflagen wür-

den den neuen Möglichkeiten des elektronischen Handels zuwiderlaufen. Bei der

Erbringungsart der kommerziellen Präsens sollten Beschränkungen der Höhe von

Kapitalbeteiligungen und Nationalitätsauflagen entfallen (WTO 2000b).

Bei den professionellen Diensten bzw. freien Berufen wird der Zugang für aus-

ländische Anbieter durch Qualifikations- und Lizenzierungsanforderungen behin-

dert, die entweder von staatlicher Seite oder von Seiten berufsständischer Verei-

nigungen gestellt werden. Derartige Anforderungen können jedoch durchaus im
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öffentlichen Interesse liegen, um die Qualität einer Dienstleistung zu sichern. Die

EU empfiehlt hier im Wesentlichen die Aushandlung gegenseitiger Anerken-

nungsabkommen für Diplome und andere Ausbildungszertifikate. Ansonsten soll-

te für die professionellen Dienste nur dann ein Niederlassungszwang zur Auflage

gemacht werden, wenn dies aus Verbraucherschutz- oder Haftungsgründen nötig

erscheint (WTO 2000c).

Bei den unternehmensnahen und technischen Dienstleistungen wird der Bun-

desrepublik Nachholbedarf attestiert, obwohl sich dieser Bereich durchaus dyna-

misch entwickelt hat. Seit 1980 stieg die Zahl der Beschäftigten bei den unter-

nehmensnahen Diensten um 100 %, in den übrigen Wirtschaftszweigen nur um 

12 %. Allerdings machte dieser Bereich zuletzt nur rund 8 % der Gesamtzahl der

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus. Beim Teilbereich der wissensinten-

siven unternehmensbezogenen Dienstleistungen stieg von 1990 bis 1997 das Vo-

lumen der deutschen Exporte um 110 %, das der Importe sogar um 175 %. Seit

1991 weist der deutsche Handel mit unternehmensbezogenen Dienstleistungen

ein Defizit auf. Im weltweiten Vergleich nehmen deutsche Exporte unternehmens-

bezogener Leistungen aber immerhin den dritten Rang ein, bei den Importen 

allerdings den ersten Platz. Jedoch stellt sich die Situation in den verschiedenen

Branchen recht unterschiedlich dar (Baethge et al. 1999: 22-28).

So nehmen die Anbieter technischer Dienste eher eine mittlere Position ein,

deutsche Leasinggesellschaften vermochten gegenüber der US-amerikanischen

und britischen Konkurrenz vor allem in West- und Osteuropa aufzuholen. Bei den

Datenverarbeitungsdiensten können sich deutsche Anbieter allerdings nur schwer

gegenüber der US-amerikanischen Konkurrenz behaupten und auch die Anbieter

der wirtschaftsnahen professionellen Dienste wie Wirtschaftsprüfer, Unterneh-

mens- und Steuerberater, Marktforscher und Werbeagenturen haben international

eine schwache Position. Der Außenhandel ist hier defizitär.

Das Beschäftigungspotenzial bei den unternehmensnahen Diensten in

Deutschland wird als unausgeschöpft eingeschätzt, was nicht zuletzt in den Han-

delsdefiziten zum Ausdruck kommt. Insofern wird angenommen, dass jede Ver-

besserung der Dienstleistungsbilanz in diesem Sektor positive Beschäftigungs-

effekte zeitigen würde. Hinzu kommt, dass ein exportstärkerer Dienstleistungs-

sektor auch die Exportfähigkeit der übrigen Wirtschaft erhöhen würde und

damit zur Beschäftigungssicherung beitragen könnte. Mit einem Anteil von rund

8 % an der Gesamtzahl der Beschäftigten liegt aber hier nicht der Schlüssel zum

Abbau der Arbeitslosigkeit. Es handelt sich zudem um einen Bereich mit sehr

hohem Qualifikationsniveau, über 50 % der hier Beschäftigten weisen Hoch- oder
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Fachhochschulabschluss auf (gegenüber 22 % in der Gesamtwirtschaft) (Baethge

et al. 1999: 22-28).

Eine weitere Liberalisierung des Handels bei den unternehmensnahen Diensten

könnte zwar für deutsche Anbieter neue Exportmöglichkeiten außerhalb des EU-

Rahmens eröffnen. Dies hängt jedoch auch davon ob, wie weit deutsche Anbieter

gegenüber anderen Konkurrenten wettbewerbsfähiger werden. Von dieser Unsi-

cherheit sind auch die Beschäftigungswirkungen abhängig. Allerdings kann die Li-

beralisierung umgekehrt auch den Zugang ausländischer Anbieter zum deutschen

Markt erleichtern. Im Falle ausländischer Direktinvestitionen könnte das zwar mit

positiven Beschäftigungswirkungen einhergehen. Dies allerdings auch nur, wenn

nicht zugleich hiesige Anbieter verdrängt würden. Bei der grenzüberschreitenden

Lieferung, z. B. in Form des elektronischen Handels, dürften positive Beschäfti-

gungswirkungen nur dann zu erwarten sein, wenn deutsche Anbieter sich bei die-

sen Angeboten gegenüber ausländischen durchsetzen. Dies scheint aber bei den

unternehmensbezogenen Diensten momentan weniger der Fall zu sein. Genaue-

re Abschätzungen über die potenziellen Nettobeschäftigungseffekte der weiteren

Liberalisierung unternehmensbezogener Dienste unter dem GATS liegen derzeit

aber nicht vor.

KO M M U N I K AT I O N S D I E N S T L E I S T U N G E N

Dieser Sektor erstreckt sich über die Post- und Kurierdienste, Telekommunikation

und die audiovisuellen Dienstleistungen.

Bei den Post- und Kurierdiensten sind im Rahmen der Uruguay-Runde kaum Ver-

pflichtungen übernommen worden, nur 38 Mitglieder haben hier in ihren GATS-

Listen »spezifischer Verpflichtungen« Eintragungen vorgenommen. Der Postmarkt

ist nach wie vor stark durch Monopolanbieter oder Unternehmen mit ausschließ-

lichen Rechten geprägt, die sich oftmals im staatlichen Besitz befinden. Auch in-

nerhalb der EU ist bisher nur 3 % des Marktes für Postdienste für den Wettbewerb

geöffnet (Briefsendungen über 350g). Ziel der Kommission ist, bis zum Jahr 2003

zumindest 20 % des Marktes für den Wettbewerb zu öffnen. In der Postrichtlinie

der EU von 1998 ist festgelegt, welche Leistungen durch die Universaldienstver-

pflichtung erbracht werden müssen und welche Qualitätsanforderungen an den

grenzüberschreitenden Postverkehr zu stellen sind. Die Einhaltung der sich aus der

Postrichtlinie ergebenden Verpflichtungen kontrollieren unabhängige staatliche

Regulierungsbehörden. Die EU-Mitgliedsstaaten haben ferner das Recht, Post-
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dienste, die nicht zum Universaldienst gehören, von einer Genehmigung abhän-

gig zu machen (Europäische Kommission 2000). In der Bundesrepublik wurde

jüngst das Briefmonopol der Deutschen Post bis zum Jahr 2007 verlängert. Die

mehrheitlich im Bundesbesitz befindliche Deutsche Post erzielt nach wie vor rund

zwei Drittel ihres Gewinnes (2,9 Mrd. DM im Jahr 2000) im geschützten Briefge-

schäft. Eine Reihe privater Anbieter hatten jedoch Interesse am Briefgeschäft für

den Fall signalisiert, dass das Monopol gelockert worden wäre.

Vor allem private Kurierdienste attackieren die Wettbewerbsbeschränkungen

bei den Postdiensten. Sie kritisieren sowohl die Beschränkungen bei klassischen

Diensten wie der Briefbeförderung als auch bei modernen Sparten wie den Ex-

pressdiensten.US-amerikanische Expressfirmen wie DHL, Federal Express,TNT oder

United Parcel Service kritisieren eine Reihe von Handelshemmnissen, von denen

sie wünschen, dass sie im Rahmen der GATS-Verhandlungen angegangen werden.

So beklagen sie sich über Benachteiligungen bei der Zollabfertigung, über diskri-

minierende nationale Postgesetze, über Beschränkungen beim für sie wichtigen

Bodentransport,über den Zwang zur Untervertragsvergabe an lokale Anbieter und

Lizenzierungs- sowie Eigentumsbeschränkungen. Vor allem fordern sie ungehin-

derten Zugang zu Informationsnetzen, da der elektronische Handel für Expres-

sdienste von zunehmender Bedeutung ist. Für die GATS-Verhandlungen schlagen

die US-Firmen die Einrichtung eines neuen Subsektors »Expressdienste« vor (CSI

2000). Die US-Regierung hat diese Forderungen in ihrem Verhandlungsvorschlag

für die neue GATS-Runde aufgenommen (WTO 2000d).

Der Telekommunikationssektor, der ebenfalls noch stark durch staatliche oder

(teil-) privatisierte Monopolisten geprägt ist, wuchs in den 90er Jahren stark an. Für

1998 wird der Weltmarkt für Telekommunikationsdienstleistungen auf 650 Mrd.

DM geschätzt, dazu hat vor allem das Mobiltelefon beigetragen. Allerdings entfal-

len nach wie vor 80 % des Weltumsatzes auf 25 Anbieter (Lichtblau 2000: 274). Als

ein Meilenstein in Richtung stärkerer Liberalisierung gilt das 1998 in Kraft getrete-

ne Abkommen über Basistelekommunikation, das als eine der Anlagen rechtlicher

Bestandteil des GATS ist. Dieses Abkommen wurde von 69 Ländern unterzeichnet

und liberalisiert in erster Linie die Telefonnetze und -dienste. Laut WTO decken die

Unterzeichnerstaaten 82 % der globalen Einnahmen in diesem Bereich ab. Die ein-

gegangenen Verpflichtungen umfassen den Marktzugang, Investitionen und re-

gulatorische Prinzipien. Die Markzugangsverpflichtungen betreffen Dienste wie

Telefon,Telefax,Telex, Datenübertragung, nicht jedoch Hörfunk und Fernsehen. Die

Liberalisierungsverpflichtungen beziehen sich auf den Zugang ausländischer Un-

ternehmen zu Übertragungstechniken vom Funk über das Festnetz bis zu Satelli-

101



ten wie auch auf die Errichtung eigener Netze. Die regulatorischen Prinzipien be-

ziehen sich auf die Wahrung des Wettbewerbs, u. a. durch die Einrichtung von un-

abhängigen Regulierungsbehörden und die kostengünstige Zusammenschaltung

bestehender Netze. Ferner sollen Quersubventionierungen unterbunden und 

Lizenzierungen erleichtert werden (Wegmann 2001).

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten gewähren Drittstaaten seit 1998 Marktzugang

und Inländerbehandlung für alle Telekommunikationsdienste und Übertragungs-

techniken, allerdings gibt es noch einige länderspezifische Beschränkungen. Die

EU hat zudem zusätzliche Verpflichtungen mit dem Basistelekommunikationsab-

kommen übernommen, in denen das Recht ihrer Mitgliedsstaaten, Universal-

dienstverpflichtungen zu erteilen, bestätigt wird. Dort heißt es: »Diese Verpflich-

tungen werden nicht als per se wettbewerbswidrig angesehen, sofern sie trans-

parent, nichtdiskriminierend und wettbewerbsneutral verwaltet werden (…) und

nicht belastender als nötig sind« (Viertes Protokoll zum Allgemeinen Abkommen

über den Handel mit Dienstleistungen, in: Amtsblatt der Europäischen Gemein-

schaften 1997 L 347).

Auch im Binnenmarkt sind alle Telekommunikationsdienste und -netze seit 1998

für den Wettbewerb geöffnet.Jedoch gibt es nach wie vor eine Marktbeherrschung

durch die Ex-Monopolisten. Die Kommission versucht daher, ein umfassendes

Richtlinienpaket durchzusetzen, das den Telekommunikationssektor dem gemein-

schaftlichen Wettbewerbsrecht unterwerfen soll (Europäische Kommission 2000).

In Deutschland hat sich mit der Liberalisierung im Verlauf der 90er Jahre die Zahl

der Anbieter verzehnfacht auf derzeit rund 1.700 Telekommunikationsdienstleister

(Lichtblau 2000).

Zu den audiovisuellen Dienstleistungen gehören Film-, Video- und Musikpro-

duktionen, Radio und Fernsehen. Marktführer beim internationalen Handel mit

Filmen, Fernsehprogrammen und Videoproduktionen sind mit ca. 40 % die USA.

Größter Verbrauchermarkt hingegen ist die EU; und während hier die Nachfrage

nach ausländischen Produktionen wächst, sinkt die Eigenproduktion. Durch-

schnittlich importieren die EU-Länder zwei Drittel der von ihnen ausgestrahlten

Unterhaltungssendungen, vornehmlich aus den USA. Schon in der Uruguay-

Runde gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen den USA und der EU. Ge-

stritten wurde z. B. über Mindestquoten, die Fernsehanstalten für europäische

Werke reservieren sollten. Diesbezüglich konnte man sich nicht auf eine kultu-

relle Ausnahmeklausel einigen, wie sie von Frankreich und Belgien gefordert

wurde. Stattdessen nutzte die EU die Flexibilität des GATS und übernahm kaum

Liberalisierungsverpflichtungen.
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Im Vorfeld von Seattle hatte sich die französische Regierung abermals ohne Erfolg

für die Ausklammerung des audiovisuellen Sektors ausgesprochen, sie betrachtet

ihre Filmproduktion als Teil der »kulturellen Vielfalt«. Mit einem ähnlichen Argu-

ment forderte Kanada ein eigenes WTO-Abkommen über den Handel mit kultu-

rellen Gütern und Dienstleistungen. In ihrem Verhandlungsvorschlag für die neuen

GATS-Verhandlungen weisen die USA Vorschläge, die auf eine Herausnahme von

Kultur aus den WTO-Regeln hinauslaufen, zurück und verweisen auf die Flexibilität

des GATS und anderer relevanter Abkommen (WTO 2000e). Weitere Streitpunkte

gehen mit den zunehmenden Überschneidungen des audiovisuellen Sektors mit

der Telekommunikation, dem Internet und der modernen Computertechnik ein-

her. So wurde vor allem auf Druck der USA ein Moratorium auf die Erhebung von

Zöllen auf elektronisch übertragene Güter und Dienste durchgesetzt, dessen Sta-

tus lange umstritten war. Ebenfalls strittig ist die Frage nach der Besteuerung elek-

tronischer Übertragungen (Wegmann 2001).

Mit den konvergierenden Märkten für Rundfunk-, Telekommunikations- und In-

ternetdiensten wurden immer hohe Erwartungen bezüglich der Beschäftigung ver-

knüpft, die sich zumeist jedoch nicht bestätigen lassen. Für die Bundesrepublik

wird festgestellt, dass bei Prognosen über die Beschäftigung in der Medien-, Infor-

mations- und Kommunikationswirtschaft (MIK) spezifische Risiken außer Acht ge-

lassen werden:

Eine im Vergleich zu den USA schwächere Wettbewerbsposition bei den Urhe-

berrechtsindustrien.

Eine verstärkte Verlagerung der Produktion von Infrastrukturkomponenten in

außereuropäische Länder wie die USA, Japan und südostasiatische Schwellen-

länder.

Eine weitere Verschlechterung des Außenhandelsaldos zwischen Hochlohn-

und Niedriglohnregionen im Zuge steigender Nutzung des elektronischen

Handels.

Substitutionsbeziehungen, Rationalisierungen und Arbeitsplatzabbau, z. B. bei

ehemals öffentlichen Telekommunikationsfirmen. So hat die Beschäftigungs-

entwicklung bei den Mobilfunkanbietern die Verluste bei der Deutschen Tele-

kom nur zu einem Viertel kompensieren können.

Die Herstellung von Software kann ebenfalls teilweise automatisiert werden,

zudem treten auch hier Anbieter aus Osteuropa und Entwicklungsländern auf

den Markt (Baethge et al. 1999: 8-12).

Insofern gehen vorsichtige Prognosen lediglich von bescheidenen Beschäfti-

gungseffekten aus. Von 1,9 Mio. Beschäftigten der MIK-Wirtschaft im Jahr 1992

103



wird eine Zunahme auf 2,1 Mio. Beschäftigte im Jahr 2010 erwartet (ebd. 11).

Zudem haben auch in diesem Sektor höher Qualifizierte stärker von der Be-

schäftigungsentwicklung profitiert. Die beschriebenen Risiken verdeutlichen

zudem, dass mit einer weiteren Handelsliberalisierung in diesem Bereich die

Wettbewerbsvorteile von Niedriglohnanbietern, insbesondere bei intensiverer

Nutzung des elektronischen Handels, steigen können. Ferner kann es im Rahmen

der Liberalisierungsverhandlungen auch zu strikteren Regelungen bezüglich der

Gewährung von Monopolen und anderen ausschließlichen Rechten kommen,

wie es die EU-Kommission entsprechend für den Wettbewerb im Binnenmarkt

anstrebt. Das würde die Monopolisten sowohl bei der Post als auch bei der Tele-

kommunikation betreffen.

B I L D U N G S D I E N S T L E I S T U N G E N

Der Bildungssektor ist nach den Energiedienstleistungen derjenige Bereich, in dem

die wenigsten Länder GATS-Verpflichtungen übernommen haben. Lediglich 30

WTO-Mitglieder haben in diesem Bereich Eintragungen in ihren Listen spezifischer

Verpflichtungen gemacht, darunter auch die EU und ihre Mitgliedsstaaten.

Das GATS unterscheidet fünf Kategorien von Bildungsdienstleistungen (WTO

1998c):

primäre Bildungsdienstleistungen (im vorschulischen Bereich, z. B. Kindergär-

ten),

sekundäre Bildungsdienstleistungen (schulische und berufsbildende Angebote

unterhalb des universitären Levels),

höhere (tertiäre) Bildungsdienstleistungen (z. B. Berufs- und Universitätsausbil-

dung),

Erwachsenenbildung

sowie andere Bildungsdienstleistungen.

Mit Ausnahme der »anderen Bildungsdienstleistungen« hat die EU in allen Kate-

gorien Verpflichtungen übernommen. Dabei gewährt sie durchgängig Marktzu-

gang und Inländerbehandlung für die Erbringungsart 2, den Konsum im Ausland.

Bei primären und sekundären Bildungsdienstleistungen gewährt sie ebenfalls

Marktzugang für Niederlassungen. Der Bereich der Erwachsenenbildung ist am

weitesten liberalisiert, hier bleibt lediglich die Erbringungsrt 4, grenzüberschrei-

tende Personenbewegungen, beschränkt. Allerdings erlaubt die Länderliste keinen

vollständigen Eindruck über gegebenenfalls bestehende nationale Beschränkun-
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gen, die durch die Eintragungen im horizontalen bzw. sektorübergreifenden Teil

der Länderliste gedeckt sein können (WTO 1994).

Die große ökonomische Bedeutung des Bildungssektors ist daran ablesbar, dass

die OECD-Staaten Mitte der 90er Jahre durchschnittlich 5,9 % ihres Bruttoinlands-

produkts für Bildung ausgaben, 80 % dieser Mittel sind unmittelbare öffentliche

Ausgaben für die Finanzierung von Bildungseinrichtungen. Öffentliche Mittel sind

somit nach wie vor die hauptsächliche Quelle der Finanzierung von Bildung. In den

meisten OECD-Ländern belaufen sich die Bildungsausgaben auf 10-15 % der ge-

samten staatlichen Ausgaben (WTO 1998c). In der Bundesrepublik beliefen sich die

Bildungsausgaben Mitte der 90er Jahre auf 6 % des BIP. Dabei wurden Bildungs-

einrichtungen des Primar- und Sekundarbereiches zu 76 % mit öffentlichen Gel-

dern finanziert, diejenigen des Tertiärbereiches sogar zu 92 % (Weber 2001).

Jedoch kam es in allen Industrienationen seit Ende der 80er Jahre zu marktori-

entierten Bildungsreformen, die sich im Zuge wirtschaftlicher Internationalisie-

rung in einen entstehenden »globalen und entstaatlichten Bildungsmarkt« ein-

betten. Charakteristikum dieses Bildungsmarktes ist seine Zweiteilung. Während

sich einerseits im Tertiärbereich immer stärker erwerbswirtschaftliche Elemente

durchsetzen, was beispielsweise an den starken Privatisierungstendenzen im

Hochschulsektor ablesbar ist, bleibt der Pflichtschulbereich noch staatlichen Ein-

richtungen vorbehalten (ebd.). Allerdings zeigt sich, dass auch der allgemeinbil-

dende Bereich nicht von Privatisierungstendenzen verschont bleibt. So lassen sich

größere technische Investitionen, z. B. PC-Austattungen an Schulen, häufig nur

durch private Investoren realisieren, Forschungsprogramme werden gleichfalls zu-

nehmend privatwirtschaftlich (co-)finanziert.

Der internationale Handel mit Bildungsdienstleistungen wächst vor allem im ter-

tiären Bereich stark an, wobei der größte Teil auf im Ausland Studierende entfällt.

Damit ist die GATS-Erbringungsart des Konsums im Ausland die dominante Form

des internationalen Dienstleistungsverkehrs im Bildungsbereich. Aufgrund der

hohen Zahl ausländischer Studierender sind die USA der führende »Exporteur« die-

ser Art von Bildungsdienstleistungen, gefolgt von Frankreich, Deutschland und

Großbritannien. Die US-amerikanischen Einnahmen beim Handel mit Bildungs-

dienstleistungen beliefen sich 1996 auf sieben Mrd. US-Dollar. Damit nimmt dieser

Sektor den fünften Rang unter den US-Dienstleistungsexporten ein. Aber auch die

anderen Erbringungsarten, wie ausländische Niederlassungen und die grenzüber-

schreitende Lieferung, nehmen an Bedeutung zu. Besonders mit den Möglichkei-

ten des elektronischen Handels (E-Learning, Cyber-Universities etc.) werden neue

Exportmöglichkeiten assoziiert (WTO 1998c).

105



Für die neue GATS-Runde haben die US-amerikanischen Bildungskonzerne ihre

Wünsche gegenüber der Regierung formuliert. Das Hauptinteresse richtet sich auf

die tertiäre und Erwachsenenbildung, wobei sich die Unternehmen die Aufnahme

einer neuen Kategorie »Training« in die GATS-Klassifikation wünschen. Damit ist im

Wesentlichen der lukrative Markt der unternehmensbezogenen Weiterbildung ge-

meint, der entweder durch konzerninterne MitarbeiterInnen oder externe Anbie-

ter organisiert wird. Die Forderungen der US-Exporteure umfassen u. a. (CSI 2000):

Erleichterungen für ausländische Niederlassung, befristete Arbeitsmigration

von Lehrpersonen und grenzüberschreitende Lieferung per Video, CD-ROM

und Internet;

Studierende sollen erleichterten Zugang zu US-amerikanischen Bildungs- und

Weiterbildungsangeboten in ihren Heimatländern erhalten;

Abschlüsse und andere Zertifikate von US-Institutionen sollen durch die Behör-

den anderer Länder anerkannt werden;

die geistigen Eigentumsrechte an US-Bildungsmaterialien sollen international

durchgesetzt, Zollbestimmungen, Währungskontrollen und Investitionsauf-

lagen hingegen gelockert werden.

Die US-Regierung hat diesen Katalog in ihrem Vorschlag für die GATS-Verhand-

lungen übernommen und noch ergänzt. So soll eine weitere Kategorie in das GATS

aufgenommen werden, nämlich die Anbieter von bildungsbezogenen Testverfah-

ren. Ferner wird eine Liste von Handelshemmnissen präsentiert, anhand derer die

WTO-Mitglieder ihre zukünftigen Marktöffnungsangebote orientieren sollen. In-

kriminiert werden darin u. a. wirtschaftliche Bedarfstests, steuerliche Diskriminie-

rung ausländischer Anbieter sowie die Intransparenz staatlicher Subventionen für

tertiäre Bildungsdienstleistungen, Erwachsenenbildung und berufliche Weiter-

qualifizierungen (WTO 2000g).

Gewerkschaftliche Befürchtungen bezüglich einer forcierten Liberalisierung von

Bildungsdienstleistungen wurden von Education International (EI) artikuliert.EI kri-

tisiert, dass es weder eine Überprüfung der Auswirkungen der bisherigen GATS-

Verpflichtungen gegeben habe, noch überhaupt hinreichende Daten zu den vier

Erbringungsarten des Handels mit Bildungsdienstleistungen vorliegen. Trotz die-

ses Missstandes werde aber im Rahmen der WTO die weitere Liberalisierung die-

ses Sektors vorangetrieben. Konsequenzen dieses Prozesses könnten jedoch eine

zunehmende Standardisierung von Bildung (z. B. durch die Dominanz der eng-

lischen Sprache), sinkende Arbeitsplatzsicherheit durch Zunahme befristeter Be-

schäftigungsverhältnisse sowie die Unterminierung der öffentlichen Verantwor-

tung für den Bildungsbereich sein (EI/PSI 1999).
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Die Frage der öffentlichen Verantwortung wird durch die horizontalen Verpflich-

tungen im Rahmen des GATS berührt. Derzeit ist die »Erbringung einer Dienstleis-

tung oder ihre Subventionierung innerhalb des öffentlichen Sektors« seitens der

Europäischen Gemeinschaft im Rahmen der horizontalen Verpflichtungen von den

GATS-Regelungen ausgenommen, sodass Art. 1, Abs. 3 (c) des GATS noch nicht zur

Anwendung kommt. Dieser Artikel besagt, dass eine Dienstleistung, die »in Aus-

übung hoheitlicher Gewalt erbracht« wird (GATS, Art. 1, Abs. 3 b), nur dann von der

Liberalisierung ausgenommen ist, wenn sie »weder zu kommerziellen Zwecken

noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren Dienstleistungserbringern er-

bracht wird«. Wenn also die EU im Rahmen der derzeitigen GATS-Verhandlungen

die bestehende Ausnahme aufgibt, könnte es beispielsweise passieren, dass eine

ausländische private Universität die Forderung aufstellt, im gleichen Maße wie eine

staatliche Universität von der öffentlichen Hand gefördert zu werden.

G E S U N D H E I T S -  U N D  S O Z I A L E  D I E N S T L E I S T U N G E N

Gesundheits- und soziale Dienstleistungen hinken ebenfalls hinter anderen Sek-

toren hinterher, was die Übernahme von GATS-Verpflichtungen angeht. Dieser Be-

reich taucht im Rahmen der GATS-Klassifikation in verschiedenen Rubriken auf. Ei-

nerseits unter den professionellen Dienstleistungen: Hier finden sich medizinische

und zahnmedizinische Dienste, veterinärmedizinische Leistungen, Krankenschwe-

stern, Hebammen, Physiotherapeuten etc.; andererseits unter der Rubrik der Ge-

sundheits- und sozialen Dienste, die Krankenhaus-Leistungen, soziale und andere

Dienste umfassen.Hinzu kommen spezifische Verpflichtungen im Finanzdienstleis-

tungssektor, der u. a. Krankenversicherungen einschließt. Insgesamt haben 59 Län-

der einen oder mehrere Aspekte in ihren Länderlisten aufgenommen. Während 49

Länder Verpflichtungen bei den medizinischen und zahnmedizinischen Diensten

übernommen haben, finden sich nur 39 Länder mit Verpflichtungen bei den Kran-

kenhausleistungen. Die höchste Zahl von Ländern (76) hat allerdings Verpflich-

tungen bei der Krankenversicherung übernommen (WTO 1998b: 25).

Die Europäische Union hat in ihrer Liste spezifischer Verpflichtungen bereits sig-

nifikante Verpflichtungen bei Gesundheits- und Krankenhausdiensten übernom-

men. Krankenhausdienste, die nicht durch öffentliche Einrichtungen bereitgestellt

werden, können ohne Beschränkungen hinsichtlich Marktzugang und Inländerbe-

handlung durch Niederlassungen ausländischer Anbieter (mode 3) in Dänemark,

Deutschland, Griechenland, Irland und Großbritannien erbracht werden. Die Inan-
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spruchnahme von Krankenhaus- und sozialen Dienstleistungen im Ausland (mode

2) ist in der EU ebenfalls vollständig liberalisiert. Etwas anders sieht es bei den pro-

fessionellen Diensten aus. So ist in Deutschland die Niederlassung für Erbringer

medizinischer und zahnmedizinischer Dienste sowie von Hebammen nur für

natürliche Personen möglich. Ferner wird die Zulassung von Ärzten und Zahnärz-

ten zur Behandlung von Patienten der gesetzlichen Krankenkassen von einem

wirtschaftlichen Bedarfstest abhängig gemacht. Die Niederlassung als Apotheker

ist in Deutschland nur durch Übernahme existierender Apotheken möglich und

zudem durch eine Nationalitätsauflage beschränkt (Adlung 2001: 4; WTO 1994).

Der Gesundheitssektor ist vor allem in den OECD-Ländern ein ökonomischer Gi-

gant. Die Gesundheitsausgaben tragen in diesen Ländern durchschnittlich zu

mehr als 8 % zum Bruttoinlandsprodukt bei. Mitte der 90er Jahre gaben die OECD-

Länder jährlich rund 2000 Milliarden US-Dollar für Gesundheitsleistungen aus, das

waren nahezu 90 % der weltweit getätigten Gesundheitsausgaben. Der interna-

tionale Handel mit Gesundheitsdiensten steht allerdings erst am Anfang. In den

USA ist die Diskrepanz zwischen der ökonomischen Bedeutung und dem geringen

Handelsanteil von Gesundheitsdiensten besonders deutlich. Dort belaufen sich die

Gesundheitsausgaben auf mehr als 14 % des Bruttoinlandsprodukts (WTO 1998b).

Die US-amerikanischen Einnahmen und Ausgaben beim grenzüberschreitenden

Handel mit Gesundheitsdiensten machten 1996 jedoch nur weniger als 1 % des

gesamten US-Dienstleistungshandels aus (CSI 2000: 64). Das Interesse der USA, ihre

hohen Gesundheitskosten zu senken, wird neben der starken Wettbewerbsfähig-

keit privater Anbieter als wesentliche Triebkraft für den US-amerikanischen Druck

in Richtung weiterer Handelsliberalisierung in diesem Bereich angesehen. Zur 

Realität des US-amerikanischen Gesundheitssystems gehört aber auch, dass trotz

seiner hohen Kosten ein großer Teil der Bevölkerung keinen Zugang zu dessen 

Leistungen hat. So ist jeder sechste US-Amerikaner nicht krankenversichert (44 Mil-

lionen), viele weitere Millionen gelten als unterversichert (Sexton 2001: 13).

Für ein Vordringen auf ausländische Märkte sieht die US-Industrie insbesonde-

re die öffentliche Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen als Hindernis an:

»This public ownership of health care has made it difficult for US private-sector

health care providers to market in foreign countries« (CSI 2000: 65). Entsprechend

werden Transparenz bei der Lizenzvergabe sowie diesbezügliche gegenseitige An-

erkennungsabkommen gefordert, des Weiteren das Recht der vollständigen Über-

nahme ausländischer Gesundheitseinrichtungen, die Einbeziehung der Gesund-

heitsversorgung in die WTO-Beschaffungsdisziplinen und mehr Freiheiten für

grenzüberschreitende Personenbewegungen (ebd.). Die US-Regierung geht noch
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weiter: »The United States is of the view that commercial opportunities exist along

the entire spectrum of health and social care facilities, including hospitals, outpa-

tient facilities, clinics, nursing homes, assisted living arrangements, and services

provided in the home« (Price et al. 1999).

Die Senkung scheinbar »explodierender« Gesundheitskosten wird auch in an-

deren Industrieländern, wie z. B. in der Bundesrepublik, zum Vorwand für weitere

Privatisierungen und Handelsliberalisierungen genommen (vgl. Mosebach 2002).

Jedoch werden auch spezifische Risiken einer forcierten Liberalisierung von Ge-

sundheitsdiensten artikuliert, diese beziehen sich dabei auf folgende Aspekte:

Im Laufe der GATS-Verhandlungen könnte es zu fortschreitender Privatisierung

und forciertem Wettbewerb kommen, wenn die Mitglieder weitere Gesund-

heitsdienste in ihre Länderlisten spezifischer Verpflichtungen aufnehmen.

Mittels des WTO-Streitschlichtungsmechanismus können ebenfalls Liberalisie-

rungen erzwungen werden, was mit einem weiteren Verlust nationaler Rege-

lungshoheit im Bereich des Gesundheitswesens einhergehen kann. Ein Beispiel

aus dem NAFTA-Kontext verdeutlicht diese Gefahr. Als die kanadische Regie-

rung plante, die Verschreibung günstigerer generischer Medikamente zu unter-

stützen, drohte eine ausländische Pharmafirma eine Klage unter Nutzung des

NAFTA-Streitschichtungsmechanismus an, da sie Verluste ihrer kanadischen

Niederlassung beim Verkauf von Markenmedikamenten befürchtete. Darauf

zog die kanadische Regierung ihren Vorschlag zurück (EI/PSI 1999: 11).

Öffentlich bereitgestellte Krankenhausdienste können durch das GATS unter

verschärften Liberalisierungsdruck geraten, denn es wird von der WTO selbst

bezweifelt, dass sie unter die Ausnahme des GATS Artikels 1.3 fallen, wonach

Dienstleistungen, die in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbracht werden, vom

GATS-Regelungsumfang ausgenommen sind. Der Krankenhaussektor besteht

laut WTO in den meisten Ländern aus »government- and privately owned enti-

ties which both operate on a commercial basis, charging the patient or his insu-

rance for the treatment provided« (WTO 1998: 11). Daher sei es unrealistisch für

eine Anwendung des GATS Artikels 1.3 zu argumentieren. Die WTO folgert: »In

scheduled sectors, this suggests that subsidies and any similar economic bene-

fits conferred on one group would be subject to the national treatment obliga-

tion …« (ebd.). Nach dieser weitreichenden Interpretation ist ausländischen

Anbietern von Krankenhausdienstleistungen der vollständige Zugang zu sämt-

lichen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen zu gewähren, die sonst nur

öffentlichen bzw. im öffentlichen Auftrag auftretenden Krankenhausdienstleis-

tern eingeräumt werden. Bei Erhebung von Gebühren laufen Anbieter öffentli-
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cher Gesundheitsdienste also Gefahr, als Konkurrenten privater Anbieter inter-

pretiert zu werden und damit unter die GATS-Regeln zu fallen (Waghorne 2000:

Annex 4).

Die GATS-Anforderung, dass handelsbeschränkende Auflagen so wenig bela-

stend wie möglich sein sollen (Artikel VI.4), könnte das Prinzip des Risikoaus-

gleichs öffentlicher Gesundheitssysteme gefährden. Der Versuch, die Häufung

bestimmter Risikokategorien von Versicherten bei einzelnen Krankenkassen

auszugleichen, könnte als wettbewerbsbehindernd angesehen werden. Ähn-

lich könnte die Quersubventionierung kostenträchtiger Leistungen unter Druck

geraten. Damit geriete aber vor allem die beträchtliche Umverteilungswirkung

des Gesundheitssystems – Reiche unterstützen Arme, Gesunde unterstützen

Kranke – noch weiter in Gefahr (Sexton 2001: 10f.). Die Umverteilungsfunktion

des Gesundheitssystems ist letztlich auch ein treibendes Motiv der aktuellen

bundesdeutschen Reformdebatte. Denn die Forderungen nach stärkerer Tren-

nung in Pflicht- und zusätzlich (bzw. privat) zu versichernde Wahlleistungen

sowie nach vermehrten Zuzahlungen zielen auf eine Minderung der sog.

»Arbeitgeber«-Beiträge zur Krankenversicherung ab.

Der verstärkte Wettbewerb durch in- und ausländische private Anbieter von

Gesundheitsdiensten und Versicherungsleistungen gefährdet die Finanzierbar-

keit und Qualität des öffentlichen Gesundheitssystems. Das erkennt auch die

WTO:

»In the same vein, additional competition does not necessarily entail qua-

lity and/or efficiency gains for all population segments and interested

groups. For example, private health insurers competing for members may

engage in some form of »cream skimming« leaving the basic public system

(…) with low-income and high-risk members. New private clinics may well

be able to attract qualified staff from public hospitals without, however,

offering the same range of services to the same population groups« (WTO

1998b: 7).

Infolge dieses »Rosinenpickens« muss das überlastete öffentliche Gesundheits-

system Leistungs- und Qualitätseinbußen hinnehmen, die weitere wohlha-

bende Gruppen zu privaten Anbietern von Gesundheitsdiensten wechseln

lässt.

Die Liberalisierung grenzüberschreitender Personenbewegungen von medizi-

nischem Fachpersonal zieht die internationale Harmonisierung von Qualifizie-

rungsstandards nach sich. Hier wird von gewerkschaftlicher Seite eine tenden-

zielle Harmonisierung der Qualifikationsanforderungen auf niedrigem Niveau
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befürchtet, da nur vergleichsweise niedrige Standards auf eine große Zahl von

Ländern Anwendung finden würden. Ein solcher Harmonisierungstrend könnte

aber negative Rückwirkungen auf Länder mit relativ hohem Qualifikationsni-

veau beim medizinischen Fachpersonal haben, sodass es dort zu einer Senkung

der Standards käme. Ferner schlage sich der »brain gain« der wohlhabenden

Länder für die Herkunftsländer mitunter als empfindlicher Verlust für das hei-

mische Gesundheitssystem nieder. Dabei wird bereits eine beträchtliche Mobi-

lität von medizinischem Fachpersonal konstatiert, das sowohl Ärzte wie auch

Pflegekräfte umfasst. Ferner könne die verstärkte Ausrichtung medizinischer

Leistungen von Entwicklungsländern auf Patienten wohlhabenderer Länder

(mode 2) zu einer Verschlechterung des inländischen Angebots sowie einem

erschwerten Zugang inländischer Patienten zu Gesundheitsdiensten führen

(EI/PSI 1999: 14).

Daneben wird mit der weiteren Handelsliberalisierung und der Zunahme pri-

vater Konkurrenz eine Minderung der Arbeitsplatzsicherheit assoziiert, die sich

u. a. an vermehrten Auslagerungen und der Zunahme befristeter Beschäfti-

gungsverhältnisse festmachen lasse (ebd.).

G R E N Z Ü B E R S C H R E I T E N D E  P E R S O N E N B E W E G U N G E N

Ein besonders konfliktreicher Bereich während der Uruguay-Runde war der grenz-

überschreitende Personenverkehr von Dienstleistungsanbietern. Während die In-

dustrieländer vornehmlich daran interessiert waren, Erleichterungen für Arbeits-

aufenthalte von Schlüsselpersonal und Spezialisten in Auslandsniederlassungen

ihrer Konzerne sowie für Geschäftsreisende zu erwirken, forderten die Entwick-

lungsländer Erleichterungen für qualifizierte und weniger qualifizierte Arbeits-

kräfte, da sie sich aufgrund ihres niedrigeren Lohnniveaus bei arbeitsintensiven

Dienstleistungen erhebliche Exportchancen erhofften. Vor allem forderte Indien,

dass der zeitweilige Aufenthalt dieser Arbeitskräfte nicht von dem Bestehen von

Auslandsniederlassungen abhängig gemacht werden solle (Koehler 1999: 189). Die

Vertragsparteien einigten sich schließlich auf einen GATS-Anhang zum grenzü-

berschreitenden Verkehr natürlicher Personen, der festgelegt, dass die Mitglieds-

staaten über spezifische Verpflichtungen verhandeln können, »die den grenzüber-

schreitenden Verkehr aller Kategorien von natürlichen Personen betreffen«. Aller-

dings wird auch klargestellt, dass das Übereinkommen sich nicht auf Maßnahmen

erstreckt, die den Zugang zum Arbeitsmarkt, die Staatsangehörigkeit, den Dauer-
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aufenthalt oder die Dauerbeschäftigung betreffen. Mithin betrifft es ausschließlich

den befristeten Aufenthalt von Dienstleistungserbringern, wobei zu der jeweiligen

Dauer keine Angaben gemacht werden. Der Anhang erkennt das souveräne Recht

der Mitglieder an, diesen Bereich eigenständig zu regeln, »jedoch dürfen solche

Maßnahmen nicht auf eine Weise angewendet werden, dass sie die Handelsvor-

teile, die einem Mitglied aufgrund der Bedingungen einer spezifischen Verpflich-

tung zustehen, zunichte macht oder schmälert« (GATS 1994, Anlage zum grenz-

überschreitenden Verkehr natürlicher Personen, in: Amtsblatt der Europäischen

Gemeinschaften 1996 L 167).

Noch vor Abschluss der Uruguay-Runde im April 1994 einigten sich die Ver-

tragsparteien auf Zusatzverhandlungen zum Personenverkehr, die sich auf die spe-

zifischen Verpflichtungslisten der WTO-Mitglieder konzentrierten und im Juli 1995

abgeschlossen wurden. Im Ergebnis haben nunmehr fast alle WTO-Mitglieder – al-

lerdings unterschiedlich weitreichende – horizontale Liberalisierungsverpflichtun-

gen für diese vierte Erbringungsart übernommen. Anhand der Verpflichtungslisten

lassen sich fünf unterschiedliche Kategorien von natürlichen Personen unter-

scheiden (Koehler 1998: 217f.):

Geschäftsreisende (business visitors): Diese Personen reisen ein, um Verträge

anzubahnen oder abzuschließen, die eine Dienstleistungserbringung nach sich

ziehen, wobei die Geschäftsreisenden nicht selbst die Erbringer sind. Bei dieser

Kategorie wird meist eine Aufenthaltsdauer zwischen drei und sechs Monaten

eingeräumt.

Personen, die zum Aufbau von Niederlassungen einreisen: Diese Personen

reisen im Auftrag eines ausländischen Unternehmens ein, um eine Niederlas-

sung zu errichten. Auch sie erbringen nicht selbst Dienstleistungen im Gast-

land. Dabei muss es sich um Führungskräfte handeln, wobei deren Definition

schwankt. Die WTO-Mitglieder gewähren sehr unterschiedliche maximale Auf-

enthaltsfristen, die von drei Monaten bis zu zwei Jahren reichen können.

Innerbetrieblich versetzte Beschäftigte in Auslandsniederlassungen

(intra-corporate transferees): Diese Kategorie bezieht sich entweder auf

Führungskräfte (Anteilseigner, Geschäftsführer) oder auf Beschäftigte, die über

»ungewöhnliche Kenntnisse« verfügen, mithin Spezialisten. Die Verpflichtungs-

listen enthalten keine Beschränkungen bezüglich der erlaubten Tätigkeiten,

sodass diese Personen selbst im Gastland Dienstleistungen erbringen dürfen.

Die Listen enthalten aber Restriktionen, die sicherstellen sollen, dass der

Zugang dem Schlüsselpersonal vorbehalten bleibt, wobei es in den Listen aller-

dings keine Auflagen hinsichtlich von Mindestlöhnen gibt. Die maximale Auf-
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enthaltsdauer reicht hier von zwei bis fünf Jahren, kann jedoch durchweg auch

verlängert werden.

Spezialisten: Diese Personen unterscheiden sich von den innerbetrieblich ver-

setzten Spezialisten darin, dass sie vor der Einreise ins Gastland nicht schon

Beschäftigte eines Dienstleistungsunternehmens gewesen sein müssen. Sie rei-

sen ein, um für inländische Dienstleistungsunternehmen tätig zu werden,

wobei noch vor Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ein Beschäftigungsvertrag

vorgewiesen werden muss. Ferner sehen einzelne GATS-Mitglieder Beschrän-

kungen hinsichtlich der fachlichen Qualifikation, des möglichen Angebotes hei-

mischer Fachkräfte desselben Gebietes oder Quotenregelungen vor. Die maxi-

male Aufenthaltsdauer beläuft sich teils auf zwei, teils auf drei Jahre, wobei u. U.

Verlängerungen gewährt werden. In dieser Kategorie haben nur sehr wenige

Staaten Verpflichtungen übernommen, darunter ist Australien das einzige In-

dustrieland.

»Dreimonatspersonen« (contractual service suppliers): Hierbei handelt es sich

um Beschäftigte eines Unternehmens, das keine Niederlassung in dem Land

unterhält, in dem eine Leistung erbracht werden soll.Hierzu hat das Unternehmen

einen Vertrag über die Erbringung dieser Dienstleistung nachzuweisen, wobei die

Auftragserfüllung drei Monate nicht überschreiten darf. Nur in zwei Länderlisten

gibt es diesbezügliche Verpflichtungen, in der Schweiz und in der EU. Die EU hat

die Bindungen aber auf 17 Sektoren begrenzt. Deutschland übernahm Verpflich-

tungen für die Sektoren Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, Werbung, Manage-

mentberatung, technische Tests und Analysen, Reisebüros und Reiseleitung sowie

Baustellenuntersuchung und -vermessung.Dabei handelt es sich mehrheitlich um

Sektoren, die höhere Qualifikationen bis hin zum Hochschulabschluss vorausset-

zen.Lediglich bei den projektvorbereitenden Baustellenuntersuchungen und -ver-

messungen sind auch Bauhandwerker einsetzbar.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass fast alle Industriestaaten Bindungen bei

den ersten drei Kategorien eingegangen sind, bei den Spezialisten und Dreimo-

natspersonen jedoch nur sehr wenige. Entwicklungsländer haben fast ausschließ-

lich Verpflichtungen beim innerbetrieblich versetzten Schlüsselpersonal über-

nommen. Ferner machen sie eine Reihe von Auflagen, die ihren spezifischen Ent-

wicklungsinteressen Rechnung tragen. Dazu gehören die Pflicht einreisender

»intra-corporate transferees«, das einheimische Personal zu schulen, Quotenrege-

lungen für die Zahl ausländischer Mitarbeiter, die in einer Niederlassung beschäf-

tigt werden dürfen, sowie Angaben über den maximal zulässigen Anteil der ge-

samten Gehälter, der an die ausländischen Arbeitskräfte gezahlt werden darf.
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Die GATS-Unterzeichnerstaaten sind generell zurückhaltend in den Sektoren, wo

Einzelpersonen Dienstleistungen erbringen, wie etwa bei den freien Berufen. In

diesem Zusammenhang ist die Arbeit der »Working Party for Domestic Regula-

tion« relevant, die sich mit der Entwicklung von multilateralen Disziplinen für na-

tionale Qualifikationsanforderungen, technische Normen und Zulassungsverfah-

ren befasst sowie Vorschläge für diesbezügliche gegenseitige Anerkennungsab-

kommen entwickelt. Für die Wirtschaftsprüfung wurden bereits entsprechende

Richtlinien ausgearbeitet. Mit der Fortsetzung dieser Arbeiten auf umfassenderer

Sektorbasis ist die Arbeitsgruppe zur innerstaatlichen Regulierung derzeit be-

schäftigt.

Bei den Geschäftsreisenden haben lediglich Industrieländer einige Verpflich-

tungen übernommen, wobei deren Tätigkeit der Geschäftsanbahnung zunächst

nicht mit einer Verdrängung inländischer Arbeitskräfte einhergeht. Für einreisen-

de Spezialisten gibt es ebenfalls kaum Verpflichtungen, diese Kategorie dient vor

allem zur Deckung des Bedarfs der inländischen Wirtschaft an Fachkräften mit spe-

ziellen Qualifikationen. Dass Industrieländer hier keine GATS-Verpflichtungen

übernommen haben (Ausnahme Australien), hindert sie natürlich nicht, Kontin-

gente bestimmter ausländischer Fachkräfte einreisen zu lassen, wenn die Wirt-

schaft entsprechende Bedarfe anmeldet. Der Schwerpunkt der Verpflichtungen

liegt bei Industrie- und Entwicklungsländern auf der Zulassung des Personenver-

kehrs im Zusammenhang mit Auslandsniederlassungen. Dabei ist der Aufenthalt

beschränkt auf Führungspersonal und Spezialisten sowie Personen, die zum Auf-

bau von Niederlassungen einreisen (Koehler 1999: 218f.).

Für die neue GATS-Verhandlungsrunde legte Indien einen Verhandlungsvor-

schlag vor, der u. a. die Ausweitung der sektorübergreifenden horizontalen Ver-

pflichtungen auf Arbeitskräfte mit mittleren und niedrigeren Qualifikationen for-

derte. Ferner werden klare Kriterien für die Anwendung von Arbeitsmarktprüfun-

gen und anderen wirtschaftlichen Bedarfstests gefordert, da diese den befristeten

Aufenthalt von Arbeitskräften behindern. Zusätzlich zu den derzeitigen horizonta-

len Verpflichtungen sollen auch sektorspezifische Bindungen eingegangen wer-

den. Ergänzend könnten nach dem indischen Vorschlag spezifische GATS-Visa für

diejenigen Kategorien von Dienstleistern eingeführt werden, bei denen allgemei-

ne oder zukünftige spezifische Verpflichtungen bestehen. Des Weiteren sollten

Entwicklungsländer erleichterte Möglichkeiten zum Abschluss von gegenseitigen

Anerkennungsabkommen im Bereich der Berufsqualifikationen bekommen.

Schließlich kritisiert Indien die in vielen Zielländern geforderte Einhaltung der

Lohnparität, die den Kostenvorteil beim Export arbeitsintensiver Dienstleistungen
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zunichte mache. Indien fordert daher u. a. eine Befreiung von der Pflicht, die So-

zialversicherungsbeiträge des Gastlandes zahlen zu müssen, wenn die entspre-

chenden Leistungen nach Rückkehr der befristet Beschäftigten nicht in Anspruch

genommen werden können (WTO 2000f ). Die EU-Kommission präferiert zwar

zunächst die Verbesserung der horizontalen Verpflichtungen der Länderlisten, an-

erkennt aber auch den Nutzen eines sektorspezifischen Ansatzes. Ferner sieht sie

die Ausarbeitung eines Verhaltenskodexes zu wirtschaftlichen Bedarfstests als sehr

wünschenswert an (WTO 2001a).

Für Gewerkschaften ist die Liberalisierung grenzüberschreitender Personenbewe-

gungen ein sensibles Thema, entsprechend werden an weitere Verpflichtungen

der EU beim grenzüberschreitenden Personenverkehr (mode 4) Vorbedingungen

gestellt. Der DGB fordert u. a.

die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen durch Entsendefirmen,

die Einhaltung inländischer Lohn- und Arbeitsbedingungen durch auslän-

dische Dienstleister, d. h. eine Ausweitung der europäischen Entsenderichtlinie

auf das GATS,

verbesserte Möglichkeiten zur Bekämpfung illegaler und ausbeuterischer For-

men von Beschäftigung,

keine Beeinträchtigung der sozialen Systeme im Herkunfts- und Arbeitsland

durch die Entsendung;

ferner sollen Entsendekräfte Arbeitnehmerrechte im Arbeitsland in Anspruch

nehmen können, ohne dass ihnen nach der Rückkehr Sanktionen drohen.

Ebenso müssen sie gerichtlich gegen ihre Arbeitgeber vorgehen können, um

die Arbeitsstandards des Arbeitslandes durchzusetzen, etwaige Urteile sollen

auch im Herkunftsland der Entsendefirmen vollstreckbar sein (DGB 2001).

Als besonderes Problem wird die Verbindung der Erbringungsarten (modes) 3 und

4, kommerzielle Präsenz und grenzüberschreitender Personenverkehr, gesehen. Es

wird befürchtet, dass nach mode 3 errichtete Niederlassungen Dreimonatsperso-

nen einsetzen können und durch Personalrotation eine dauerhafte Präsenz errei-

chen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass nach der GATS-Definition Verhandlungen

über »alle Kategorien von natürlichen Personen« geführt werden können, mithin

zukünftig nicht nur beim Schlüsselpersonal, sondern auch bei einfachen Tätigkei-

ten Verpflichtungen übernommen werden können.

Hintergrund der gewerkschaftlichen Befürchtungen sind die negativen Erfahrun-

gen vor allem aus dem Bausektor infolge der Dienstleistungsfreiheit im EU-Bin-

nenmarkt. Ausländische Entsendefirmen beschäftigen Arbeitskräfte häufig weit

unterhalb der inländischen Arbeitsstandards und Tarife. Sie treten dabei als (Sub-
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)Subunternehmer der großen inländischen Baufirmen auf. Das im Zusammenhang

mit der europäischen Entsenderichtlinie novellierte deutsche Arbeitnehmer-Ent-

sendegesetz regelt zwar, dass der Mindestlohn-Tarifvertrag auch für nicht tarifge-

bundene in- und ausländische Arbeitgeber gilt, diese Bestimmung wird aber häu-

fig unterlaufen. Auch die bilateralen Werkvertragsabkommen der Bundesrepublik

über Entsendekräfte mit 10 mittel- und osteuropäischen Staaten und der Türkei

(vgl. European Commission 2001a: 39) vermochten die Praxis der untertariflichen

Bezahlung nicht zu unterbinden. Hinzu kommt das Problem illegaler Beschäfti-

gung.Während die Zahl statistisch erfasster Bauarbeiter in der Bundesrepublik auf

knapp unter eine Million gesunken ist, arbeiten nach Schätzungen der IG B.A.U.

mittlerweile 300.000 Illegale auf deutschen Baustellen (IG B.A.U. 2001).

Während die GATS-Regelungen für Dienstleistungserbringer aus Nicht-EU-Staa-

ten relevant sind und per se nicht den Zugang zum Arbeitsmarkt, die Staatsan-

gehörigkeit oder den Daueraufenthalt betreffen, geht mit der EU-Osterweiterung

eine zukünftige Öffnung der gemeinschaftlichen Arbeitsmärkte einher. Allerdings

sind dafür Übergangsfristen von bis zu sieben Jahren vorgesehen. Von diesen Fris-

ten sind sowohl die Freizügigkeit als auch die Dienstleistungserbringung durch Ar-

beitskräfte der Beitrittsländer betroffen. Die wesentlichen Beschränkungen sind:

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer wird zunächst um 2 Jahre ausgesetzt und

kann auf Antrag um zunächst drei Jahre sowie weitere 2 Jahre verlängert wer-

den, sodass eine Gesamtübergangsfrist von bis zu sieben Jahren möglich ist.

Bei der Entsendung von Arbeitskräften aus den Beitrittsländern sind für

Deutschland und Österreich ebenfalls eine maximal siebenjährige Übergangs-

frist möglich.Während dieser Frist kann auf Antrag die Entsendung in bestimm-

ten Branchen ausgesetzt werden. Deutschland hat Übergangsfristen für die

Entsendung in den Bereichen Bauwirtschaft, Innenausstattung und industrielle

Reinigung beantragt.

Das Recht, sich als Selbstständiger in der EU niederzulassen oder Unternehmen

zu gründen, ist jetzt schon für Bürger der Beitrittsländer aufgrund der Europa-

abkommen gesichert (Brücker/Weise 2001).

Zwar werden nach Angaben des DIW in den empirischen Studien über die Ar-

beitsmarkteffekte der Migration »keine oder nur geringe Effekte der Zuwanderung

für die Beschäftigung und die Löhne von einheimischen Arbeitskräften ausgewie-

sen« (ebd.: 6). Zugleich wird aber eingeräumt, dass die Untersuchungsergebnisse

stark davon abhängen, wie die Interdependenz zwischen Migration einerseits und

Löhnen und Beschäftigung andererseits gemessen werde. Ferner bedarf die Ab-

schätzung wanderungsbedingter Arbeitsmarkteffekte einer sektor- und qualifika-
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tonsbezogenen Betrachtung. So wird auch für ausländische Arbeitskräfte das

Hauptbeschäftigungsreservoir in den geringqualifizierten Dienstleistungstätigkei-

ten gesehen, sodass hier eine fortdauernde Konkurrenz zwischen unterschied-

lichen Ausländergruppen wie auch zwischen diesen und einheimischen Arbeits-

kräften zu erwarten ist (Baethge et al. 1999: 41f ). In den 90er Jahren ist zwar die

Ausländerbeschäftigung im Dienstleistungsbereich bei allen Tätigkeitsniveaus an-

gestiegen, prozentual fiel die Zunahme bei den niederqualifizierten Berufen je-

doch höher aus. In vielen Bereichen hat es zudem eine Substituierung deutscher

durch ausländische Arbeitskräfte gegeben, so bei den VerkäuferInnen. Dabei ist zu-

gleich ein Strukturwandel hin zu den Nichtfachkräften und geringfügiger Be-

schäftigung zu verzeichnen. Die Zunahme geringfügiger Beschäftigung wird als

möglicher Grund für den Beschäftigungsabbau sozialversicherungspflichtig be-

schäftigter Deutscher angesehen. Der mit der zunehmenden Dienstleistungsbe-

schäftigung einhergehende Trend zu befristeten Arbeitsverhältnissen wirft daher

für die ausländischen Beschäftigten in besonderem Maße die Frage nach der so-

zialen Sicherung auf (ebd.).

K E R N F O R D E R U N G E N  I N T E R E S S I E R T E R  PA R T E I E N

B u n d e s r e p u b l i k / E U , U S A , E n t w i c k l u n g s l ä n d e r

Mit der Einigung auf eine neue Welthandelsrunde bei der WTO-Ministerkonfe-

renz in Katar treten auch die Dienstleistungsverhandlungen in eine intensivere

Phase ein. Bis zum 30. Juni 2002 müssen konkrete Marktzugangsforderungen

(requests) der WTO übermittelt werden, die Liberalisierungsangebote (offers)

sollen bis 31. März 2003 folgen. Der avisierte Endpunkt der Verhandlungen fällt

mit dem Ende der neuen Welthandelsrunde zusammen, welches für den

1.1.1995 angestrebt wird (WTO 2001b). Im Vorfeld der ersten Bestandsaufnah-

me für die neue GATS-Verhandlungsrunde unterbreiteten die EU, die USA und

einige andere Staaten Vorschläge, die eine grundlegende Änderung des GATS-

Liberalisierungskonzeptes bezweckten. Der »bottom-up«-Ansatz, der in Form

der Länderlisten nur sektorale Liberalisierungen erlaubt, sollte teilweise über-

wunden werden, um zu umfassenderen Verpflichtungen zu kommen. Stattdes-

sen wurden für den Verhandlungsmodus u. a. ein Negativlisten-Ansatz, die An-

wendung sektorübergreifender horizontaler Formeln oder die Liberalisierung

größerer Cluster nahe verwandter Sektoren vorgeschlagen. Entwicklungsländer

optierten jedoch mehrheitlich für die Beibehaltung der jetzigen flexiblen Struk-

117



tur des GATS, die ihnen eine stärker an nationalen Bedürfnissen orientierte se-

lektive Marktöffnung erlaubt. In den Verhandlungsrichtlinien, auf die sich die

Unterhändler im März 2001 einigten, wird der schon beim Zustandekommen

des GATS praktizierte »request-offer«-Ansatz allerdings nur als der hauptsächli-

che Verhandlungsmodus beschrieben, d. h. andere Techniken sind nicht

grundsätzlich ausgeschlossen (WTO Reporter 2001). Für die Bestandsaufnahme

im März legte die EU allgemeine Verhandlungsvorschläge für die Freien Berufe,

für unternehmensbezogene Dienstleistungen, Telekommunikation, Baudienst-

leistungen, Vertrieb, Umweltdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Touris-

mus und Verkehr vor.

Auf EU-Seite führt die Europäische Kommission die Verhandlungen und stimmt

sich mit den EU-Mitgliedsstaaten im so genannten 133er-Ausschuss ab. Diese in-

formelle Bezeichnung geht auf den Artikel 133 des EG-Vertrags über die Grundsät-

ze der Gemeinsamen Handelspolitik zurück. Die Bundesregierung nennt insbe-

sondere vier Ziele für die GATS-Verhandlungen:

ausgewogene und insgesamt höhere Liberalisierungsverpflichtungen aller

WTO-Mitglieder, vor allem in den Schlüsselbereichen (z. B. Finanzdienstleistun-

gen, Telekommunikation und Handel),

Ausweitung von Liberalisierungszusagen in der für die deutsche Dienstleis-

tungswirtschaft besonders wichtigen Erbringungsart 3 (kommerzielle Prä-

senz),

Klärung offener Fragen und Herstellung verstärkter Rechtssicherheit beim elek-

tronischen Handel

und verstärkte Beteiligung der Entwicklungsländer am weltweiten Dienstleis-

tungshandel (Bundesregierung 2001).

Ferner verweist die Bundesregierung darauf, dass die GATS-Erbringungsart 3, kom-

merzielle Präsenz, nur einen Teilbereich des Investitionsschutzes umfasst und

daher ein umfassendes multilaterales Abkommen angestrebt werde, das auch Re-

gelungen zum Enteignungsschutz, zu Entschädigungen und zum Gewinntransfer

umfassen solle. Ob und in welchem Umfang die Bundesregierung weitere Ver-

pflichtungen bei modus 4, grenzüberschreitender Personenverkehr, übernehmen

werde, sei erst in der Phase der Marktzugangsverhandlungen übersehbar. Be-

fürchtungen, die Leistungen der Daseinsvorsorge könnten unter Liberalisierungs-

druck gesetzt werden, hält die Bundesregierung für »im Wesentlichen unbegrün-

det« (ebd.). Allerdings wird eingeräumt, dass diese Dienste sehr wohl zum Rege-

lungsumfang des GATS gehören, sofern parallel privatisierte Dienste am Markt an-

geboten werden. Inwieweit für Dienste der Daseinsvorsorge Liberalisierungsver-
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pflichtungen übernommen werden, bleibe jedoch der souveränen Entscheidung

jedes WTO-Mitglieds überlassen.7

Die schwerpunktmäßigen Interessen der USA bei den GATS-Verhandlungen sind

gegenwärtig nicht sehr deutlich. Ebenso wie die EU übermittelten sie eine Reihe

sektoraler Verhandlungsvorschläge für die erste Bestandsaufnahme der Verhand-

lungen (USTR 2000). Anders als die EU jedoch, die für einen umfassenden, sämtli-

che Sektoren einschließenden Verhandlungsansatz eintritt, legen die USA stärke-

res Gewicht auf einige wenige Bereiche. So wird auf eine verstärkte Teilnahme wei-

terer Länder an den plurilateralen Abkommen über Basistelekommunikation und

Finanzdienstleistungen gedrungen. Besondere Interessen liegen traditionell bei

den audiovisuellen Dienstleistungen. Ferner wurde verstärktes Interesse an der Li-

beralisierung von Energiedienstleistungen signalisiert. Einen weiteren Schwer-

punkt legen die USA auf den elektronischen Handel, der zwar kein eigener GATS-

Sektor ist, jedoch für die grenzüberschreitende Erbringung von Diensten von zu-

nehmender Bedeutung ist (Esserman 1999).

Die Positionen der Entwicklungsländer reichen von Befürwortern einer weiteren

Dienstleistungsliberalisierung über eher verhaltene Zustimmung bis zu offener

Ablehnung weiterer Verpflichtungen. Zumeist bringen sie aber sowohl Interessen

an einer dienstleistungsinduzierten Diversifizierung ihrer Exportpalette als auch

nach dem Schutz ihrer noch nicht wettbewerbsfähigen Sektoren zum Ausdruck.

Insofern plädieren viele Entwicklungsländer für eine Beibehaltung der gegenwär-

tigen flexiblen Struktur des GATS. Kritik üben sie vor allem an den Beschränkun-

gen grenzüberschreitender Arbeitskräftebewegungen. Ferner wird moniert, dass

im GATS – anders als im GATT – keine Sonderbehandlung armer Länder (»special

and differential treatment«) vorgesehen ist. Daneben fordern Entwicklungsländer

eine verbindliche Regelung über die zeitlich befristete Rücknahme von Liberali-

sierungsverpflichtungen bei Notständen (Mashayekhi 2000).

L O B B Y V E R B Ä N D E  D E R  I N D U S T R I E

Industrieverbände nehmen traditionell starken Einfluss auf Handelsverhandlun-

gen. Das Lobbying für ein multilaterales Dienstleistungsabkommen begann in den

USA schon zu Beginn der 80er Jahre, als die in der Coalition of Services Industries
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(CSI) zusammengeschlossenen Konzerne das Thema auf die Agenda der Uruguay-

Runde bringen konnten. Daneben werden der US-Handelsbeauftragte und das US-

Wirtschaftsministerium durch so genannte Industrial Sector Advisory Committees

(ISAs) beraten. Während der vergangenen Welthandelsrunde ließ sich die Europäi-

sche Kommission durch den European Roundtable of Industrialists (ERT) und den

europäischen Arbeitgeberverband UNICE beraten. Erst Anfang 1999 wurde spezi-

ell für den Zweck der Neuverhandlung des GATS das European Services Forum

(ESF) gegründet.Wie Dietrich Barth, Sachverständiger der Generaldirektion Handel

der Europäischen Kommission, schreibt, ist das European Services Forum »eine pri-

vatwirtschaftliche Organisation der Dienstleistungswirtschaft, die eng mit der EU-

Kommission zusammenarbeitet, um die offensiven und eventuelle defensive Han-

delsinteressen der Gemeinschaft zu definieren und die Kommission zu beraten«

(Barth 2000:290).Auf die japanische Verhandlungsstrategie zum GATS versucht das

Japan Services Network Einfluss zu nehmen.

Auffällig ist die weitgehende Übereinstimmung der Forderungen US-amerika-

nischer und europäischer Industrievertreter, die sich zudem im Rahmen des Trans-

atlantic Business Dialogue – TABD – unmittelbar miteinander koordinieren können.

Kernforderungen umfassen u. a. (vgl. CSI 2000, ESF 1999, UNICE 2000):

Erweiterung des Umfangs von Verpflichtungen in allen Dienstleistungssektoren

und allen Erbringungsarten,

vollständige Niederlassungsfreiheit im Ausland sowie Gewährung von Mehr-

heitsbesitz und Inländerbehandlung,

Entwicklung wettbewerbsfördernder Prinzipien für die innerstaatliche Regulie-

rung als Fokus der GATS-Verhandlungen,

Erleichterungen für den elektronischen Handel,

Freiheit für die konzerninterne Mobilität von Schlüsselpersonal, aber auch für

die Vertragserbringung ohne Auslandsniederlassung,

Sicherheitsklauseln für Notstände sollen mit eng definierten Auflagen sowie

beschleunigten Streitschlichtungsmöglichkeiten versehen werden,

das staatliche Beschaffungswesen soll durch multilaterale WTO-Regeln für aus-

ländische Anbieter geöffnet werden,

Untersuchung über das Ausmaß von Subventionen im Dienstleistungsbereich

und Abschätzung eines möglichen GATS-Regelungsbedarfs.
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G E W E R K S C H A F T E N

Der Internationale Bund Freier Gewerkschaften betont in seiner Erklärung zur

Agenda der 4. WTO-Ministerkonferenz im November 2001 in Katar besonders die

Bedeutung öffentlicher Dienste. Der IBFG fordert im Einzelnen (IBFG 2001):

Im Rahmen der GATS-Verhandlungen müsse klargestellt werden, dass Länder

das Recht behalten, öffentliche Dienste (z. B. Bildung, Gesundheit, Wasser und

Post) sowie sozial nützliche Dienstleistungsbereiche vom GATS-Regelungsum-

fang auszunehmen und dies auch auf subnationaler Ebene.

Es bedürfe eines ausdrücklichen Verweises auf Sozial- und Umweltanliegen, um

diesbezügliche staatliche Auflagen für öffentliche Dienste nicht zu untergra-

ben.

Die Mitgliedsstaaten müssen das Recht haben, die Rolle des öffentlichen Sek-

tors in ihren Dienstleistungssektoren auszuweiten, ohne mit einem WTO-Streit-

schlichtungsverfahren rechnen zu müssen, wie es gegenwärtig der Fall wäre.

Der GATS Artikel 1.3 (b) bedürfe einer klärenden Definition, um Dienste, die in

staatlicher Hoheit erbracht werden, vor Liberalisierung zu schützen.

Beim befristeten Arbeitseinsatz im Ausland (mode 4) müssen alle beteiligten

Parteien den Schutz vor jeglicher Form von Diskriminierung, die internationa-

len Kernarbeitsnormen, die innerstaatlichen Arbeitsgesetze und geltende Tarif-

verträge respektieren.

Auch Internationale Berufssekretariate wie Education International (EI) und Public

Services International (PSI) befassen sich kritisch mit den Risiken der GATS-Libera-

lisierungen. EI und PSI beschreiben mögliche Auswirkungen für ArbeitnehmerIn-

nen und Gewerkschaften im Gesundheitssektor und im Bildungswesen. Als wich-

tige Probleme identifizieren sie die mangelnde öffentliche Kontrolle über die Han-

delsverhandlungen und eine fehlende öffentliche Verständigung darüber, welche

Sektoren in welchem Ausmaß überhaupt dem internationalen Wettbewerb aus-

gesetzt werden sollen. Ferner wird die uneindeutige GATS-Bestimmung über »ho-

heitliche« Aufgaben kritisiert (EI/PSI 1999 und 2000). Die Dienstleistungsinterna-

tionale UNI verweist insbesondere auf die Notwendigkeit gewerkschaftlicher Kon-

sultationen auf WTO-, EU- und nationaler Ebene. Auf der WTO-Ebene identifiziert

UNI prinzipiell zwei Wege des gewerkschaftlichen Zugangs zu den Verhandlungen,

zum einen als Teil der Gemeinschaft von Nichtregierungsorganisationen (NGOs),

zum anderen indirekt über internationale Regierungsorganisationen (IGOs) wie die

ILO oder die Universal Post Union (UPU). Allerdings bedürfte es hierfür des Beob-

achterstatus von ILO und UPU bei der WTO (UNI 2000). Daneben begleitet UNI die
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sektorspezifischen GATS-Verhandlungen zum Groß- und Einzelhandel (UNI 2000a)

sowie zu Post- und Kurierdiensten (UNI 2000b).

Auf europäischer Ebene hat der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) eine

ad hoc-Gruppe zu den GATS 2000-Verhandlungen eingerichtet, die u. a.

Gespräche mit der EU-Kommission führt. Der Europäische Gewerkschafts-

bund versucht aber auch auf die Binnenmarktpolitik zu Leistungen der Da-

seinsvorsorge Einfluss zu nehmen und hat dazu Ende 1998 eine Europäische

Charta über öffentliche Dienste vorgestellt und gefordert, dass diese als Pro-

tokoll zur Interpretation des Artikels 16 (Dienste von allgemeinem wirtschaft-

lichen Interesse) in den EG-Vertrag aufgenommen wird (ETUC 1998; ETUC et al.

2001).

Schließlich lässt sich auch in der Bundesrepublik eine zunehmende Sensibilisie-

rung für die GATS-Verhandlungen feststellen und zwar sowohl von Seiten des DGB

als auch von Einzelgewerkschaften wie Ver.di, IG B.A.U. oder GEW. Der DGB unter-

stützt dabei sowohl die multilateralen Verhandlungen im Rahmen des GATS als

auch den umfassenden Verhandlungsansatz der EU-Kommission. Jedoch sollen 

u. a. folgende Ordnungsprinzipien bei der Dienstleistungsliberalisierung beachtet

werden (DGB 2001):

Eine weitere schrittweise Liberalisierung von Telekommunikations- und Post-

diensten kann nur bei Berücksichtigung des Universaldienstprinzips befürwor-

tet werden. Das Universaldienstprinzip soll auf den elektronischen Handel aus-

geweitet werden.

Bei den Transportdienstleistungen soll es zu einer stärkeren Berücksichtigung

von Umwelt- und Sozialstandards kommen.

Kritisch wird die Privatisierung in der Abfall- und Wasserwirtschaft beurteilt, da

diese vielfach zu einem Unterlaufen von Arbeitsschutz- und Umweltstandards

geführt haben. Einer Liberalisierung des Wassermarktes wird eine Absage

erteilt, solange der Gewässerschutz nicht mit marktwirtschaftlichen Interessen

kompatibel ist.

Solange es keine öffentliche Diskussion über die Ziele der GATS-Liberalisierung

im Bildungssektor gegeben habe, soll dieser Bereich aus den Dienstleistungs-

verhandlungen herausgenommen werden.

Bei Gesundheitsdienstleistungen muss der Vorbehalt der nationalen Rege-

lungskompetenz bestehen bleiben, der allgemeine, freie und im Wesentlichen

kostengünstige Zugang darf nicht eingeschränkt werden. Nationale Standards,

Qualifizierungs- und Lizenzierungsauflagen dürfen nicht automatisch als Han-

delshemmnisse gelten.
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Marktöffnungen beim öffentlichen Beschaffungswesen seitens der EU sollen an

die Einhaltung dreier ILO Konventionen (94, 95, 98) gekoppelt werden, ein diese

Kriterien einhaltendes zukünftiges europäisches Vergaberecht kann ein Maß-

stab für das entsprechende WTO-Abkommen sein.

Die Niederlassungsfreiheit soll an die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen

geknüpft werden, ferner sollen die WTO-Mitglieder weiter die Möglichkeit

haben, die Identität der Besitzer von Niederlassungen sowie die Qualifikationen

der Mitarbeiter festzustellen.

Die Marköffnung für grenzüberschreitende Personenbewegungen soll eben-

falls an die Einhaltung der Kernarbeitsnormen durch die Entsendefirmen

gekoppelt werden. Ferner soll die europäische Entsenderichtlinie auf das GATS

übertragen werden, die Funktionsfähigkeit sozialer Sicherungssysteme im Her-

kunfts- und Arbeitsland muss gewährleistet sein und entsandte Arbeitnehme-

rInnen sollen Arbeitsrechte im Einsatzland in Anspruch nehmen können, ohne

Sanktionen zu erleiden.

S Z E N A R I O  Z U K Ü N F T I G E R  A U S W I R K U N G E N  D E R  

G AT S - L I B E R A L I S I E R U N G  A U F  D E R  N AT I O N A L E N  E B E N E

Die Frage, welche sich für die deutsche Situation stellt, ist, inwieweit die zukünfti-

ge GATS-Liberalisierung auf die nationale Regulierungsebene durchgreifen kann,

insbesondere vor dem Hintergrund der in einigen Sektoren schon recht weit vor-

angeschrittenen europäischen Binnenmarktliberalisierung.

Das GATS eröffnet Exporteuren außerhalb der EU die Möglichkeit,auf Zugänge zum

europäischen Markt zu dringen. Dabei müssen die Binnenmarktprivilegien nicht ge-

nerell auf Anbieter aus Drittländern ausgeweitet werden, dieses regelt der GATS-Arti-

kel V über wirtschaftliche Integrationsabkommen. Wie zuvor beschrieben, bestehen

aber schon jetzt vielfältige Liberalisierungsverpflichtungen seitens der EU, die im

Zuge der weiteren GATS-Verhandlung sukzessive ausgeweitet werden können. Dabei

können Bereiche durch Drittstaaten herausgefordert werden, die im Europäischen

Binnenmarkt noch nicht oder nur zum Teil liberalisiert sind. Das Beispiel der audiovi-

suellen Dienstleistungen verdeutlicht dies. Während der GATS-Verhandlungen in der

Uruguay-Runde kritisierten die USA vehement die Mindestquoten europäischer Län-

der für heimische Medienprodukte. Die EU übernahm damals keine Verpflichtungen,

was z. B. die Filmförderung oder die Länderkompetenzen bei der Rundfunkgesetzge-

bung in der Bundesrepublik absichert.Das Beispiel verdeutlicht überdies, dass ein be-
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sonderer Druck auf die nationale Ebene von denjenigen Drittlandsanbietern ausgeht,

die wettbewerbsfähiger sind als europäische Anbieter (siehe auch die sehr wettbe-

werbsfähigen US-amerikanischen Expresskurierdienste).

Die über das GATS mögliche Marktöffnung für Bildungsdienstleistungen kann

ebenfalls unabhängig von Binnenmarktbestimmungen erfolgen. In der EU sind

Grundfreiheiten und Wettbewerbsregeln nicht auf staatliche Bildungssysteme an-

wendbar, solange mit der Erbringung der Bildungsdienstleistungen kein wirt-

schaftlicher Zweck verfolgt wird (Europäische Kommission 2000: 13). Das heißt

aber nicht, dass es den EU-Mitgliedern nicht möglich ist, verstärkt private Anbie-

ter, z. B. der Erwachsenenbildung oder der beruflichen Weiterqualifizierung, aus

Drittstaaten auf den Markt zu lassen. Derartige Marköffnungsangebote könnten

sehr wohl durch die Bundesrepublik über die EU-Kommission in die GATS-Ver-

handlungen eingebracht werden.

Die multilaterale Ebene des GATS kann des Weiteren durch nationale Akteure

strategisch eingesetzt werden, um nationale Regelungen herauszufordern.Die For-

derungen deutscher, europäischer, US-amerikanischer und japanischer Dienstlei-

stungskonzerne zu grenzüberschreitenden Personenbewegungen gleichen sich

weitgehend. Deutsche Dienstleistungsunternehmen können daher gemeinsam

mit internationalen Lobbynetzwerken nationale Auflagen zum grenzüberschrei-

tenden Personenverkehr herausfordern. Dabei können sie sich sämtlicher Regulie-

rungsebenen bedienen: der bilateralen oder transatlantischen Ebene (z. B. durch

das Lobbying für gegenseitige Anerkennungsabkommen), der regionalen Ebene

des Europäischen Binnenmarkts (z. B. durch das Eintreten für eine Ausweitung der

Freizügigkeit auf Beitritts- und andere assoziierte Länder) sowie der multilateralen

Ebene des GATS. Auf allen diesen Ebenen ist die Dienstleistungsindustrie mit spe-

zifischen Verbandsstrukturen präsent. Zudem kann ein auf der nationalen und der

EU-Ebene nicht lösbarer Interessenkonflikt, z. B. regierungsseitige Wünsche zur

Lockerung bestehender Arbeitsnormen, durch das Eingehen entsprechender Li-

beralisierungsverpflichtungen im Rahmen des GATS »gelöst« werden.

Das GATS und die Dienstleistungsliberalisierung innerhalb der EU können insofern

als sich ergänzende Liberalisierungsebenen verstanden werden. So können Lücken

bei der Binnenmarktliberalisierung,d.h.Bereiche mit stärkerer staatlicher Regulierung,

über den Weg der GATS-Verhandlungen unter Druck geraten. Etwaige nationale For-

derungen nach Rücknahme von Liberalisierungen (und seien diese auch nur zeitlich

befristet) können zukünftig durch Verweis auf GATS-Verpflichtungen abgewiesen

werden. Eine wesentliche Funktion dieses Abkommens wird daher auch darin gese-

hen, Liberalisierungsfortschritte, die auf bilateraler oder regionaler Ebene erzielt wur-
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den,zu multilateralisieren und festzuschreiben.Eine Wiedergewinnung staatlicher Re-

gelungskompetenzen ist nach einmal erfolgter Festschreibung im Prinzip nicht vor-

gesehen. Im Gegenteil: Das GATS-Konzept der fortschreitenden Liberalisierung sieht

eine sukzessive Ausweitung von Marktöffnungsverpflichtungen vor.

Wie das European Services Forum im Zusammenhang mit der Liberalisierung

der grenzüberschreitenden Personenbewegungen feststellte, könnten entspre-

chende GATS-Regelungen wechselseitige Überprüfungsprozesse zwischen den

WTO-Mitgliedern vorschreiben »and thereby reduce the scope for politically 

charged debates on a domestic level« (ESF 2000). Tatsächlich liegt eine wesentli-

che Gefahr der GATS-Bestimmungen darin, wechselseitigen »peer pressure« zu sti-

mulieren und darüber innenpolitische Handlungsspielräume zu begrenzen. Ein

wichtiger Mechanismus ist in diesem Zusammenhang die GATS-Anforderung der

Transparenz über innerstaatliche Regelungen. Ein erster wichtiger Schritt in diese

Richtung wurde mit den Länderlisten spezifischer Verpflichtungen geschaffen,

denn diese legen das jeweilige nationale Außenhandelsregime – wenn auch nur

im Ansatz – offen. Des Weiteren handelt es sich bei den Länderlisten um völker-

rechtlich verbindliche »standstill«-Verpflichtungen.Wird das Außenhandelsregime

z. B. durch Gesetzesnovellierungen restriktiver ausgestaltet, liegt ein Verstoß gegen

bindendes Völkerrecht vor (Koehler 1999: 236). Hinzu kommen die Notifizierungs-

anforderungen des GATS, die dazu führen können, dass neue nationale Regelun-

gen bis hin zu Gesetzesvorhaben schon im Entwurfsstadium mit interessierten

WTO-Mitgliedern diskutiert werden müssten.

Zweifelhaft ist, ob Restriktionen für die nationale Regulierungsebene durch spe-

zifische Schutzmechanismen verhindert werden können. Ob beispielsweise die

auch von Gewerkschaften geforderte Schutzklausel bei Markt- oder Arbeitsmarkt-

störungen, welche die zeitlich befristete Aussetzung von Verpflichtungen ermög-

lichen soll, im Konfliktfall angewendet würde, hängt von verschiedenen Bedin-

gungen ab. Zum einen müsste der innenpolitische Problemdruck durch die Markt-

störungen hoch genug sein. Zum anderen verlangt die nationale Anwendung

einer solchen Schutzklausel das Einvernehmen mit den übrigen EU-Staaten.

Für die EU-Mitgliedsstaaten kommt als besonderes Problem hinzu, dass sich die

sehr hohe Binnenmarktliberalisierung mancher Sektoren in den GATS-Verhand-

lungen als zusätzliches Risiko erweisen kann. Wenn die Kommission mit Verweis

auf eigene Liberalisierungsfortschritte entsprechend hohe Forderungen an Dritt-

staaten stellt, werden diese gleichermaßen weitreichende Begehrlichkeiten ge-

genüber der EU formulieren, was bei entsprechenden Zugeständnissen den Wett-

bewerbsdruck auch in bisher geschützten Bereichen erhöhen kann.
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Ferner stellt das GATS einen Verhandlungsrahmen dar, der nicht nur multilate-

rale Verpflichtungen zum Ziel hat, sondern gerade auch bi- und plurilaterale Ab-

kommen ermöglicht. Die plurilateralen Abkommen zu Basistelekommunikation

und Finanzdienstleistungen wurden vor allem von wettbewerbsstarken Ländern

wie den EU-Mitgliedern vorangetrieben. Die EU-Kommission propagiert daher

auch diesen Ansatz und es gibt immer wieder Vorschläge für weitere plurilaterale

Abkommen unter dem GATS. Die bisherigen »plurilaterals« sind zudem in er-

staunlich kurzer Zeit von zum Teil 1-2 Jahren zustande gekommen.

Für die nationale Regelungskompetenz innerhalb der EU kommt erschwerend

hinzu, dass die Europäische Kommission beständig mit den Mitgliedsstaaten

darum ringt, ihre Kompetenzen zu erweitern. Zwar ist die europäische Außen-

handelspolitik bereits vergemeinschaftet, jedoch gibt es noch einige wenige na-

tionale Mitbestimmungsmöglichkeiten. Bei der Regierungskonferenz im Dezem-

ber 2000 in Nizza wurde der Artikel 133 EGVertrag neu gefasst. Demnach be-

schließt der Ministerrat über die Annahme von Handelsabkommen grundsätz-

lich mit qualifizierter Mehrheit, d.h. einzelne Mitglieder haben keine Vetomög-

lichkeit. Dies gilt auch für Handelsabkommen, die Dienstleistungen oder geisti-

gen Eigentumsschutz betreffen. Grundsätzlich fallen diese Entscheidungen auch

nicht in die sogenannte gemischte Zuständigkeit, d.h. es ist keine zusätzliche na-

tionale Ratifizierung vorgesehen. Der Ministerrat kann allerdings keine Abkom-

men schließen, die Harmonisierungen in Bereichen nach sich zögen, in denen die

Kommission über keine Zuständigkeit verfügt. Abweichend von diesen Bestim-

mungen aber fallen »Abkommen im Bereich des Handels mit kulturellen und au-

diovisuellen Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich Bildung sowie in den

Bereichen Soziales und Gesundheitswesen in die gemischte Zuständigkeit der

Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten« (Vertrag von Nizza, Amtsblatt der Eu-

ropäischen Gemeinschaften 2001 C 80, S. 16). Abkommen, die alle übrigen

Dienstleistungssektoren betreffen, werden ausschließlich vom Ministerrat ange-

nommen. Ein einmal ausgehandeltes Abkommen auf dieser Ebene noch zu Fall

zu bringen, ist aufgrund der qualifizierten Mehrheitsentscheidung für ein ein-

zelnes Mitglied nicht mehr möglich.

Für die Beurteilung potenzieller Auswirkungen des GATS auf die nationale Re-

gulierung sollte folglich berücksichtigt werden, dass es sich um ein Rahmenwerk

für weitere Verhandlungen handelt. Daher ist der Prozesscharakter dieses Abkom-

mens besonders zu betonen. Daneben ist die Dienstleistungsliberalisierung im

Kontext des GATS eingebettet in weitere Liberalisierungsebenen, die untereinan-

der verschiedene Wechselwirkungen entfalten können.
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4 . F O R S C H U N G S F R A G E N

Die empirische Forschung zu den Auswirkungen der Liberalisierung des Dienstlei-

stungsverkehrs steckt noch in den Anfängen. Dabei fehlt es sowohl an Abschät-

zungen der Folgen weitergehender GATS-Liberalisierungen als auch an Erkennt-

nissen über die schon erfolgten Liberalisierungen einiger Dienstleistungssektoren

im Europäischen Binnenmarkt. Erste, allerdings begrenzte Erkenntnisse gibt es le-

diglich für die Sektoren Telekommunikation, Luftverkehr und Energie. Vor allem

mangelt es an Erkenntnissen über die Auswirkungen auf die Beschäftigung, die

Qualifikationsanforderungen, die Arbeitsbedingungen, die Löhne und die Mög-

lichkeiten gewerkschaftlicher Interessenvertretung. Aber auch Veränderungen bei

der Qualität und der Verfügbarkeit von Dienstleistungen sind noch kaum unter-

sucht worden. In den Bereichen, wo erste Untersuchungen vorliegen, richtete sich

der Fokus vornehmlich auf preisliche Wirkungen.

Insofern besteht einerseits Forschungsbedarf hinsichtlich der potenziellen Fol-

gen weiterer multilateraler Liberalisierungen auf der Ebene des WTO-Dienstleis-

tungsabkommens. Eine solche Folgenabschätzung bedarf andererseits einer Auf-

arbeitung bereits erfolgter Liberalisierungs- und Deregulierungsprozesse im Eu-

ropäischen Binnenmarkt unter besonderer Berücksichtigung der Veränderungen

für die Beschäftigten in der Bundesrepublik.

Da es kaum möglich ist, qualitative Aussagen über den Dienstleistungsbereich

in seiner Gesamtheit zu treffen, erscheinen insbesondere gründlichere sektorale

Untersuchungen erforderlich. Dabei sollte unterschieden werden zwischen denje-

nigen Sektoren, die schon in gewissem Maße liberalisiert worden sind, und ande-

ren Sektoren, die noch einer stärkeren staatlichen Regulierung unterworfen sind.

Zu letzteren zählen u. a. Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen. In diesem Zu-

sammenhang erscheint eine Abschätzung möglicher Restriktionen für die Erbrin-

gung so genannter »Leistungen der Daseinsvorsorge« bzw. Dienstleistungen, die

mit spezifischen Gemeinwohlverpflichtungen versehen sind, besonders dringlich.

Weiteres Augenmerk verdienen diejenigen Branchen, denen in der Bundesre-

publik besondere Entwicklungs- und Exportchancen attestiert werden, wie der

breite Bereich unternehmensbezogener Dienstleistungen. Hier ist allerdings auch

nach dem Realitätsgehalt allzu optimistischer Prognosen über die zukünftigen Be-

schäftigungswirkungen zu fragen.

Als Querschnittsfragestellungen für alle Dienstleistungssektoren drängen sich

neben den quantitativen Beschäftigungswirkungen damit einhergehende poten-
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zielle Rationalisierungseffekte auf. Ferner ist nach den mit dem steigenden Inter-

nationalisierungsgrad der Dienstleistungswirtschaft einhergehenden Veränderun-

gen bei den Qualifikationsanforderungen zu fragen. Dazu gehört auch eine Un-

tersuchung der zukünftigen Beschäftigungsaussichten Niedrigqualifizierter. Des

Weiteren drängt sich Forschungsbedarf bezüglich der Frage auf, inwieweit die 

Liberalisierung die Zunahme flexibilisierter Erwerbsstrukturen, wie Teilzeitarbeit,

geringfügige oder befristete Beschäftigung, begünstigt. Damit hängt ferner die

Frage nach der sozialen Absicherung prekär beschäftigter Dienstleistungserbrin-

ger zusammen, was ein besonderes Problem für ausländische Arbeitskräfte ist.

Daneben ist zu fragen, wie in den jeweiligen Sektoren durch den Marktzutritt

neuer Dienstleistungsanbieter die Chancen gewerkschaftlicher Interessenvertre-

tung tangiert sind. In welchen Bereichen nimmt der Druck auf gewerkschaftlich or-

ganisierte Arbeitskräfte zu? Wo entstehen andererseits aber auch neue Möglich-

keiten für die Organisierung der Beschäftigten? 

Da mit dem GATS auch Rahmenrichtlinien für nationale Qualifikationserforder-

nisse, technische Normen und Zulassungsverfahren entwickelt werden sollen, er-

gibt sich Forschungsbedarf hinsichtlich der Folgen derartiger internationaler Har-

monisierungsbemühungen. Kommt es beispielsweise, wie vielfach befürchtet, zu

einer Absenkung nationaler Qualifikationsanforderungen infolge einer internatio-

nalen Harmonisierung? Dies zu beantworten erfordert eine Auswertung bisheri-

ger Erfahrungen mit internationalen Harmonisierungen im Bereich der Berufs-

qualifikationen. Dazu gehört auch eine Bestandsaufnahme und kritische Analyse

der zwischenstaatlichen gegenseitigen Anerkennungsabkommen.

Die Folgen des grenzüberschreitenden Personenverkehrs von Dienstleistungs-

erbringern bedarf ebenfalls einer gründlichen Untersuchung. Dabei ist zu unter-

scheiden zwischen der im Rahmen des GATS erfolgenden Marktöffnung für den

befristeten Arbeitseinsatz und der z. B. im Zuge der EU-Osterweiterung gewährten

Freizügigkeit. Für eine Abschätzung der Wirkungen auf Beschäftigung, Löhne und

Arbeitsstandards bedarf es einer sektor- und qualifikationsbezogenen Betrach-

tung, wobei sowohl komplementäre als auch substitutive Effekte der befristeten

Arbeitsmigration zu berücksichtigen sind. Beim mode 4 bedarf es ebenfalls einer

Abschätzung der möglichen Folgen für geringer qualifizierte inländische Arbeits-

kräfte. Ferner sind sowohl die Effekte des »brain gain« seitens der Zielländer als

auch die mitunter problematischen Folgen des »brain drain« in den Herkunftslän-

dern zu berücksichtigen.

Weiterer Forschungsbedarf richtet sich auf die Wechselwirkungen zwischen na-

tionaler, europäischer und multilateraler Regulierungsebene. Die Analyse derarti-
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ger Wirkungen kann sinnvoll aber erst anhand der Untersuchung einzelner Dienst-

leistungssektoren erfolgen. Dazu bedürfen auch die unterschiedlichen Möglich-

keiten der diversen Stakeholder, Entscheidungsprozesse auf den jeweiligen Regu-

lierungsebenen zu beeinflussen, einer eingehenderen Betrachtung. Vor allem er-

scheint ein Vergleich der Einflussmöglichkeiten von Wirtschaftsverbänden und Ge-

werkschaften in diesen Arenen geboten, um daran anknüpfend Ansätze einer Stär-

kung gewerkschaftlicher Interessenwahrnehmung und -durchsetzung entwickeln

zu können.

V O R S C H L A G  Z U R  V O R G E H E N S W E I S E  B E I  D E R  

A B S C H Ä T Z U N G  D E R  B E S C H Ä F T I G U N G S F O L G E N :

Folgende Vorgehensweise erscheint vor dem Hintergrund der bisherigen ökono-

mietheoretischen Überlegungen und Ausführungen zum GATS-Prozedere für

künftige Forschung erfolgversprechend zu sein:

I. Branchenmäßige Ermittlung der Liberalisierungsschritte im Rahmen des

GATS, die über das EU-Binnenmarktprogramm und die Assoziierungsabkommen

hinausgehen.

II. Ausdifferenzierung des unter I. ermittelten zusätzlichen Maßes an Liberali-

sierung nach Vereinbarungen,

1. die allein die Zahl der begünstigten Länder erhöhen;

2. die die EU-Länder zu weitergehenden Liberalisierungsschritten verpflich-

ten, und zwar differenziert nach den Erbringungsarten, wobei die folgen-

den besonders relevant erscheinen:

a. Mode 3 (kommerzielle Präsenz) im Zusammenhang mit dem

Prinzip der Inländerbehandlung (betrifft insbesondere den Be-

reich der öffentlichen Daseinfürsorge);

b. Mode 4 (Präsenz natürlicher Personen).

III. Analyse der Auswirkungen differenziert nach II. in folgenden Schritten

1. Im Falle von II.1. erhöht sich die Zahl der begünstigten Länder und somit

unter Umständen die Zahl der Konkurrenten auf dem eigenen Markt, aber

auch auf Drittmärkten. Entsprechend ist die Konkurrenzposition gegen-

über diesen neuen Ländern zu ermitteln:

a. Bisherige Konkurrenzfähigkeit gemessen an Weltmarktantei-

len, differenziert nach F&E-Gehalt.
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b. Dynamische Potenziale der Konkurrenzfähigkeit gemäß dem »Diamant«

von M. Porter (1990), insbesondere hinsichtlich First Mover Advantages.

c. Differenzierung der Standortvorteile entlang der jeweiligen Wertschöp-

fungskette mit Fokus auf Head-Quarter-Funktionen, um den Anteil der

Wertschöpfungskette zu ermessen, der im Land bleibt.

2. Im Falle von II.2.a stellen sich folgende Fragen, die u. a. mittels verglei-

chender Fallstudien bearbeitet werden können:

a. Auf welcher Basis konkurrieren die neuen, privaten Anbieter: Know-how,

Rosinenpicken, Löhne, Aufbau grenzüberschreitender Wertschöpfungsket-

ten zur Ausnutzung von Lohndifferenzen etc.?

b. Wie reagieren die etablierten Anbieter: Rationalisierungen, Auslagerun-

gen, Geschäftsfelderweiterungen etc.?

c. Entstehen durch Spezialisierung und Kommerzialisierung neue Märkte mit

leistungsfähigen Anbietern, die grenzüberschreitend tätig werden kön-

nen, und wie erfolgreich können heimische Anbieter auf diesen Märkten

sein?

3. Im Falle von II.2.b wären die Auswirkungen erleichterter Bedingungen für

die Arbeitsmobilität natürlicher Personen mit Qualifikationen unterhalb

des »Schlüssel«-niveaus zu untersuchen:

a. Substitutive Prozesse der Ersetzung inländischer durch ausländische Ar-

beitskräfte gegenüber 

b. komplementären Prozessen im Falle von Arbeitskräfte-Engpässen, die der

Entfaltung des Absatz- und damit des Beschäftigungspotenzials der ein-

zelnen Unternehmen eingeschränkt haben, und

c. demographischen Notwendigkeiten zur Erhaltung des Sozialversiche-

rungssystems bei Rückgang der einheimischen Bevölkerung (signifikant

ab 2020) und des allgemeinen Wirtschaftswachstums.

IV. Analyse der gesamtwirtschaftlichen Rückkoppelungen, die allerdings, um

handhabbar zu bleiben, auf die Abnehmer oder Lieferanten der jeweiligen Bran-

che beschränkt bleiben müsste.

V. Diese Analyse hinsichtlich der Beschäftigungseffekte müsste insbesondere

im Falle von II.2 um eine Untersuchung anhand der Dimensionen ‚Qualität der

Dienstleistungen‘, ,gesellschaftliche Partizipationsmöglichkeiten‘ und ‚gesell-

schaftlicher Ausgleich’ ergänzt werden.
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